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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes über den Informationsaustausch zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

A. Problem und Ziel 
Die Richtlinie (EU) 2023/977 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
10. Mai 2023 über den Informationsaustausch zwischen den Strafverfolgungsbe
hörden der Mitgliedstaaten und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2006/960/JI des Rates ist im nationalen Recht umsetzen. Die Richtlinie (EU) 
2023/977 trifft Vorgaben zum Informationsaustausch mit EU-Mitgliedstaaten und 
sogenannten Schengen-assoziierten Staaten zum Zweck der Verhütung, Aufde
ckung oder Untersuchung von Straftaten. Die Regelungen des Rahmenbeschlus
ses 2006/960/JI, der sog. Schwedischen Initiative, werden dadurch grundlegend 
überarbeitet. Ziel der Richtlinie ist eine Verbesserung des Rechtsrahmens zum 
Informationsaustausch, um insbesondere auf grenzüberschreitende kriminelle 
Aktivitäten reagieren zu können.  

Schwerpunkt der Richtlinie (EU) 2023/977 ist nach Artikel 14 Absatz 1, dass je
der Mitgliedstaat eine zentrale Kontaktstelle für den in den Anwendungsbereich 
der Richtlinie fallenden Informationsaustausch einrichten oder benennen muss. 
Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977 gibt den Mitgliedstaaten außer
dem die Möglichkeit, bestimmte Strafverfolgungsbehörden zu benennen, die ne
ben der eingerichteten zentralen Kontaktstelle ebenfalls befugt sind, Informati
onsersuchen unmittelbar an die zentralen Kontaktstellen anderer Mitgliedstaaten 
und Schengen-assoziierter Staaten stellen zu dürfen. Zusätzlich zu dem Informa
tionsaustausch der eingerichteten zentralen Kontaktstellen oder der benannten 
Strafverfolgungsbehörden regelt Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/977 
Mindestanforderungen für den eigenständigen Informationsaustausch anderer na
tionaler zuständiger Strafverfolgungsbehörden zum Zwecke der Verhütung, Auf
deckung oder Untersuchung von Straftaten mit ausländischen Stellen (sogenann
ter Direktverkehr). Des Weiteren enthält die Richtlinie (EU) 2023/977 Regelun
gen zur Übermittlung von Informationen aus eigener Initiative (sogenannte Spon
tanübermittlungen).  

Die Richtlinie (EU) 2023/977 war bis zum 12. Dezember 2024 umzusetzen. Am 
30. Januar 2025 hat die Europäische Kommission aufgrund unterbliebener Noti
fizierung der Umsetzung ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesre
publik Deutschland eingeleitet. 
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B. Lösung 
Der Gesetzentwurf umfasst die notwendigen gesetzlichen Regelungen zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2023/977 auf Bundesebene. Die Änderungen entspre-
chen vollumfänglich den Vorgaben der Richtlinie (EU) 2023/977. Die Bundesre-
publik Deutschland kommt somit ihren EU-rechtlichen Verpflichtungen nach. 
Die Regelungen tragen zur Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen 
den Strafverfolgungsbehörden der EU-Mitgliedstaaten sowie der Schengen-asso-
ziierten Staaten bei.  

Zentrale Kontaktstelle im Sinne der Richtlinie (EU) 2023/977 ist das Bundeskri-
minalamt. Die Änderungen im Bundeskriminalamtgesetz sehen die dafür notwen-
digen Regelungen vor. Des Weiteren enthält der Gesetzentwurf Änderungen zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/977 im Gesetz über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen, im Zollfahndungsdienstgesetz, im Zollverwaltungsge-
setz und in der Abgabenordnung. Zudem sind notwendige Folgeänderungen zur 
Änderung der Abgabenordnung enthalten.  

C. Alternativen 
Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Es entstehen keine Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand. 

Sofern der unter E.3 genannte Erfüllungsaufwand der Verwaltung haushaltswirk-
sam werden sollte, ist dieser bezogen auf Personal und Ausgabemittel vollständig 
in den jeweiligen Einzelplänen des Bundeshaushalts gegenzufinanzieren. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Keine. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Bei den mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Finanzbehörden ent-
steht durch die Neuregelung der §§ 117c ff. der Abgabenordnung kein nennens-
werter Erfüllungsaufwand. 
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Für die Dienststellen der Zollverwaltung entsteht durch die Änderungen im Ge-
setz über das Zollkriminalamt und die Zollfahndungsämter (Zollfahndungsdienst-
gesetz) sowie die Änderungen in § 11 des Zollverwaltungsgesetzes kein Erfül-
lungsaufwand. 

Für das Bundeskriminalamt erhöht sich der jährliche Erfüllungsaufwand um rund 
269 000 Euro. Zudem entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 
rund 131 000 Euro. 

F. Weitere Kosten 
Es entstehen keine weiteren Kosten. 
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  BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

DER BUNDESKANZLER 
 

 

Berlin, 1. Dezember 2025 

An die 
Präsidentin des  
Deutschen Bundestages  
Frau Julia Klöckner 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, 
 
hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 
 

Entwurf eines Gesetzes über den Informationsaustausch zwischen den  
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union  

 
mit Begründung und Vorblatt (Anlage). 
 
Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 
 
Federführend ist das Bundesministerium des Innern.  
 
Der Gesetzentwurf ist dem Bundesrat am 7. November 2025 als besonders eilbedürftig zuge-
leitet worden. 
 
Die Stellungnahme des Bundesrates zu dem Gesetzentwurf sowie die Auffassung der Bundes-
regierung zu der Stellungnahme des Bundesrates werden unverzüglich nachgereicht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Friedrich Merz 
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Entwurf eines Gesetzes über den Informationsaustausch zwischen den 
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 0F

* 

Vom ... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Bundeskriminalamtgesetzes 

Das Bundeskriminalamtgesetz vom 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1354; 2019 I S. 400), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 172) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 26 die folgende Angabe eingefügt: 

„§ 26a Datenübermittlung an Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Schengen-assoziierte Staaten 
im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2023/977“. 

2. § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 Buchstabe b wird die Angabe „S. 14) und“ durch die Angabe „S. 14),“ ersetzt. 

b) In Nummer 3 Buchstabe b wird die Angabe „(EU) 2018/1861.“ durch die Angabe „(EU) 2018/1861 
und“ ersetzt. 

c) Nach Nummer 3 wird die folgende Nummer 4 eingefügt:  

4. „ zentrale Kontaktstelle für den Informationsaustausch nach Artikel 14 Absatz 1 der Richtlinie 
(EU) 2023/977 (zentrale Kontaktstelle).“ 

3. Nach § 12 Absatz 3 wird der folgende Absatz 3a eingefügt: 

„(3a) Eine zweckändernde Weiterverarbeitung personenbezogener Daten ist ausgeschlossen, wenn de-
ren Offenbarung oder Verwertung nach § 30 der Abgabenordnung unzulässig ist.“ 

4. Nach § 26 wird der folgende § 26a eingefügt: 

„§ 26a 

Datenübermittlung an Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Schengen-assoziierte Staaten im An-
wendungsbereich der Richtlinie (EU) 2023/977 

(1) Für die Übermittlung von Daten an Polizeibehörden oder sonstige für die Verhütung oder Verfol-
gung von Straftaten zuständige öffentliche Stellen und zentrale Kontaktstellen der Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union und der in § 26 Absatz 2 genannten Staaten gelten im Anwendungsbereich der Richtlinie 
(EU) 2023/977 ergänzend zu den §§ 25 und 26 die Absätze 2 bis 8. Wird das Bundeskriminalamt als zentrale 
Kontaktstelle oder im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben nach den §§ 5 bis 8 tätig, übermittelt es 
Daten ausschließlich nach den Vorschriften dieses Unterabschnitts. Die Absätze 4 bis 7 gelten ausschließlich 
für die Wahrnehmung der Aufgabe als zentrale Kontaktstelle. Im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgabe 

 
*  Dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/977 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 über den 

Informationsaustausch zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2006/960/JI des 
Rates (ABl. L 134 vom 22.05.2023, S. 1). 
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nach § 4 gelten gemäß § 26 Absatz 1 Satz 3 die §§ 92 bis 92h des Gesetzes über die internationale Rechts-
hilfe in Strafsachen. 

(2) Eine für die Übermittlung von Daten nach deutschem Recht erforderliche Erlaubnis durch eine 
Justizbehörde ist unverzüglich einzuholen.  

(3) Bei der Übermittlung von Daten ist mitzuteilen, dass die Verwendung als Beweismittel in einem 
Gerichtsverfahren unzulässig ist, es sei denn,  

1. die nach § 92 Absatz 4 des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen zuständige Stelle 
hat ihre Zustimmung zur Verwendung als Beweismittel erteilt oder 

2. die Verwendung als Beweismittel ist durch eine anwendbare völkerrechtliche Vereinbarung oder einen 
unmittelbar anwendbaren Rechtsakt der Europäischen Union zugelassen.  

Die Zuständigkeit für die Zustimmung zu einer Verwendung als Beweismittel nach Satz 1 Nummer 1 richtet 
sich nach den Vorschriften des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen. 

(4) Die Übermittlung von Daten an eine zentrale Kontaktstelle eines anderen Staates ist in einer Spra-
che vorzunehmen, die der Staat, an dessen zentrale Kontaktstelle Daten übermittelt werden, zugelassenen 
hat.  

(5) Ein an eine zentrale Kontaktstelle eines anderen Staates gerichtetes Ersuchen muss mindestens die 
folgenden Angaben enthalten:  

1. die Angabe, ob das Ersuchen dringend ist und, wenn dies der Fall ist, die Angabe der Gründe für die 
Dringlichkeit, 

2. eine Präzisierung der angeforderten Informationen, die so detailliert ist, wie dies unter den gegebenen 
Umständen in angemessener Weise möglich ist, 

3. die Beschreibung des Zwecks, zu dem die Informationen angefordert werden, einschließlich einer Be-
schreibung des Sachverhalts und der zugrundeliegenden Straftat, und 

4. etwaige Beschränkungen einer Verwendung der in dem Ersuchen enthaltenen Informationen zu anderen 
Zwecken als denen, für die sie übermittelt wurden. 

(6) Übermittelt das Bundeskriminalamt ein Ersuchen einer inländischen Polizeibehörde, ist diese für 
die Prüfung der Erforderlichkeit des Ersuchens und der Voraussetzungen nach den Absätzen 4 und 5 verant-
wortlich. 

(7) Bei der Übermittlung von Daten an Polizeibehörden oder sonstige für die Verhütung oder Verfol-
gung von Straftaten zuständige öffentliche Stellen, die nicht zugleich zentrale Kontaktstellen sind, ist der 
zentralen Kontaktstelle des jeweiligen Staates gleichzeitig eine Kopie der Daten zu übermitteln. Hiervon 
kann abgewichen werden, wenn die Übermittlung von Daten Terrorismusfälle betrifft, bei denen es sich nicht 
um Not- oder Krisenmanagementsituationen handelt. 

(8) Daten, die beim Bundeskriminalamt als zentraler Kontaktstelle aufgrund eines Ersuchens eines 
anderen Staates angefordert werden, sind unter den Voraussetzungen von § 26 und vorbehaltlich des § 28 
innerhalb folgender Fristen zur Verfügung zu stellen: 

1. acht Stunden im Falle von dringenden Ersuchen bei dem Bundeskriminalamt unmittelbar zugänglichen 
Informationen, 

2. drei Kalendertage im Falle von dringenden Ersuchen bei dem Bundeskriminalamt mittelbar zugängli-
chen Informationen sowie 

3. sieben Kalendertage im Falle aller anderen Ersuchen. 

Die Pflicht nach Satz 1 besteht nur bei Ersuchen von zentralen Kontaktstellen sowie Polizeibehörden oder 
sonstigen für die Verhütung oder Verfolgung von Straftaten zuständigen öffentlichen Stellen, die von den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder den in § 26 Absatz 2 genannten Staaten nach Artikel 4 Ab-
satz 1 Unterabsatz 2 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977 notifiziert wurden. Die in Satz 1 genannten Fristen 
beginnen mit Eingang des Ersuchens beim Bundeskriminalamt. Satz 1 gilt nicht, soweit eine Abweichung 
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von den Fristen für eine Einholung einer Erlaubnis nach Absatz 2 erforderlich ist. Die Stelle, die das Ersu-
chen gestellt hat, ist in diesem Fall unter Angabe von Gründen über die Dauer der erwarteten Verzögerung 
zu unterrichten. Nach Einholung der Erlaubnis nach Absatz 2 sind die Daten unverzüglich zu übermitteln. 

(9) Daten, die das Bundeskriminalamt selbst erhoben hat, sind unter den Voraussetzungen von § 26 
aus eigener Initiative zu übermitteln oder bereitzustellen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass diese Daten für einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einen in § 26 Absatz 2 ge-
nannten Staat zum Zwecke der Verhütung von Straftaten nach Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 
2023/977 relevant sein können und diese Daten diesem Staat nicht bereits anderweitig übermittelt oder be-
reitgestellt wurden.“ 

5. § 28 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 2 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „§§ 26 und 27“ durch die Angabe „§§ 26, 
26a und 27“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Die Datenübermittlung nach § 26 in Verbindung mit § 26a unterbleibt über die Absätze 1 und 
2 hinaus, soweit 

1. eine nach deutschem Recht erforderliche Erlaubnis durch eine Justizbehörde verweigert wurde,  

2. es sich bei den angeforderten personenbezogenen Daten um andere als die in Anhang II Ab-
schnitt B zu der Verordnung (EU) 2016/794 genannten Kategorien handelt oder  

3. die Daten von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Drittstaat erlangt wurden 
und dieser der Übermittlung nicht zugestimmt hat oder die Übermittlung in Widerspruch zu den 
von dem Staat festgelegten Voraussetzungen für die Verwendung der Daten stünde.  

Im Übrigen darf die auf einem Ersuchen nach der Richtlinie (EU) 2023/977 beruhende Übermittlung 
von Daten nur abgelehnt werden, soweit 

1. die angeforderten Daten dem Bundeskriminalamt und den zuständigen Polizeibehörden oder sons-
tigen für die Verhütung oder Verfolgung von Straftaten zuständigen öffentlichen Stellen nicht zur 
Verfügung stehen, 

2. das Ersuchen nicht den Anforderungen des § 26a Absatz 5 entspricht,  

3. das Ersuchen eine Straftat betrifft, die nach deutschem Recht mit einer Freiheitsstrafe von höchs-
tens einem Jahr geahndet werden kann, oder 

4. das Ersuchen eine Tat betrifft, die nach deutschem Recht keine Straftat darstellt.  

Vor Ablehnung der Datenübermittlung soll der ersuchenden Stelle die Möglichkeit gegeben werden, 
Klarstellungen oder Präzisierungen beizubringen. Im Falle der Ablehnung ist dies der ersuchenden 
Stelle einschließlich der Ablehnungsgründe mitzuteilen. § 26a Absatz 8 gilt entsprechend.“ 

6. Nach § 77 Absatz 6 wird der folgende Absatz 7 eingefügt: 

(7) „ Das Bundeskriminalamt prüft die Speicherung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang 
mit einem Informationsaustausch als zentrale Kontaktstelle spätestens sechs Monate nach Abschluss eines 
Informationsaustauschs und anschließend regelmäßig.“ 
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Artikel 2 

Änderung des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen 

Das Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. 
Juni 1994 (BGBl. I S. 1537), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 12. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 234) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zum Zehnten Teil Abschnitt 3 durch die folgende Angabe ersetzt: 

„Abschnitt 3 

Informationsübermittlung nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2023/977 

Unterabschnitt 1  

Übermittlung von Informationen an einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 

§ 92 Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener Daten auf Ersuchen an Mitglied-
staaten der Europäischen Union 

§ 92a Inhalt des Ersuchens 

§ 92b Ablehnungsgründe 

§ 92c Zusammenarbeit mit zentralen Kontaktstellen 

§ 92d Informationsübermittlung ohne Ersuchen 

§ 92e Verpflichtung zur Informationsübermittlung ohne Ersuchen 

Unterabschnitt 2  

Übermittlung von Informationen aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 

§ 92f Ausgehende Ersuchen um Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener Da-
ten von benannten Strafverfolgungsbehörden an eine zentrale Kontaktstelle eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union 

§ 92g Ausgehende Ersuchen um Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener Da-
ten von Polizei-, Finanz- und Zollbehörden an Strafverfolgungsbehörden eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union 

§ 92h Verwendung von nach der Richtlinie (EU) 2023/977 übermittelten Informationen 

Abschnitt 4 

Besondere Formen der Rechtshilfe 

§ 92i Örtliche Zuständigkeit für Ersuchen um Überwachung des Telekommunikationsverkehrs ohne tech-
nische Hilfe; Verordnungsermächtigung 

§ 93 Gemeinsame Ermittlungsgruppen 

§ 94 Ersuchen um Sicherstellung, Beschlagnahme und Durchsuchung 

§ 95 Sicherungsunterlagen 

§ 96 Grundsätzliche Pflicht zur Bewilligung von Sicherstellungsmaßnahmen.“ 
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2. In § 74 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§§ 61a und 92c“ durch die Angabe „§§ 61a und 92i“ ersetzt.  

3. In § 91 Absatz 3 wird die Angabe „§§ 92 bis 92b“ durch die Angabe „§§ 92 bis 92h“ ersetzt. 

4. Nach § 91j wird der folgende Abschnitt 3 eingefügt: 

„Abschnitt 3 

Informationsübermittlung nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2023/977 

Unterabschnitt 1 

Übermittlung von Informationen an einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 

§ 92 

Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener Daten auf Ersuchen an Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union 

(1) Auf ein Ersuchen einer Strafverfolgungsbehörde eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, 
das nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2023/977 gestellt worden ist, oder auf Ersuchen einer nach Artikel 14 
der Richtlinie (EU) 2023/977 benannten zentralen Kontaktstelle eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union dürfen die zuständigen Polizei-, Finanz- und Zollbehörden nach Maßgabe der folgenden Vor-
schriften dem ersuchenden Mitgliedstaat der Europäischen Union verfügbare Informationen einschließlich 
personenbezogener Daten zum Zweck der Verfolgung von Straftaten übermitteln. 

(2) Eine Information ist im Sinne des Absatzes 1 verfügbar,  

1. wenn sie in einer Datenbank verfügbar ist, auf die die ersuchte Polizei-, Finanz- oder Zollbehörde nach 
Maßgabe von Bundes- und Landesrecht unmittelbar zugreifen kann, oder 

2. wenn die ersuchte Polizei-, Finanz- oder Zollbehörde nach Maßgabe von Bundes- und Landesrecht von 
anderen Behörden oder Privaten, die in der Bundesrepublik Deutschland ansässig sind, diese Informa-
tion ohne Zwangsmaßnahmen einholen kann. 

(3) Die Übermittlung erfolgt unter den gleichen gesetzlichen Voraussetzungen wie an eine inländische 
Polizei-, Finanz- oder Zollbehörde. Die Regelungen des § 3 des Bundeskriminalamtgesetzes über den inter-
nationalen Dienstverkehr der Polizeien des Bundes und der Länder bleiben unberührt. 

(4) Bei der Übermittlung nach Absatz 1 ist mitzuteilen, dass die Verwendung als Beweismittel in ei-
nem Gerichtsverfahren unzulässig ist, es sei denn, die für Entscheidungen über Ersuchen nach dem Fünften 
Teil zuständige Bewilligungsbehörde hat ihre Zustimmung zur Verwendung als Beweismittel erteilt. Ent-
sprechend entscheidet die für Ersuchen nach dem Fünften Teil zuständige Behörde auch über ein Ersuchen 
um nachträgliche Genehmigung der Verwertbarkeit als Beweismittel.  

(5) Die ersuchten Informationen werden in der Sprache übermittelt, in der das Ersuchen übermittelt 
wurde, wenn es in einer der von der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 11 der Richtlinie (EU) 
2023/977 benannten Sprachen übermittelt wurde. Die Informationen können auch in einer der Sprachen 
übermittelt werden, die der ersuchende Mitgliedstaat der Europäischen Union nach Artikel 11 der Richtlinie 
(EU) 2023/977 benannt hat. Satz 1 gilt entsprechend für andere Mitteilungen, einschließlich der begründeten 
Ablehnung von Ersuchen, Bitten um ergänzende Informationen und Mitteilungen. 
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§ 92a 

Inhalt des Ersuchens 

Ein Ersuchen nach § 92 Absatz 1 soll Folgendes enthalten: 

1. die Angabe, ob das Ersuchen dringend ist, und gegebenenfalls die Angabe der Gründe für die Dring-
lichkeit,  

2. eine Präzisierung der angeforderten Informationen, die so detailliert ist, wie dies unter den gegebenen 
Umständen in angemessener Weise möglich ist, 

3. die Bezeichnung der Straftat, zu deren Verfolgung die Informationen benötigt werden, 

4. die Beschreibung des Sachverhalts der dem Ersuchen zugrunde liegenden Straftat, 

5. die Benennung des Zwecks, zu dem die Informationen erbeten werden, 

6. Einzelheiten zur Identität des Beschuldigten, sofern sich das Ermittlungsverfahren gegen eine bekannte 
Person richtet, 

7. soweit angemessen, eine Erläuterung des Zusammenhangs zwischen dem Zweck, zu dem die Informa-
tionen angefordert werden, und allen natürlichen oder juristischen Personen oder Organisationen, auf 
die sich die Informationen beziehen, 

8. etwaige Beschränkungen einer Verwendung der in dem Ersuchen enthaltenen Informationen zu anderen 
Zwecken als denen, für die sie übermittelt wurden. 

§ 92b 

Ablehnungsgründe 

(1) Die Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener Daten nach § 92 ist unzu-
lässig, soweit  

1. eine nach deutschem Recht erforderliche Genehmigung durch die zuständige Staatsanwaltschaft oder 
das zuständige Gericht verweigert wurde, 

2. die angeforderten Informationen bei der ersuchten Polizei-, Finanz- oder Zollbehörde nicht nach § 92 
Absatz 2 verfügbar sind und nur durch das Ergreifen von Zwangsmaßnahmen erlangt werden können, 

3. die Übermittlung der Informationen unverhältnismäßig wäre oder die Informationen für die Zwecke, 
für die sie übermittelt werden sollen, nicht erforderlich sind, 

4. es sich bei den angeforderten Informationen um andere personenbezogene Daten handelt als jene, die 
unter die in Anhang II Abschnitt B zu der Verordnung (EU) 2016/794 genannten Kategorien personen-
bezogener Daten fallen, 

5. die angeforderten Informationen sich als unrichtig, unvollständig oder nicht mehr aktuell erwiesen ha-
ben, 

6. objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Bereitstellung der angeforderten Informationen 

a) den grundlegenden Sicherheitsinteressen des Bundes oder der Länder zuwiderlaufen oder sie schä-
digen würde, 

b) den Erfolg laufender Ermittlungen zu einer Straftat oder die Sicherheit einer Person gefährden 
würde,  

7. die ersuchten Informationen ursprünglich von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem Drittstaat erlangt wurden und dieser Staat der Bereitstellung der Informationen nicht zuge-
stimmt hat. 
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(2) Die Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener Daten kann unterbleiben, 
soweit  

1. die angeforderten Informationen bei der ersuchten Polizei-, Finanz- oder Zollbehörde nicht nach 
§ 92 Absatz 2 Nummer 1 verfügbar sind, jedoch ohne das Ergreifen von Zwangsmaßnahmen nach § 92 
Absatz 2 Nummer 2 eingeholt werden können, 

2. das Ersuchen 

a) eine Straftat betrifft, die nach deutschem Recht mit einer Freiheitsstrafe von höchstens einem Jahr 
oder weniger geahndet werden kann, oder 

b) eine Angelegenheit betrifft, die nach deutschem Recht keine Straftat darstellt, 

3. das Ersuchen nicht den Anforderungen des § 92a entspricht. 

(3) Ein Ersuchen, das in einer anderen Sprache als den Sprachen, die von der Bundesrepublik Deutsch-
land nach Artikel 11 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannt werden, abgefasst ist, kann abgelehnt werden. 

(4) Vor Ablehnung eines Ersuchens soll den ersuchenden Behörden die Möglichkeit gegeben werden, 
ergänzende Klarstellungen oder Präzisierungen beizubringen. 

(5) Soweit die Übermittlung von Informationen die Genehmigung der Staatsanwaltschaft oder eines 
Gerichtes voraussetzt, unternimmt die nach § 92 Absatz 1 zuständige Polizei-, Finanz- oder Zollbehörde un-
verzüglich alle erforderlichen Schritte, um diese Genehmigung so schnell wie möglich einzuholen. 

§ 92c 

Zusammenarbeit mit zentralen Kontaktstellen 

(1) Nach § 92 übermittelte Informationen werden in Kopie auch der für die Bundesrepublik Deutsch-
land benannten nationalen zentralen Kontaktstelle übermittelt. Wenn die nach § 92 ersuchten Informationen 
zur Beantwortung nicht der nach Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannten zentralen Kontaktstelle 
des ersuchenden Mitgliedstaates der Europäischen Union übermittelt wurden, wird auch dieser zentralen 
Kontaktstelle eine Kopie der Informationen übermittelt. 

(2) Die Übermittlung an die zentrale Kontaktstelle des ersuchenden Mitgliedstaates der Europäischen 
Union nach Absatz 1 Satz 2 unterbleibt, wenn dadurch Folgendes gefährdet würde: 

1. eine laufende hochsensible Ermittlung, bei der die Verarbeitung von Informationen ein angemessenes 
Maß an Vertraulichkeit erfordert, 

2. Ermittlungen zu Terrorismusfällen, bei denen es sich nicht um Not- oder Krisenmanagementsituationen 
handelt, oder 

3. die Sicherheit einer oder mehrerer Personen. 

§ 92d 

Informationsübermittlung ohne Ersuchen 

(1) Nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2023/977 dürfen Polizei-, Finanz- und Zollbehörden gemäß 
§ 92 Absatz 2 verfügbare Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, ohne Ersuchen an die zu-
ständigen Strafverfolgungsbehörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union aus eigener Initiative 
übermitteln, wenn objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Informationen für den anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union zum Zweck der Verfolgung von Straftaten relevant sein könnten. Satz 1 
gilt auch für die Übermittlung an nach Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannte zentrale Kontakt-
stellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 
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(2) Die Übermittlung nach Absatz 1 erfolgt unter den gleichen gesetzlichen Voraussetzungen, unter 
denen die Übermittlung auch ohne Ersuchen an deutsche Polizei-, Finanz- oder Zollbehörden, ein deutsches 
Gericht oder eine deutsche Staatsanwaltschaft zulässig wäre. § 92b Absatz 1 und 2 ist entsprechend anzu-
wenden. 

(3) Die Regelungen des § 3 des Bundeskriminalamtgesetzes über den internationalen Dienstverkehr 
der Polizeien des Bundes und der Länder bleiben unberührt. Wenn die Übermittlung an die zentrale Kon-
taktstelle eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union erfolgt, sind die Informationen in einer der 
Sprachen zu übermitteln, die von diesem Mitgliedstaat der Europäischen Union nach Artikel 11 der Richtli-
nie (EU) 2023/977 benannt wurden. 

(4) § 92c ist entsprechend anzuwenden. 

§ 92e 

Verpflichtung zur Informationsübermittlung ohne Ersuchen 

(1) Nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2023/977 sind Polizei-, Finanz- und Zollbehörden verpflichtet, 
ohne Ersuchen von ihnen selbst erhobene Informationen einschließlich personenbezogener Daten an die 
zentrale Kontaktstelle nach Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 oder den zuständigen Strafverfolgungs-
behörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union aus eigener Initiative zu übermitteln, wenn ob-
jektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Informationen für den anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union zum Zweck der Verfolgung von schweren Straftaten im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 der Richt-
linie (EU) 2023/977 relevant sein könnten. 

(2) Die Übermittlung von Informationen nach Absatz 1 erfolgt unter den gleichen gesetzlichen Vo-
raussetzungen, unter denen die Übermittlung auch ohne Ersuchen an deutsche Polizei-, Finanz- oder Zollbe-
hörden, ein deutsches Gericht oder eine deutsche Staatsanwaltschaft zulässig wäre. 

(3) § 92b Absatz 1 und die §§ 92c und 92d Absatz 3 finden entsprechende Anwendung. 

Unterabschnitt 2 

Übermittlung von Informationen aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union  

§ 92f 

Ausgehende Ersuchen um Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener Daten von 
benannten Strafverfolgungsbehörden an eine zentrale Kontaktstelle eines anderen Mitgliedstaates der Euro-

päischen Union 

(1) Die nach Maßgabe von Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannten 
Strafverfolgungsbehörden dürfen Ersuchen um Übermittlung von Informationen einschließlich personenbe-
zogener Daten an eine nach Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannte zentrale Kontaktstelle eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union zum Zweck der Verfolgung von Straftaten richten. 

(2) Ein Ersuchen nach Absatz 1 setzt objektive Anhaltspunkte dafür voraus, dass 

1. die Erhebung der Information zum Zweck der Verfolgung einer Straftat erforderlich und verhältnismä-
ßig ist und  

2. die angeforderten Informationen dem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zur Verfügung 
stehen. 
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(3) Bei einem Ersuchen nach Absatz 1 ist anzugeben, ob das Ersuchen dringend ist, und bei Dring-
lichkeit sind die Gründe für diese zu nennen. Ein Informationsersuchen gilt als dringend, wenn unter Be-
rücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände des betreffenden Sachverhalts objektive Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass 

1. die angeforderten Informationen unerlässlich sind zur Abwehr einer unmittelbaren und ernsthaften Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union,  

2. die angeforderten Informationen erforderlich sind, um eine unmittelbare Gefahr für das Leben oder die 
körperliche Unversehrtheit einer Person abzuwenden,  

3. die angeforderten Informationen erforderlich sind für den Erlass eines Beschlusses, der die Aufrechter-
haltung restriktiver Maßnahmen bis hin zu einem Freiheitsentzug umfassen könnte, oder 

4. die unmittelbare Gefahr besteht, dass die Informationen an Relevanz verlieren, wenn sie nicht umge-
hend zur Verfügung gestellt werden, und die Informationen als wichtig für die Untersuchung von Straf-
taten anzusehen sind.  

(4) Das Ersuchen nach Absatz 1 muss die in § 92a Nummer 2 bis 8 genannten Angaben enthalten. 

(5) Die Regelungen des § 3 des Bundeskriminalamtgesetzes über den internationalen Dienstverkehr 
der Polizeien des Bundes und der Länder bleiben unberührt. 

(6) Ein Ersuchen nach Absatz 1 ist in einer der Sprachen zu übermitteln, die in der von diesem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union gemäß Artikel 11 erstellten Liste aufgeführt sind. 

(7) Eine Kopie eines Ersuchens nach Absatz 1 wird auch der für die Bundesrepublik Deutschland nach 
Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannten zentralen Kontaktstelle übermittelt. 

§ 92g 

Ausgehende Ersuchen um Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener Daten von 
Polizei-, Finanz- und Zollbehörden an Strafverfolgungsbehörden eines anderen Mitgliedstaates der Europä-

ischen Union 

(1) Die zuständigen Polizei-, Finanz- und Zollbehörden dürfen Ersuchen um Übermittlung von Infor-
mationen, einschließlich personenbezogener Daten, an die Strafverfolgungsbehörden eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union zum Zweck der Verfolgung von Straftaten richten. Die Regelungen des 
§ 3 des Bundeskriminalamtgesetzes über den internationalen Dienstverkehr der Polizeien des Bundes und 
der Länder und des § 26a Absatz 6 des Bundeskriminalamtgesetzes über die Datenübermittlung an Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union und Schengen-assoziierte Staaten gemäß der Richtlinie (EU) 2023/977 
bleiben unberührt. 

(2) Eine Kopie eines Ersuchens nach Absatz 1 wird der für die Bundesrepublik Deutschland nach 
Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannten zentrale Kontaktstelle sowie der nach Artikel 14 der 
Richtlinie (EU) 2023/977 benannten zentralen Kontaktstelle des ersuchten Mitgliedstaates der Europäischen 
Union übermittelt. Für die Übermittlung an die zentrale Kontaktstelle des ersuchten Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union nach Satz 1 gilt § 92c Absatz 2 entsprechend. 

(3) Bei Ersuchen nach Absatz 1 sollen die Anforderungen des § 92f Absatz 2 bis 4 eingehalten wer-
den. 

§ 92h 

Verwendung von nach der Richtlinie (EU) 2023/977 übermittelten Informationen  

Informationen einschließlich personenbezogener Daten, die nach der Richtlinie (EU) 2023/977 an eine 
inländische Polizei-, Finanz- oder Zollbehörde übermittelt worden sind, dürfen nur für die Zwecke, für die 
sie übermittelt wurden, oder zur Abwehr einer gegenwärtigen und erheblichen Gefahr für die öffentliche 
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Sicherheit verwendet werden. Für einen anderen Zweck oder als Beweismittel in einem gerichtlichen Ver-
fahren dürfen sie nur verwendet werden, wenn der übermittelnde Staat zugestimmt hat oder diese Verwen-
dung auf Ersuchen nachträglich genehmigt. Von dem übermittelnden Staat für die Verwendung der Infor-
mationen gestellte Bedingungen sind zu beachten.“ 

5. Die Überschrift des bisherigen Zehnten Teils Abschnitt 3 wird durch die folgende Überschrift ersetzt: 

„Abschnitt 4 

Besondere Formen der Rechtshilfe“. 

6. Die bisherigen §§ 92 bis 92c werden gestrichen. 

7. Der bisherige § 92d wird zu § 92i. 

Artikel 3 

Änderung der Abgabenordnung 

Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 24) wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:  

a) Die Angabe zu den §§ 117a bis 117e wird durch die folgende Angabe ersetzt: 

„§ 117a Umsetzung innerstaatlich anwendbarer völkerrechtlicher Vereinbarungen zur Förderung der 
Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten; Verordnungsermächtigung 

§ 117b Besondere Formen der Amtshilfe mit Drittstaaten 

§ 117c Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener Daten auf Ersuchen an ei-
nen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zur Verhütung von Straftaten 

§ 117d Inhalt des Ersuchens 

§ 117e Ablehnungsgründe 

§ 117f Zusammenarbeit mit zentralen Kontaktstellen 

§ 117g Informationsübermittlung ohne Ersuchen 

§ 117h Verpflichtung zur Informationsübermittlung ohne Ersuchen 

§ 117i Informationsübermittlung an Schengen-assoziierte Staaten 

§ 117j Ausgehende Ersuchen um Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener 
Daten an Strafverfolgungsbehörden eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 

§ 117k Verwendung von nach der Richtlinie (EU) 2023/977 übermittelten Informationen 

§ 117l Statistiken über die zwischenstaatliche Amts- und Rechtshilfe“. 

b) Die Angabe zu § 383a wird durch die folgende Angabe ersetzt: 

„§ 383a Verstöße gegen innerstaatlich anwendbare völkerrechtliche Vereinbarungen zur Förderung 
der Steuerehrlichkeit“. 
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2. Die §§ 117a bis 117e werden durch die folgenden §§ 117a bis 117l ersetzt:  

„§ 117a 

Umsetzung innerstaatlich anwendbarer völkerrechtlicher Vereinbarungen zur Förderung der Steuerehrlich-
keit bei internationalen Sachverhalten; Verordnungsermächtigung 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur Erfüllung der Verpflichtungen aus in-
nerstaatlich anwendbaren völkerrechtlichen Vereinbarungen, die der Förderung der Steuerehrlichkeit durch 
systematische Erhebung und Übermittlung steuerlich relevanter Daten dienen, durch Rechtsverordnungen 
mit Zustimmung des Bundesrates Regelungen zu treffen über 

1. die Erhebung der nach diesen Vereinbarungen erforderlichen Daten durch in diesen Vereinbarungen 
dem Grunde nach bestimmte Dritte, 

2. die Übermittlung dieser Daten nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz im Wege der Datenfernüber-
tragung an das Bundeszentralamt für Steuern, 

3. die Weiterleitung dieser Daten an die zuständige Behörde des anderen Vertragsstaates sowie 

4. die Entgegennahme entsprechender Daten von dem anderen Vertragsstaat und deren Weiterleitung nach 
Maßgabe des § 88 Absatz 3 und 4 an die zuständige Landesfinanzbehörde. 

In einer Rechtsverordnung nach Satz 1 kann dem Bundeszentralamt für Steuern das Recht eingeräumt wer-
den, die Daten und Meldungen nach § 9 Absatz 1 und 2 der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung zur Er-
füllung der dem Bundeszentralamt für Steuern gesetzlich übertragenen Aufgaben auszuwerten. Auswertun-
gen der Meldungen nach § 9 Absatz 2 der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung durch die jeweils zustän-
dige Landesfinanzbehörde bleiben hiervon unberührt. 

(2) Bei der Übermittlung von Daten durch das Bundeszentralamt für Steuern an die zuständige Fi-
nanzbehörde des anderen Vertragsstaates nach einer auf Grund des Absatzes 1 Satz 1 erlassenen Rechtsver-
ordnung findet eine Anhörung der Beteiligten nicht statt. 

(3) Das Bundeszentralamt für Steuern ist berechtigt, Verhältnisse, die für die Erfüllung der Pflichten 
zur Erhebung und Übermittlung von Daten nach einer auf Grund des Absatzes 1 erlassenen Rechtsverord-
nung von Bedeutung sind oder der Aufklärung bedürfen, bei den zur Erhebung dieser Daten und deren Über-
mittlung an das Bundeszentralamt für Steuern Verpflichteten zu prüfen. Die §§ 193 bis 203 gelten sinnge-
mäß. 

(4) Die auf Grund einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 oder im Rahmen einer Prüfung nach Ab-
satz 3 vom Bundeszentralamt für Steuern erhobenen Daten dürfen nur für die in den zugrunde liegenden 
völkerrechtlichen Vereinbarungen festgelegten Zwecke verwendet werden. Bei der Übermittlung der länder-
bezogenen Berichte durch das Bundeszentralamt für Steuern gemäß § 138a Absatz 7 Satz 1 bis 3 findet keine 
Anhörung der Beteiligten statt. 

§ 117b 

Besondere Formen der Amtshilfe mit Drittstaaten 

(1) Die Finanzbehörden können im Verhältnis zu Staaten und Hoheitsgebieten, die nicht Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union sind (Drittstaaten), in entsprechender Anwendung von § 2 Absatz 1 und 13, § 3 
Absatz 2 Satz 3 und 4 und Absatz 3a sowie der §§ 10 bis 12a des EU-Amtshilfegesetzes nach Maßgabe des 
Absatzes 2 besondere Formen der zwischenstaatlichen Amtshilfe in Anspruch nehmen und unter der Vo-
raussetzung der Gegenseitigkeit leisten. § 117 bleibt unberührt, soweit diese Vorschrift nichts anderes be-
stimmt. 
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(2) Abweichend von 

1. § 10 Absatz 1 Satz 2 erster Halbsatz des EU-Amtshilfegesetzes kann die Teilnahme an behördlichen 
Ermittlungen mittels elektronischer Kommunikation gestattet werden, 

2. § 10 Absatz 1 Satz 3 und § 12 Absatz 5 Satz 2 des EU-Amtshilfegesetzes soll die Bestätigung oder die 
Ablehnung innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des Ersuchens übermittelt werden, 

3. § 10 Absatz 2 Satz 1 und § 12 Absatz 2 Satz 2 bis 5 des EU-Amtshilfegesetzes bestimmt sich die Zu-
lässigkeit des Austausches von Informationen nach den im Einzelfall innerstaatlich anwendbaren völ-
kerrechtlichen Vereinbarungen oder, in Ermangelung solcher, nach § 117 Absatz 3, 

4. § 12a Absatz 4 Satz 2 erster Halbsatz des EU-Amtshilfegesetzes sollen die Feststellungen in einem ge-
meinsamen Prüfbericht festgehalten werden, 

5. § 12a Absatz 4 Satz 4 des EU-Amtshilfegesetzes können die beteiligten Behörden, sofern die Gegen-
seitigkeit verbürgt ist, mit der zuständigen Behörde des Drittstaates vereinbaren, die Beweisführung der 
entsprechenden Behörde des Drittstaates zu unterstützen. 

An die Stelle des zentralen Verbindungsbüros treten im Inland das Bundeszentralamt für Steuern und im 
Drittstaat die jeweils zuständige Behörde. § 12 Absatz 7 des EU-Amtshilfegesetzes gilt nicht; zielen die be-
hördlichen Ermittlungen im Inland auf ein Verfahren nach den §§ 193 bis 207, kann auf die Anhörung des 
inländischen Beteiligten bis zur Bekanntgabe der Prüfungsanordnung verzichtet werden, sofern andernfalls 
der Erfolg der gleichzeitigen oder gemeinsamen Prüfung gefährdet würde. 

(3) Hinsichtlich der Einfuhr- und Ausfuhrabgaben nach Artikel 5 Nummer 20 und 21 des Zollkodex 
der Union sowie hinsichtlich der Verbrauch- und Verkehrsteuern kann das Zollkriminalamt als Zentralstelle 
gemäß § 3 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 des Zollfahndungsdienstgesetzes entsprechend den Absätzen 1 und 2 
zwischenstaatliche Amtshilfe für den Zuständigkeitsbereich der Zollverwaltung bewilligen und ersuchen, 
soweit das Bundesministerium der Finanzen die Aufgabe nicht selbst wahrnimmt oder eine abweichende 
Zuweisung vorsieht. 

§ 117c 

Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener Daten auf Ersuchen an einen anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zur Verhütung von Straftaten 

(1) Auf ein Ersuchen einer Strafverfolgungsbehörde eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, 
das nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2023/977 gestellt worden ist, oder auf Ersuchen einer nach Artikel 14 
dieser Richtlinie benannten zentralen Kontaktstelle eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
dürfen die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Finanzbehörden dem ersuchenden Mitglied-
staat der Europäischen Union verfügbare Informationen einschließlich personenbezogener Daten zum Zwe-
ck der Verhütung von Straftaten übermitteln. 

(2) Eine Information ist im Sinne des Absatzes 1 verfügbar,  

1. wenn sie in einer Datenbank verfügbar ist, auf die die ersuchte, mit der Steuerfahndung betraute Dienst-
stelle der Finanzbehörde unmittelbar zugreifen kann, oder 

2. wenn die ersuchte mit der Steuerfahndung betraute Dienststelle der Finanzbehörde nach Maßgabe von 
Bundes- und Landesrecht von anderen Behörden oder privaten Parteien, die in der Bundesrepublik 
Deutschland ansässig sind, diese ohne Zwangsmaßnahmen einholen kann. 

(3) Die Übermittlung nach Absatz 1 erfolgt unter den gleichen gesetzlichen Voraussetzungen, unter 
denen die Übermittlung auch ohne Ersuchen an deutsche Polizei-, Finanz- oder Zollbehörden, ein deutsches 
Gericht oder eine deutsche Staatsanwaltschaft zulässig wäre. Eine Anhörung des inländischen Beteiligten 
erfolgt nicht. Die Regelungen des § 3 des Bundeskriminalamtgesetzes über den internationalen Dienstver-
kehr der Polizeien des Bundes und der Länder bleiben unberührt. 
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(4) Bei der Übermittlung von Daten ist mitzuteilen, dass die Verwendung als Beweismittel in einem 
Gerichtsverfahren unzulässig ist, es sei denn,  

1. die nach § 92 Absatz 4 des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen zuständige Stelle 
hat ihre Zustimmung zur Verwendung als Beweismittel erteilt oder 

2. die Verwendung als Beweismittel ist durch eine anwendbare völkerrechtliche Vereinbarung oder einen 
unmittelbar anwendbaren Rechtsakt der Europäischen Union zugelassen.  

Die Zuständigkeit für die Zustimmung zu einer Verwendung als Beweismittel nach Satz 1 Nummer 1 richtet 
sich nach den Vorschriften des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen. 

(5) Die ersuchten Informationen werden in der Sprache übermittelt, in der das Ersuchen übermittelt 
wurde, wenn es in einer der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 11 der Richtlinie (EU) 2023/977 be-
nannten Sprache übermittelt wurde. Die Informationen können in einer der Sprachen übermittelt werden, die 
der ersuchende Mitgliedstaat der Europäischen Union nach Artikel 11 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannt 
hat. Satz 1 gilt entsprechend für andere Mitteilungen der Europäischen Union, einschließlich der begründeten 
Ablehnung von Ersuchen, Bitten um ergänzende Informationen und Mitteilungen. 

§ 117d 

Inhalt des Ersuchens 

Ein Ersuchen nach § 117c Absatz 1 soll Angaben zu Folgendem enthalten: 

1. eine Präzisierung der angeforderten Informationen, die so detailliert ist, wie dies unter den gegebenen 
Umständen in angemessener Weise möglich ist, 

2. die Beschreibung des Sachverhalts und der dem Ersuchen zugrunde liegenden Straftat, 

3. die Benennung des Zwecks, zu dem die Informationen erbeten werden, 

4. Einzelheiten zur Identität der betroffenen Person, sofern sich das Ersuchen auf eine bekannte Person 
bezieht, 

5. soweit angemessen, eine Erläuterung des Zusammenhangs zwischen dem Zweck, zu dem die Informa-
tionen angefordert werden, und allen natürlichen oder juristischen Personen oder Organisationen, auf 
die sich die Informationen beziehen, 

6. etwaige Beschränkungen einer Verwendung der in dem Ersuchen enthaltenen Informationen zu anderen 
Zwecken als denen, für die sie übermittelt wurden. 

§ 117e 

Ablehnungsgründe 

(1) Die Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener Daten nach § 117c ist un-
zulässig, soweit 

1. eine nach deutschem Recht erforderliche Genehmigung durch die zuständige Staatsanwaltschaft oder 
das zuständige Gericht verweigert wurde, 

2. die angeforderten Informationen bei der ersuchten, mit der Steuerfahndung betrauten Dienststelle der 
Finanzbehörde nicht nach § 117c Absatz 2 verfügbar sind und nur durch Ergreifen von Zwangsmaß-
nahmen erlangt werden können, 

3. die Übermittlung der Informationen unverhältnismäßig wäre oder die Informationen für die Zwecke, 
für die sie übermittelt werden sollen, nicht erforderlich sind, 
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4. es sich bei den ersuchten Informationen um andere personenbezogene Daten handelt als jene, die unter 
die in Anhang II Abschnitt B zu der Verordnung (EU) 2016/794 genannten Kategorien personenbezo-
gener Daten fallen, 

5. die ersuchten Informationen sich als unrichtig, unvollständig oder nicht mehr aktuell erwiesen haben, 

6. objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Bereitstellung der ersuchten Informationen 

a) den grundlegenden Sicherheitsinteressen des Bundes oder der Länder zuwiderlaufen oder sie schä-
digen würde, 

b) den Erfolg eines laufenden strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens oder die Sicherheit einer Person 
gefährden würde, 

7. die ersuchten Informationen ursprünglich von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem Drittstaat erlangt wurden und dieser Staat der Übermittlung der Informationen nicht zuge-
stimmt hat. 

(2) Die Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener Daten kann unterbleiben, 
soweit 

1. die angeforderten Informationen bei der ersuchten, mit der Steuerfahndung betrauten Dienststelle der 
Finanzbehörde nicht nach § 117c Absatz 2 Nummer 1 verfügbar sind, jedoch ohne das Ergreifen von 
Zwangsmaßnahmen nach § 117c Absatz 2 Nummer 2 eingeholt werden können, 

2. das Ersuchen  

a) eine Straftat betrifft, die nach deutschem Recht mit Freiheitsstrafe von höchstens einem Jahr oder 
weniger geahndet werden kann, oder 

b) eine Angelegenheit betrifft, die nach deutschem Recht keine Straftat darstellt, 

3. das Ersuchen nicht den Anforderungen des § 117d entspricht. 

(3) Ein Ersuchen, das in einer anderen Sprache als den Sprachen, die von der Bundesrepublik Deutsch-
land nach Artikel 11 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannt werden, abgefasst ist, kann abgelehnt werden. 

(4) Vor Ablehnung eines Ersuchens soll den ersuchenden Behörden die Möglichkeit gegeben werden, 
ergänzende Klarstellungen oder Präzisierungen beizubringen. 

(5) Soweit die Übermittlung von Informationen die Genehmigung der Staatsanwaltschaft oder eines 
Gerichtes voraussetzt, unternimmt die zuständige, mit der Steuerfahndung betraute Dienststelle der Finanz-
behörde unverzüglich alle erforderlichen Schritte, um diese Genehmigung so schnell wie möglich einzuho-
len. 

§ 117f 

Zusammenarbeit mit zentralen Kontaktstellen 

(1) Auf ein Ersuchen hin, das bei der nach Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 für die Bundesre-
publik Deutschland benannten nationalen zentralen Kontaktstelle eingegangen ist, haben die mit der Steuer-
fahndung betrauten Dienststellen der Finanzbehörden der zentralen Kontaktstelle verfügbare Informationen 
im Sinne des § 117c Absatz 2 nach § 117c Absatz 3 zu übermitteln. 

(2) Nach § 117c übermittelte Informationen werden in Kopie auch der für die Bundesrepublik 
Deutschland benannten nationalen zentralen Kontaktstelle übermittelt. Wenn die nach § 117c ersuchten In-
formationen zur Beantwortung nicht der nach Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannten zentralen 
Kontaktstelle des ersuchenden Mitgliedstaates der Europäischen Union übermittelt wurden, wird auch dieser 
zentralen Kontaktstelle eine Kopie der Informationen übermittelt. 
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(3) Die Übermittlung an die zentrale Kontaktstelle des ersuchenden Mitgliedstaates nach Absatz 2 
Satz 2 unterbleibt, wenn dadurch Folgendes gefährdet wird:  

1. eine laufende hochsensible Ermittlung, bei der die Verarbeitung von Informationen ein angemessenes 
Maß an Vertraulichkeit erfordert, 

2. Terrorismusfälle, bei denen es sich nicht um Not- oder Krisenmanagementsituationen handelt, oder 

3. die Sicherheit einer oder mehrerer Personen. 

§ 117g 

Informationsübermittlung ohne Ersuchen 

(1) Nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2023/977 dürfen die mit der Steuerfahndung betrauten Dienst-
stellen der Finanzbehörden gemäß § 117c Absatz 2 verfügbare Informationen, einschließlich personenbezo-
gener Daten, ohne Ersuchen an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden anderer Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union aus eigener Initiative übermitteln, wenn objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die 
Informationen für den anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Zweck der Verhütung von Straf-
taten relevant sein könnten. Satz 1 gilt auch für die Übermittlung an nach Artikel 14 der Richtlinie (EU) 
2023/977 benannte zentrale Kontaktstellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 

(2) Die Übermittlung nach Absatz 1 erfolgt unter den gleichen gesetzlichen Voraussetzungen, unter 
denen die Übermittlung auch ohne Ersuchen an deutsche Polizei-, Finanz- oder Zollbehörden, ein deutsches 
Gericht oder eine deutsche Staatsanwaltschaft zulässig wäre. § 117e Absatz 1 und 2 ist entsprechend anzu-
wenden.  

(3) Die Regelungen des § 3 des Bundeskriminalamtgesetzes über den internationalen Dienstverkehr 
der Polizeien des Bundes und der Länder bleiben unberührt. Wenn die Übermittlung an die zentrale Kon-
taktstelle eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union erfolgt, sind die Informationen in einer der 
Sprachen zu übermitteln, die von diesem Mitgliedstaat der Europäischen Union nach Artikel 11 der Richtli-
nie (EU) 2023/977 benannt wurden. 

(4) § 117c Absatz 3 Satz 2 und § 117f sind entsprechend anzuwenden. 

§ 117h 

Verpflichtung zur Übermittlung von Informationen ohne Ersuchen 

(1) Nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2023/977 sind die mit der Steuerfahndung betrauten Dienst-
stellen der Finanzbehörden verpflichtet, ohne Ersuchen von ihnen selbst erhobene Informationen, einschließ-
lich personenbezogener Daten, an die zentrale Kontaktstelle nach Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 
oder die zuständigen Strafverfolgungsbehörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union aus eigener 
Initiative zu übermitteln, wenn objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Informationen für den an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Zweck der Verhütung von schweren Straftaten im Sinne 
von Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2023/977 relevant sein könnten. 

(2) Die Übermittlung nach Absatz 1 erfolgt unter den gleichen gesetzlichen Voraussetzungen, unter 
denen die Übermittlung auch ohne Ersuchen an deutsche Polizei-, Finanz- oder Zollbehörden, ein deutsches 
Gericht oder eine deutsche Staatsanwaltschaft zulässig wäre. § 117c Absatz 3 Satz 2 ist entsprechend anzu-
wenden. 

(3) § 117e Absatz 1, die §§ 117f und 117g Absatz 3 finden entsprechende Anwendung. 
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§ 117i 

Informationsübermittlung an Schengen-assoziierte Staaten 

Die §§ 117c bis 117h gelten für die Übermittlung von Informationen an Strafverfolgungsbehörden von 
Staaten, die die Bestimmungen des Schengen-Besitzstandes aufgrund eines Assoziierungsabkommens mit 
der Europäischen Union über die Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstandes 
anwenden, entsprechend. 

§ 117j 

Ausgehende Ersuchen um Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener Daten an 
Strafverfolgungsbehörden eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 

(1) Die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Finanzbehörden dürfen Ersuchen um 
Übermittlung von Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, an die Strafverfolgungsbehörden 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union zum Zweck der Verhütung von Straftaten richten. Die 
Regelungen des § 3 des Bundeskriminalamtgesetzes über den internationalen Dienstverkehr der Polizeien 
des Bundes und der Länder bleiben unberührt. 

(2) Eine Kopie eines Ersuchens nach Absatz 1 wird der für die Bundesrepublik Deutschland nach 
Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannten nationalen zentrale Kontaktstelle sowie der nach Arti-
kel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannten zentralen Kontaktstelle des ersuchten Mitgliedstaates der 
Europäischen Union übermittelt. Für die Übermittlung nach Satz 1 gilt § 117f Absatz 3 entsprechend. 

(3) Bei Ersuchen nach Absatz 1 sollen die Anforderungen des § 117d eingehalten werden. 

§ 117k 

Verwendung von nach der Richtlinie (EU) 2023/977 übermittelten Informationen 

Informationen einschließlich personenbezogener Daten, die nach der Richtlinie (EU) 2023/977 an eine 
mit der Steuerfahndung betraute Dienststelle der Finanzbehörden übermittelt worden sind, dürfen nur für die 
Zwecke, für die sie übermittelt wurden, oder zur Abwehr einer gegenwärtigen und erheblichen Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit verwendet werden. Für einen anderen Zweck oder als Beweismittel in einem ge-
richtlichen Verfahren dürfen sie nur verwendet werden, wenn der übermittelnde Staat zugestimmt hat oder 
diese auf Ersuchen nachträglich genehmigt. Von dem übermittelnden Staat für die Verwendung der Infor-
mationen gestellte Bedingungen sind zu beachten. 

§ 117l 

Statistiken über die zwischenstaatliche Amts- und Rechtshilfe 

Informationen, die im Zuge der zwischenstaatlichen Amts- und Rechtshilfe verarbeitet werden, dürfen 
statistisch pseudonymisiert oder anonymisiert aufbereitet werden. Diese statistischen Daten dürfen öffentlich 
zugänglich gemacht werden.“ 

3. § 379 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Nummer 1b wird gestrichen.  

b) Absatz 8 wird gestrichen. 
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4. § 383a wird durch den folgenden § 383a ersetzt: 

„§ 383a 

Verstöße gegen innerstaatlich anwendbare völkerrechtliche Vereinbarungen zur Förderung der Steuerehr-
lichkeit 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig einer Rechtsverordnung nach § 117a 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsver-
ordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeld-
vorschrift verweist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.“ 

5. In § 384 wird die Angabe „§§ 378 bis 380“ durch die Angabe „§§ 378 bis 380 und 383a“ ersetzt. 

Artikel 4 

Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 

Das Einführungsgesetz zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das 
zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

Artikel 101 wird durch den folgenden Artikel 101 ersetzt: 

„Artikel 101 

Übergangsvorschrift zum Gesetz über den Informationsaustausch zwischen den Strafverfolgungsbehörden der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

(1) § 383a der Abgabenordnung und § 11 der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung in der am … [einset-
zen: Datum des Tages, der auf die Verkündung dieses Gesetzes folgt] geltenden Fassung sind auf alle Handlungen 
oder Unterlassungen anzuwenden, die nach dem … [einsetzen: Datum des Tages der Verkündung dieses Geset-
zes] begangen werden. 

(2) § 379 Absatz 2 Nummer 1b der Abgabenordnung in der Fassung vom 18. Dezember 2013 und § 11 der 
FATCA-USA-Umsetzungsverordnung in der Fassung vom 29. Juli 2014 sind weiterhin anzuwenden, soweit die 
Handlungen oder Unterlassungen vor dem …[einsetzen: Datum des Tages, der auf die Verkündung dieses Geset-
zes folgt] begangen wurden.“ 

Artikel 5 

Änderung des Zollfahndungsdienstgesetzes 

Das Zollfahndungsdienstgesetz vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 402), das zuletzt durch Artikel 26 des Ge-
setzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu den §§ 23 bis 25 durch die folgende Angabe ersetzt: 

„§ 22a Datenübermittlung im internationalen Bereich 

§ 23 Übermittlungsverbote und Verweigerungsgründe 
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Unterabschnitt 3 

Ausgehende Ersuchen des Zollkriminalamtes als benannte Strafverfolgungsbehörde nach Artikel 2 Ab-

satz 2 der Richtlinie (EU) 2023/977 

§ 24 Ersuchen an eine zentrale Kontaktstelle eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union um 
Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener Daten 

§ 24a Ersuchen um Informationsübermittlung an Schengen-assoziierte Staaten 

Unterabschnitt 4 

Steuerungsbefugnis der Zentralstelle  

§ 25 Übermittlungsverbote und Verweigerungsgründe“. 

2. § 3 Absatz 8 wird durch den folgenden Absatz 8 ersetzt: 

(8) „ Das Zollkriminalamt ist benannte Strafverfolgungsbehörde gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Richtli-
nie (EU) 2023/977. Absatz 7 bleibt unberührt. Das Zollkriminalamt hat der für die Bundesrepublik Deutsch-
land gemäß Artikel 4 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannten zentralen Kontaktstelle nach Maßgabe der 
entsprechend anzuwendenden §§ 117c und 117h der Abgabenordnung Informationen zu übermitteln, soweit 
dies zur Erfüllung der Aufgaben als zentrale Kontaktstelle gemäß Artikel 14 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 
2023/977 notwendig ist. Für ausgehende Ersuchen des Zollkriminalamtes um Übermittlung von Informatio-
nen einschließlich personenbezogener Daten zur Verfolgung von Straftaten an die zentralen Kontaktstellen 
anderer Mitgliedstaaten gelten die §§ 92f und 92g des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen. Im Übrigen gelten die §§ 24 und 24a.“ 

3. § 23 wird zu § 22a und Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 

„Das Zollkriminalamt kann unter Beachtung der §§ 78 bis 80 des Bundesdatenschutzgesetzes an Zoll-, Po-
lizei- und Justizbehörden sowie an sonstige für die Verhütung oder Verfolgung von Straftaten zuständige 
öffentliche Stellen in anderen als in den in § 22 genannten Staaten sowie an andere als die in § 22 genannten 
zwischen- und überstaatlichen Stellen, die mit Aufgaben der Verhütung oder Verfolgung von Straftaten be-
fasst sind, personenbezogene Daten übermitteln, soweit dies 

1. in anderen Rechtsvorschriften vorgesehen ist oder 

2. erforderlich ist 

a) zur Erfüllung einer ihm obliegenden Aufgabe, 

b) zur Verfolgung von Straftaten und zur Strafvollstreckung nach Maßgabe der Vorschriften über die 
internationale Rechtshilfe in strafrechtlichen Angelegenheiten oder nach Maßgabe der Vorschrif-
ten über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof oder 

c) zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit.“ 

4. § 24 wird zu § 23.  



Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 25 – Drucksache 21/2996 
 
 
5. Nach dem neuen § 23 wird der folgende Unterabschnitt eingefügt: 

„Unterabschnitt 3 

Ausgehende Ersuchen des Zollkriminalamtes als benannte Strafverfolgungsbehörde nach Artikel 2 Ab-
satz 2 der Richtlinie (EU) 2023/977 

§ 24 

Ersuchen an eine zentrale Kontaktstelle eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union um Über-
mittlung von Informationen einschließlich personenbezogener Daten 

(1) Als benannte Strafverfolgungsbehörde nach Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/977 darf 
das Zollkriminalamt Ersuchen um Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener Daten 
an eine nach Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannte zentrale Kontaktstelle eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union zum Zweck der Verhütung von Straftaten richten. 

(2) Ein Ersuchen nach Absatz 1 setzt objektive Anhaltspunkte dafür voraus, dass 

1. die Übermittlung der Information zum Zwecke der Verhütung einer Straftat erforderlich und verhält-
nismäßig ist und 

2. die angeforderten Informationen dem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zur Verfügung 
stehen. 

(3) Bei einem Ersuchen nach Absatz 1 ist anzugeben, ob das Ersuchen dringend ist, und bei Dring-
lichkeit sind die Gründe für diese zu nennen. Ein Informationsersuchen gilt als dringend, wenn unter Be-
rücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände des betreffenden Sachverhaltes objektive Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass 

1. die angeforderten Informationen unerlässlich sind zur Abwehr einer unmittelbaren und ernsthaften Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, 

2. die angeforderten Informationen erforderlich sind, um eine unmittelbare Gefahr für das Leben oder die 
körperliche Unversehrtheit einer Person abzuwenden, 

3. die angeforderten Informationen erforderlich sind für den Erlass eines Beschlusses, der die Aufrechter-
haltung restriktiver Maßnahmen bis hin zu einem Freiheitsentzug umfassen könnte, oder 

4. die unmittelbare Gefahr besteht, dass die Informationen an Relevanz verlieren, wenn sie nicht umge-
hend zur Verfügung gestellt werden, und die Informationen als wichtig für die Untersuchung von Straf-
taten anzusehen sind. 

(4) Im Übrigen muss ein Ersuchen nach Absatz 1 Angaben zu Folgendem enthalten: 

1. eine Präzisierung der angeforderten Informationen, die so detailliert ist, wie dies unter den gegebenen 
Umständen in angemessener Weise möglich ist, 

2. die Beschreibung des Sachverhaltes der dem Ersuchen zugrunde liegenden Straftat, 

3. die Benennung des Zwecks, zu dem die Informationen erbeten werden, 

4. Einzelheiten zur Identität der betroffenen Person, sofern sich das Ersuchen auf eine bekannte Person 
bezieht, 

5. soweit angemessen, eine Erläuterung des Zusammenhangs zwischen dem Zweck, zu dem die Informa-
tionen angefordert werden, und allen weiteren natürlichen oder juristischen Personen oder Organisati-
onen, auf die sich die Informationen beziehen, 
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6. etwaige Beschränkungen einer Verwendung der in dem Ersuchen enthaltenen Informationen zu anderen 
Zwecken als denen, für die sie übermittelt wurden. 

(5) Ein Ersuchen nach Absatz 1 ist in einer der Sprachen zu übermitteln, die in der von diesem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union nach Artikel 11 der Richtlinie (EU) 2023/977 erstellten Liste aufge-
führt sind. 

(6) Eine Kopie eines Ersuchens nach Absatz 1 wird auch der für die Bundesrepublik Deutschland nach 
Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannten zentralen Kontaktstelle übermittelt. 

§ 24a 

Ersuchen um Informationsübermittlung an Schengen-assoziierte Staaten 

§ 24 gilt für die Übermittlung von Ersuchen an nach Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannte 
zentrale Kontaktstellen von Staaten, die die Bestimmungen des Schengen-Besitzstandes aufgrund eines As-
soziierungsabkommens mit der Europäischen Union über die Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des 
Schengen-Besitzstandes anwenden, entsprechend.“ 

6. Der bisherige Unterabschnitt 3 wird zu Unterabschnitt 4. 

7. Die Überschrift des § 25 wird durch die folgende Überschrift ersetzt: 

„§ 25 

Übermittlungsverbote und Verweigerungsgründe“. 

Artikel 6 

Änderung des Zollverwaltungsgesetzes 

Das Zollverwaltungsgesetz vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2125; 1993 I S. 2493), das zuletzt durch 
Artikel 23 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die folgende Überschrift ersetzt: 

§ 11„ 

Datenübermittlung mit dem Ausland sowie an und von über- oder zwischenstaatlichen Stellen“. 

b) Absatz 3 wird durch die folgenden Absätze 3 und 4 ersetzt: 

(3) „ Für den Datenaustausch auf der Grundlage der Richtlinie (EU) 2023/977 gelten für die Ver-
hütung von Straftaten die §§ 117c bis 117k der Abgabenordnung und für die Verfolgung von Straftaten 
die §§ 92 bis 92h des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen für die in Absatz 1 
genannten Dienststellen entsprechend. 

(4) § 3 Absatz 7 des Zollfahndungsdienstgesetzes ist anzuwenden.“ 

2. Die §§ 11a und 11b werden gestrichen. 
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Artikel 7 

Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 

Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 
1202), das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5a wird durch die folgende Nummer 5a ersetzt: 

„5a. die Entgegennahme und Weiterleitung von Meldungen nach auf der Grundlage von § 117a der Abgaben-
ordnung ergangenen Rechtsverordnungen und die Durchführung von Bußgeldverfahren in den Fällen des 
§ 379 Absatz 2 Nummer 1b und des § 383a der Abgabenordnung sowie die Auswertung dieser Meldungen 
im Rahmen der dem Bundeszentralamt für Steuern gesetzlich übertragenen Aufgaben;“. 

Artikel 8 

Folgeänderungen 

(1) Die FATCA-USA-Umsetzungsverordnung vom 23. Juli 2014 (BGBl. I S. 1222), die zuletzt durch Ar-
tikel 15 des Gesetzes vom 20. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3000) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 10 Absatz 1 in der Angabe vor Nummer 1 wird nach der Angabe „Bundeszentralamt für Steuern“ die 
Angabe „nach Maßgabe des Absatzes 2“ eingefügt. 

2. § 11 wird durch den folgenden § 11 ersetzt: 

„§ 11 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 383a Absatz 1 der Abgabenordnung handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig entgegen § 8 Absatz 3 oder § 10 Absatz 1 Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in 
der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt.“ 

(2) Das Jahressteuergesetz 2024 vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 18 wird gestrichen. 

2. Artikel 56 Absatz 8 wird gestrichen. 

Artikel 9 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

EU-Rechtsakte: 

1. Richtlinie (EU) 2023/977 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 über den Informationsaustausch 
zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2006/960/JI des Ra-
tes (ABl. L 134 vom 22.5.2023, S. 1) 
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2. Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Agentur der Europäischen 

Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der Be-
schlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53), 
die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2022/991 vom 8. Juni 2022 (ABl. L 169 vom 27.6.2022, S. 1) geändert worden ist 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Die Richtlinie (EU) 2023/977 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 über den Informa-
tionsaustausch zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und zur Aufhebung des Rahmenbe-
schlusses 2006/960/JI des Rates ist im nationalen Recht umsetzen. Die Richtlinie (EU) 2023/977 trifft Vorgaben 
zum Informationsaustausch mit EU-Mitgliedstaaten und sog. Schengen-assoziierte Staaten zum Zweck der Ver-
hütung, Aufdeckung oder Untersuchung von Straftaten. Die Regelungen des Rahmenbeschlusses 2006/960/JI, der 
sog. Schwedischen Initiative, werden dadurch grundlegend überarbeitet. Ziel der Richtlinie ist eine Verbesserung 
des Rechtsrahmens zum Informationsaustausch, um insbesondere auf grenzüberschreitende kriminelle Aktivitä-
ten reagieren zu können.  

Die Richtlinie (EU) 2023/977 harmonisiert den Informationsaustausch zwischen den zuständigen Strafverfol-
gungsbehörden zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung der Untersuchung von Straftaten. Zudem formuliert die 
Richtlinie (EU) 2023/977 besondere Rollen der zuständigen Strafverfolgungsbehörden. Schwerpunkt der Richt-
linie (EU) 2023/977 ist nach Artikel 14 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977, dass jeder Mitgliedstaat eine 
zentrale Kontaktstelle für den in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallenden Informationsaustausch einrich-
ten oder benennen muss. Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977 gibt den Mitgliedstaaten außerdem die 
Möglichkeit, bestimmte Strafverfolgungsbehörden zu benennen, die neben der eingerichteten zentralen Kontakt-
stelle ebenfalls befugt sind, Informationsersuchen unmittelbar an die zentralen Kontaktstellen anderer Mitglied-
staaten und Schengen-assoziierter Staaten stellen zu dürfen. Die Benennung erfolgt durch entsprechende Notifi-
zierung gegenüber der Europäischen Kommission. Zusätzlich zu dem Informationsaustausch der eingerichteten 
zentralen Kontaktstellen oder durch benannte Strafverfolgungsbehörden regelt Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 
(EU) 2023/977 Mindestanforderungen für den eigenständigen Informationsaustausch anderer nationaler zustän-
diger Strafverfolgungsbehörden zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung von Straftaten mit 
ausländischen Stellen (sogenannter Direktverkehr). Des Weiteren enthält die Richtlinie (EU) 2023/977 Regelun-
gen zur Übermittlung von Informationen aus eigener Initiative (sogenannte Spontanübermittlungen). Hierunter 
ist die Bereitstellung von Informationen aus eigener Initiative an zentrale Kontaktstellen oder zuständige Straf-
verfolgungsbehörden zu verstehen, sofern die Informationen nicht bereits anderweitig, zum Beispiel über Infor-
mationsaustauschplattformen der EU, bereitgestellt wurden (Artikel 7 der Richtlinie (EU) 2023/977). Die Richt-
linie (EU) 2023/977 sieht zudem grundsätzlich vor, dass die eingerichteten zentralen Kontaktstellen bei Informa-
tionsersuchen, die nicht unmittelbar zwischen diesen übermittelt werden, gleichzeitig Kopien der Ersuchen und 
der Antworten erhalten. 

Die Richtlinie (EU) 2023/977 war bis zum 12. Dezember 2024 umzusetzen. Am 30. Januar 2025 hat die Europä-
ische Kommission aufgrund unterbliebener Notifizierung der Umsetzung ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 
die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Der Gesetzentwurf umfasst die notwendigen gesetzlichen Regelungen zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2023/977 auf Bundesebene. Die Änderungen im Bundeskriminalamtgesetz, in der Abgabenordnung (AO), im 
Zollverwaltungsgesetz (ZollVG) und im Zollfahndungsdienstgesetz entsprechen vollumfänglich den Vorgaben 
der Richtlinie (EU) 2023/977. Die Bundesrepublik Deutschland kommt somit ihren EU-rechtlichen Verpflichtun-
gen nach. Die Regelungen tragen zur Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen den Strafverfolgungs-
behörden der EU-Mitgliedstaaten sowie der Schengen-assoziierten Staaten bei.  
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Bei der gesetzlichen Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/977 ist erstens nach den oben dargestellten Regelungs-
aspekten der Richtlinie zu differenzieren, zweitens danach, ob Regelungsgegenstand die präventive oder repres-
sive Aufgabenwahrnehmung ist.  

– Die Änderungen im Bundeskriminalamtgesetz setzen die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2023/977 zur Ein-
richtung einer zentralen Kontaktstelle und deren Befugnisse und Pflichten um. Die Regelungen des Bundes-
kriminalamtgesetzes sind insoweit abschließend. Umfasst sind präventive und repressive Vorgänge. 

– Zudem regelt das Bundeskriminalamtgesetz in Teilen die Wahrnehmung der Aufgabe des Bundeskriminal-
amts als zuständige Strafverfolgungsbehörde nach den Artikeln 7 und 8 der Richtlinie (EU) 2023/977. Das 
Bundeskriminalamtgesetz regelt vollständig die Übermittlung zur präventiven Aufgabenwahrnehmung. Für 
die Übermittlung zur repressiven Aufgabenwahrnehmung nach § 4 verweist § 26 Absatz 1 Satz 3 auf die 
Vorschriften über die internationale Rechtshilfe in strafrechtlichen Angelegenheiten. Regelungen zu benann-
ten Strafverfolgungsbehörden nach Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977 enthält das Bundeskri-
minalamtgesetz nicht, da es die Rolle der zentralen Kontaktstelle wahrnimmt.  

Regelungen zu weiteren zuständigen und benannten Strafverfolgungsbehörden im Sinne der Richtlinie (EU) 
2023/977 werden im Übrigen in den jeweiligen Fachgesetzen der darunter fallenden Behörden umgesetzt. Für die 
repressive Aufgabenwahrnehmung erfolgt die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/977 im Gesetz über die inter-
nationale Rechtshilfe in Strafsachen. Vorschriften zur Übermittlung von Informationen bei präventiver Aufga-
benwahrnehmung sollen zudem in die §§ 117 ff. AO und in § 11 ZollVG aufgenommen werden. 

Die gesetzliche Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/977 lässt das Übereinkommen aufgrund von Artikel K.3 des 
Vertrags über die Europäische Union über gegenseitige Amtshilfe und Zusammenarbeit der Zollverwaltungen 
(Neapel II) unberührt. 

III. Exekutiver Fußabdruck 

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter Dritter oder sonstige Personen außerhalb der Bundesverwaltung 
sind nicht an der Erstellung des Entwurfs beteiligt worden. 

IV. Alternativen 

Keine. 

V. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderungen des Bundeskriminalamtgesetzes (Artikel 1) ergibt 
sich aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 9a und Nummer 10 am Ende (internationale Verbrechensbekämpfung) des 
Grundgesetzes (GG).  

Für die Änderung des Internationalen Rechtshilfegesetzes (Artikel 2) beruht die Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes auf Artikel 73 Absatz 1 Nummer 1 GG (auswärtige Angelegenheiten) und Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 
GG (gerichtliches Verfahren). 

Für die Änderung der AO (Artikel 3) folgt die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 74 Absatz 1 
Nr. 11 und Artikel 108 Absatz 5 GG. Die Zuständigkeit des Bundes zur Änderung von Ordnungswidrigkeiten-
recht folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Satz 1 (Strafrecht) GG. 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Zollfahndungsdienstgesetz (Artikel 5) sowie des 
Zollverwaltungsgesetzes (Artikel 6) ergibt sich aus Artikel 73 Absatz 1 Nummer 5 GG und Artikel 108 Absatz 5 
GG.  

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes (Artikel 7) ergibt 
sich aus Artikel 108 Absatz 4 GG. 
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VI. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 

Der Gesetzentwurf setzt die Richtlinie (EU) 2023/977 um. Er ist auch im Übrigen mit dem Recht der Europäischen 
Union und völkerrechtlichen Verträgen, die die Bundesrepublik Deutschland geschlossen hat, vereinbar. 

VII. Gesetzesfolgen 

Der Gesetzentwurf dient dem Schutz der inneren Sicherheit innerhalb der Europäischen Union und in Deutsch-
land. 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Die Regelungen des Gesetzentwurfs werden nicht zu einer Recht- oder Verwaltungsvereinfachung führen. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung 
im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwick-
lung der Vereinten Nationen dient. Der Entwurf dient entsprechend der Zielvorgabe 16.1 der Erhöhung der per-
sönlichen Sicherheit und dem Schutz vor Kriminalität. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine. 

Sofern der unter 4.3 genannte Erfüllungsaufwand der Verwaltung haushaltswirksam werden sollte, ist dieser be-
zogen auf Personal und Ausgabemittel vollständig in den jeweiligen Einzelplänen des Bundeshaushalts gegenzu-
finanzieren. 

4. Erfüllungsaufwand 

4.1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand. 

4.2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht kein Erfüllungsaufwand. 
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4.3. Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

a) Bundeskriminalamt 

lfd. 
Nr. 

Artikel Re-
gelungsent-

wurf; 
Norm (§§); 
Bezeich-
nung der 
Vorgabe 

Bund/ 
Land 

Jährliche 
Fallzahl 
und Ein-

heit 

Jährlicher 
Aufwand 
pro Fall 

(Minuten * 
Lohnkos-
ten pro 
Stunde 
(Hierar-

chieebene) 
+ Sachkos-

ten in 
Euro) 

Jährlicher 
Erfüllungs-

aufwand 
(in Tsd. 

Euro) oder 
„geringfü-
gig“ (Be-
gründung) 

Einma-
lige Fall-
zahl und 
Einheit 

Einmaliger 
Aufwand 
pro Fall 

(Minuten * 
Lohnkos-

ten pro 
Stunde 
(Hierar-

chieebene) 
+ Sachkos-

ten in 
Euro) 

Einmaliger 
Erfüllungs-

aufwand 
(in Tsd. 

Euro) oder 
„geringfü-
gig“ (Be-
gründung) 

3.1 

Art. 1, § 3 
BKAG: Er-
tüchtigung 
des BKA-
VBS für 
die Vorga-
ben der 
Richtlinie 
an eine 
zentrale 
Kontakt-
stelle 

Bund    120 Per-
sonen-
Tage IT-
Entwick-
lung 

1.090 Euro 

= (0 + 
1.090 
Euro) 

131 

3.2 

Art. 1: 
§§ 26a, 28: 

Mehrauf-
wand je 
ein-/ausge-
hendem In-
formations-
ersuchen 
für die das 
BKA 

Bund rund 
100.000 
Informa-
tionsersu-
chen pro 
Jahr 
(Summe 
einge-
hende + 
ausge-
hende Er-
suchen 
im 
Schen-
gen-
Raum) 

2,7 Euro 

= (4 / 60 * 
40,40 
Euro/h 
(100 % 
gD)) 

269    

 Summe (in 
Tsd. Euro) 

   269   131 

 davon 
Bund 

   269   131 

 

davon Land 
(inklusive 
Kommu-
nen) 

   

0 

  

0 
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Das Bundeskriminalamt erwartet für die Ertüchtigung des BKA-Vorgangsbearbeitungssystems einen einmaligen 
IT-Entwicklungsaufwand von 120 Personentagen. Schätzungsweise entstehen je Programmiertag durchschnittlich 
1 090 Euro. Dadurch errechnet sich ein einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 131 000 Euro.  

Dem Bundeskriminalamt entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand durch die Übermittlung von Daten an Poli-
zeibehörden oder sonstige für die Verhütung oder Verfolgung von Straftaten zuständige öffentliche Stellen und 
zentrale Kontaktstellen. Der Aufwand je ein- beziehungsweise ausgehender Informationsersuchen wird vom Bun-
deskriminalamt auf 4 Minuten geschätzt. Die Bearbeitung wird von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des geho-
benen Dienstes übernommen. Bei einer erwarteten jährlichen Fallzahl von rund 100 000 Ersuchen errechnet sich 
dadurch eine jährliche Erfüllungsaufwandsänderung von rund 269 000 Euro. 

b) Steuerfahndungsstellen  

Bei den mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Finanzbehörden entsteht durch die Neuregelung der 
§§ 117c ff. der Abgabenordnung kein Erfüllungsaufwand. Die Vorschriften sehen zwar im Vergleich zur beste-
henden Rechtslage weitere nachrichtliche Beteiligungen vor, allerdings wird der damit verbundene geringfügige 
Mehraufwand aufgrund der mit der Straffung der Geschäftswege verbundenen Zeitersparnis kompensiert. 

Soweit in § 117h der Abgabenordnung in der Entwurfsfassung eine Verpflichtung zur Übermittlung von Infor-
mationen ohne Ersuchen vorgesehen ist, wenn objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Informationen 
für den anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Zweck der Verhütung von schweren Straftaten im 
Sinne von Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2023/977 relevant sein könnten, ist ebenfalls davon auszugehen, 
dass kein beziehungsweise kein nennenswerter Erfüllungsaufwand entsteht. Zwar besteht nach derzeitiger Rechts-
lage bei der Frage der Informationsübermittlung ein Ermessen, das jedoch bei den in Bezug genommenen schwe-
ren Straftaten auch dahingehend ausgeübt worden sein kann, dass die entsprechenden Informationen im Rahmen 
einer Spontanauskunft an einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union übermittelt wurden. Für die ver-
bleibenden Fälle, in denen das Ermessen bislang im Einzelfall dahingehend ausgeübt wurde, dass bei einer schwe-
ren Straftat nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalls keine Spontanauskunft erteilt wurde, kann nicht aus-
geschlossen werden, dass sich die Anzahl der Übermittlungen geringfügig erhöht. 

c) Zollverwaltung 

Für die Dienststellen der Zollverwaltung entsteht durch die Änderungen im Gesetz über das Zollkriminalamt und 
die Zollfahndungsämter (Zollfahndungsdienstgesetz – ZFdG) sowie die Änderungen in § 11 des Zollverwaltungs-
gesetzes kein Erfüllungsaufwand. 

5. Weitere Kosten 

Weitere Kosten sind nicht zu erwarten. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Auswirkungen auf demografierelevante Belange sind nicht zu erwarten. 

VIII. Befristung; Evaluierung 

Eine Befristung kommt nicht in Betracht, da die Richtlinie (EU) 2023/977 nicht befristet ist.  
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B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Bundeskriminalamtgesetzes)  

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einführung von § 26a. 

Zu Nummer 2 (§ 3) 

Zu Buchstabe a 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung aufgrund des Anfügens einer neuen Nummer 4 in § 3 Absatz 2. 

Zu Buchstabe b 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung aufgrund des Anfügens einer neuen Nummer 4 in § 3 Absatz 2. 

Zu Buchstabe c 
Artikel 14 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977 sieht vor, dass jeder Mitgliedstaat eine zentrale Kontaktstelle 
für den in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallenden Informationsaustausch einrichtet oder benennt (sog. 
Single Point of Contact – SPoC). Dem Bundeskriminalamt wird diese Aufgabe durch Einfügung einer Nummer 4 
in § 3 Absatz 2 gesetzlich übertragen. Es handelt sich hierbei mit Blick auf den Informationsaustausch im Ver-
hältnis zu EU-Mitgliedstaaten und Schengen-assoziierten Staaten um eine besondere Ausprägung der Zentralstel-
lenaufgabe des Bundeskriminalamts. 

Im Rahmen der Dienstwegeregelung nach § 3 übermittelt das Bundeskriminalamt für inländische für die Verhü-
tung oder Verfolgung von Straftaten zuständige Behörden Daten an andere Staaten. Das Bundeskriminalamt klärt 
vor der Übermittlung von Daten etwaige inhaltliche Änderungen zuvor mit der inländischen für die Verfolgung 
oder Verhütung von Straftaten zuständige Behörde ab. 

Zu Nummer 3 (§ 12) 
Der in § 12 neu eingefügte Absatz 3a trägt der Tatsache Rechnung, dass das Bundeskriminalamt in seiner Funk-
tion als Zentralstelle auch Steuerdaten weiterverarbeitet und übermittelt, für die das Offenbarungsverbot des § 30 
Abgabenordnung gilt. Diese Daten sollen keiner zweckändernden Weiterverarbeitung zugänglich sein.  

Zu Nummer 4 (§ 26a) 
Für den Informationsaustausch zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und Untersuchung von Straftaten zwi-
schen den zuständigen Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie der Schen-
gen-assoziierten Staaten enthält die Richtlinie (EU) 2023/977 zwingende Vorgaben, die unter anderem durch 
§ 26a für das Bundeskriminalamt umgesetzt werden. § 26a umfasst ergänzende Sonderregelungen für den Aus-
tausch personenbezogener und nicht personenbezogener Daten mit Strafverfolgungsbehörden und zentralen Kon-
taktstellen im Sinne des Artikels 14 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977 im EU- und Schengen-assoziierten 
Ausland. Die Befugnis zur Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche und nichtöffentliche Stellen 
sowie an zwischen- und überstaatliche Stellen im EU- und Schengen-assoziierten Ausland ergibt sich aus den 
allgemeinen Datenübermittlungsregelungen und bezüglich nicht personenbezogener Daten aus der jeweiligen 
Aufgabennorm gemäß diesem Gesetz.  

Die Richtlinie (EU) 2023/977 enthält die Begriffe Bereitstellung und Übermittlung zur Beschreibung von Daten-
verarbeitungsvorgängen. Das Bundeskriminalamtgesetz sieht den Begriff der Übermittlung als Oberbegriff vor; 
§ 26a ist systematisch im Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 mit dem Titel „Datenübermittlung“ verortet. Daher wird 
dieser Begriff zugrundegelegt. Er umfasst als Oberbegriff die Datenverarbeitungsvorgänge, die die Richtlinie 
(EU) 2023/977 als Übermittlung und Bereitstellung beschreibt.  

Die Richtlinie (EU) 2023/977 enthält des Weiteren den Begriff der zuständigen Strafverfolgungsbehörde, der in 
Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977 legaldefiniert wird. Das Bundeskriminalamtgesetz enthält den 
Begriff der zuständigen Strafverfolgungsbehörde bereits, unter anderem in § 9 Absatz 1 Satz 3. Der von der Richt-
linie (EU) 2023/977 verwendete Begriff kann daher nicht unmittelbar übernommen werden. Die neuen Regelun-
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gen des Bundeskriminalamtgesetzes enthalten daher den unter anderem in § 26 Absatz 1 Satz 3 verwendeten Be-
griff von Polizeibehörden sowie sonstige für die Verhütung oder Verfolgung von Straftaten zuständige öffentliche 
Stellen und setzen damit die Vorgaben zu zuständigen Strafverfolgungsbehörden im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 
der Richtlinie (EU) 2023/977 um. 

Zu Absatz 1 
Satz 1 regelt den Anwendungsbereich der Norm. Vom Anwendungsbereich des § 26a umfasst ist die Übermitt-
lung von Daten an Polizeibehörden sowie sonstige für die Verhütung oder Verfolgung von Straftaten zuständige 
öffentliche Stellen der Mitgliedstaaten der EU sowie der Schengen-assoziierten Staaten (vgl. Erwägungsgründe 
41 bis 44 der Richtlinie (EU) 2023/977). Polizeibehörden sowie sonstige für die Verhütung oder Verfolgung von 
Straftaten zuständige öffentliche Stellen im Sinne des § 26a sind (vgl. Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 
2023/977) 

– alle Polizei-, Zoll- und sonstigen Behörden, die nach dem nationalen Recht des jeweiligen Staates für die 
Ausübung von öffentlicher Gewalt und die Ergreifung von Zwangsmaßnahmen zum Zwecke der Verhütung, 
Aufdeckung oder Untersuchung von Straftaten zuständig sind, und 

– alle Behörden, die an gemeinsamen Einrichtungen beteiligt sind, die von zwei oder mehr Mitgliedstaaten der 
EU zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung von Straftaten eingerichtet wurden. 

Ausgenommen vom Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2023/977 und somit vom Anwendungsbereich des 
§ 26a sind Agenturen oder Einheiten, die auf Angelegenheiten der nationalen Sicherheit spezialisiert sind, sowie 
nach Artikel 47 des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 
zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der 
Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen 
(Schengener Durchführungsübereinkommen, ABl. L 239 vom 22.9. 2000, S. 1), entsandte Verbindungsbeamte 
(Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977).  

Satz 2 regelt die ausschließliche Geltung der Regelungen in Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 des Bundeskriminal-
amtgesetzes für die Übermittlung personenbezogener Daten bei der Wahrnehmung der Aufgabe als zentrale Kon-
taktstelle sowie der Aufgaben nach den §§ 5 bis 8. Satz 2 regelt das Verhältnis zum Gesetz über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen. Sofern das Bundeskriminalamt in der Rolle als zentrale Kontaktstelle tätig ist, gilt das 
Bundeskriminalamtgesetz unabhängig davon, ob die Übermittlung von Daten dem Zweck der Verfolgung oder 
Verhütung von Straftaten dient. Zweck der Regelung ist eine einheitliche Vollzugspraxis im Rahmen der Aufgabe 
des Bundeskriminalamts als zentrale Kontaktstelle.  

Nach Satz 3 sind die Absätze 4, 5 und 7 ausschließlich für die Aufgabe des Bundeskriminalamts als zentrale 
Kontaktstelle anzuwenden. Die in den Absätzen 4, 5 und 7 geregelten Vorgaben gelten nicht, sofern das Bundes-
kriminalamt im Rahmen der Aufgaben nach den §§ 4 bis 8 des Bundeskriminalamtgesetzes tätig wird. 

Satz 4 verweist auf die Regelung in § 26 Absatz 1 Satz 3. Demnach bleiben bei der Übermittlung an andere Stelle 
zum Zwecke der Verfolgung von Straftaten und zur Strafvollstreckung die Vorschriften über die internationale 
Rechtshilfe in strafrechtlichen Angelegenheiten unberührt. Dies betrifft die Wahrnehmung der Aufgabe nach § 4 
des Bundeskriminalamtgesetzes. Insofern sind die Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/977 in 
den §§ 92 bis 92h des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen zu beachten. Für die Wahrneh-
mung der Aufgabe als zentrale Kontaktstelle gilt dies nicht. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 regelt – wie Absatz 3 – Anforderungen, die gemäß der Richtlinie (EU) 2023/977 für jeglichen Daten-
austausch gelten, unabhängig davon, ob das Bundeskriminalamt als zentrale Kontaktstelle tätig wird oder nicht, 
ob Adressat der Daten eine andere zentrale Kontaktstelle oder eine ausländische Strafverfolgungsbehörde ist und 
ob Daten zur Erledigung eines Ersuchens oder aus eigener Initiative übermittelt werden.  

Gemäß Absatz 2 hat die für die Übermittlung von Daten zuständige Stelle unverzüglich alle gemäß dem deutschen 
Recht erforderlichen Schritte zu unternehmen, um eine Erlaubnis der zuständigen Justizbehörde einzuholen, so-
fern eine entsprechende Erlaubnis für die Datenübermittlung erforderlich ist (vgl. Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 
(EU) 2023/977).  
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Zu Absatz 3 
Absatz 3 regelt, dass Daten vom Bundeskriminalamt grundsätzlich nur unter Mitteilung der Bedingung übermit-
telt werden können, dass die Verwendung als Beweismittel in einem Gerichtsverfahren unzulässig ist, es sei denn, 
es liegt eine Zustimmung der zuständigen Stelle zur Verwendung als Beweismittel vor (vgl. Artikel 1 Absatz 4 
der Richtlinie (EU) 2023/977) oder eine Verwendung ist aufgrund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung gene-
rell zugelassen. Mithin muss das Bundeskriminalamt diese Bedingung dem empfangenden Staat mitteilen. Die 
Mitteilungspflicht entfällt, wenn die Zustimmung bereits bei der Datenübermittlung vorliegt. Eine Zustimmung 
kann auch im Nachhinein, etwa auf Ersuchen des empfangenden Staates, erteilt werden. Welche Stelle in Deutsch-
land für diese Zustimmung zuständig ist, ergibt sich, wie in Satz 2 geregelt, aus dem Gesetz über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen. Die Mitteilungspflicht entfällt auch, wenn zwischenstaatliche Regelungen in völker-
rechtlichen Vereinbarungen oder unmittelbar anwendbaren EU-Rechtsakten bestehen, die eine Verwendung der 
im polizeilichen Informationsaustausch übermittelten Informationen als Beweismittel ohne gesonderte Zustim-
mung zulassen. Denn hierbei handelt es sich um günstigere Regelungen im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 Satz 2 
der Richtlinie (EU) 2023/977. Nach Artikel 1 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2023/977 können die Mitglied-
staaten Bestimmungen erlassen oder beibehalten, die den Informationsaustausch mit den Strafverfolgungsbehör-
den anderer Mitgliedstaaten zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung von Straftaten weiter 
erleichtern. Dies gilt ausdrücklich auch für Bestimmungen in bilateralen oder multilateralen Vereinbarungen. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 regelt – wie Absatz 5 – Mindestanforderungen, die für die Übermittlung von Daten durch das Bundes-
kriminalamt an zentrale Kontaktstellen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Schengen-asso-
ziierten Staates gelten. Gemäß Absatz 1 Satz 3 gelten die Absätze 4, 5 und 7 nur für die Wahrnehmung der Auf-
gabe als zentrale Kontaktstelle. 

Nach Absatz 4 sind Daten, die an eine zentrale Kontaktstelle übermittelt werden, in einer von dem jeweiligen 
Staat, um dessen zentrale Kontaktstelle es sich handelt, zugelassenen Sprache zu übermitteln (vgl. Artikel 4 Ab-
satz 6, 7 Absatz 3 Unterabsatz 1, jeweils in Verbindung mit Artikel 11 der Richtlinie (EU) 2023/977). Dies ins-
besondere für den Fall, dass das Bundeskriminalamt ein Informationsersuchen an eine zentrale Kontaktstelle über-
mittelt und den Fall der Datenübermittlung aus eigener Initiative (Spontanübermittlung). Für den Fall der Beant-
wortung von Informationsersuchen einer zentralen Kontaktstelle sollte grundsätzlich in der Sprache geantwortet 
werden, in der das Ersuchen gestellt wurde (vgl. Artikel 5 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977).  

Zu Absatz 5 
Absatz 5 regelt Anforderungen für ausgehende Informationsersuchen des Bundeskriminalamts im Sinne von Ar-
tikel 4 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2023/977. Bei ausgehenden Informationsersuchen handelt es sich um eine 
Form der Übermittlung. Gemäß Nummer 1 muss ein an eine zentrale Kontaktstelle gerichtetes Informationsersu-
chen die Angabe enthalten, ob dieses dringend ist. Im Falle der Dringlichkeit müssen im Ersuchen die Gründe für 
die Dringlichkeit angegeben werden. Ein Informationsersuchen ist als dringend anzusehen, wenn unter Berück-
sichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände des betreffenden Sachverhaltes objektive Anhaltspunkte da-
für vorliegen, dass die angeforderten Informationen eine oder mehrere der folgenden Voraussetzungen erfüllen 
(vgl. Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2023/977): 

– Die Informationen sind unerlässlich zur Abwehr einer unmittelbaren und ernsthaften Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit eines Mitgliedstaats. 

– Die Informationen sind erforderlich, um eine unmittelbare Gefahr für das Leben oder die körperliche Unver-
sehrtheit einer Person abzuwenden. 

– Die Informationen sind erforderlich für den Erlass eines Beschlusses, der die Aufrechterhaltung restriktiver 
Maßnahmen bis hin zu einem Freiheitsentzug umfassen könnte. 

– Es besteht die unmittelbare Gefahr, dass die Informationen an Relevanz verlieren, wenn sie nicht umgehend 
zur Verfügung gestellt werden, und die Informationen als wichtig für die Verhütung, Aufdeckung oder Un-
tersuchung von Straftaten anzusehen sind. 

Neben der Angabe der Dringlichkeit müssen in dem Informationsersuchen gemäß § 26a Absatz 5 Nummer 2 bis 4 
die angeforderten Informationen hinreichend präzisiert und der Zweck, zu dem die Informationen angefordert 
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werden, beschrieben werden (vgl. Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2023/977). Hierzu gehört auch eine 
Beschreibung des Sachverhalts und der zugrundeliegenden Straftat sowie gegebenenfalls eine Erläuterung des 
Zusammenhangs zwischen dem Zweck und den Personen oder Organisationen, auf die sich die Informationen 
beziehen. Ferner sind etwaige Verwendungsbeschränkungen in Bezug auf die in dem Informationsersuchen über-
mittelten Informationen im Ersuchen anzugeben. Im Rahmen der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Übermitt-
lung von Daten in Form eines Ersuchens an eine zentrale Kontaktstelle ist zudem zu prüfen, ob tatsächliche An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass die Anforderung der Daten erforderlich ist und dem ersuchten Staat die Daten 
zur Verfügung stehen sollten (vgl. Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2023/977). Die Anforderungen des 
Absatzes 5 sollten über die Richtlinie (EU) 2023/977 hinaus als Standard für ausgehende polizeiliche Informati-
onsersuchen jeglicher Art gelten.  

Zu Absatz 6 
Absatz 6 konkretisiert die Dienstwegeregelung nach § 3 im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2023/977. 
Im Regelfall erfolgt der internationale polizeiliche Dienstverkehr der Polizeibehörden des Bundes und der Länder 
über das Bundeskriminalamt. Das Bundeskriminalamt verkehrt dabei grundsätzlich mit den ausländischen zent-
ralen Kontaktstellen. Sofern Polizeibehörden insoweit über das Bundeskriminalamt als zentrale Kontaktstelle Er-
suchen an andere Staaten übermitteln, müssen die ersuchenden Polizeibehörden die Voraussetzungen, die die 
Richtlinie (EU) 2023/977 an solche Ersuchen stellt, vor Übermittlung an das Bundeskriminalamt prüfen.  

Zu Absatz 7 
Absatz 7 regelt Anforderungen, die für die Übermittlung von Daten durch das Bundeskriminalamt an Strafverfol-
gungsbehörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Schengen-assoziierter Staaten, die 
nicht auch gleichzeitig die zentrale Kontaktstelle dieses Staates sind, gelten. Übermittelt das Bundeskriminalamt 
auf Basis der Richtlinie (EU) 2023/977 gleich in welcher Aufgabenerfüllung Daten an entsprechende Strafverfol-
gungsbehörden, ist grundsätzlich gleichzeitig eine Kopie der Daten an die zentrale Kontaktstelle des Staates zu 
übermitteln, dessen zuständige Strafverfolgungsbehörde Datenempfänger ist (vgl. Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 
3, Artikel 7 Absatz 3 Unterabsatz 2, Artikel  8 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/977).  

In Terrorismusfällen, bei denen es sich nicht um Not- oder Krisenmanagementsituationen handelt, kann von einer 
nachrichtlichen Beteiligung der zentralen Kontaktstelle abgesehen werden (vgl. Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b, 
Artikel  7 Absatz 4 Buchstabe b, Artikel  8 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2023/977). Der Begriff der 
Terrorismusfälle ist unmittelbar der Richtlinie (EU) 2023/977 entnommen und dem Bundeskriminalamtgesetz 
bislang unbekannt. Hiermit soll der hohen Vertraulichkeit des Informationsaustauschs bei Sachverhalten im Be-
reich der politisch motivierten Kriminalität Rechnung getragen werden, welcher unmittelbar zwischen den spezi-
alisierten Staatsschutzdienststellen, welche in anderen Staaten nicht notwendigerweise der zentralen Kontaktstelle 
angehören, etabliert ist. 

Zu Absatz 8 
Absatz 8 Satz 1 regelt Fristen, innerhalb derer Ersuchen ausländischer Strafverfolgungsbehörden oder zentraler 
Kontaktstellen, die das Bundeskriminalamt als zentrale Kontaktstelle erreicht haben, zu beantworten sind (vgl. 
Artikel 5 Absatz 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2023/977). Die Fristenregelung gilt nur für die Übermittlung von 
Daten auf Basis von Informationsersuchen, die das Bundeskriminalamt als zentrale Kontaktstelle erhalten hat und 
die auch über das Bundeskriminalamt zur Verfügung gestellt werden. Bei der Fristendauer wird differenziert, ob 
ein Ersuchen dringend ist (vgl. § 26a Absatz 5 Nummer 1) und ob die angeforderten Informationen dem Bundes-
kriminalamt unmittelbar – also etwa in Form des direkten Datenbankzugriffs – oder mittelbar zugänglich sind. 
Mittelbar zugängliche Informationen sind solche, die – soweit das deutsche Recht dies zulässt und nach Maßgabe 
des deutschen Rechts – das Bundeskriminalamt von anderen Behörden oder privaten Parteien, die in Deutschland 
ansässig sind, ohne Zwangsmaßnahmen einholen kann (Artikel 2 Nummer 7 der Richtlinie (EU) 2023/977). Das 
Bundeskriminalamt ist verpflichtet, eine umgehende Weiterleitung des Ersuchens an die datenbesitzenden Stellen 
vorzunehmen und auf die Antwortfrist hinzuweisen. Sollten die Stellen dem Bundeskriminalamt nicht fristgerecht 
zuliefern, kann die begehrte Information als dem Bundeskriminalamt nicht mittelbar zugänglich angesehen wer-
den.  

Der Dienstverkehr mit anderen Staaten obliegt nach § 3 Absatz 3 Satz 1 grundsätzlich dem Bundeskriminalamt. 
Die Aufgabe des Bundeskriminalamts als zentrale Kontaktstelle im Sinne der Richtlinie (EU) 2023/977 nach § 3 
Absatz 2 Nummer 4 ist eine besondere Ausprägung der Zentralstellenaufgabe. Demzufolge übermitteln die da-
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tenbesitzenden Stellen dem Bundeskriminalamt auf dessen Anforderung entsprechend der Verpflichtung nach 
§ 32 Absatz 1 Satz 1 die Daten, die zur fristgerechten Erledigung des Informationsersuchens erforderlich sind. 
Die Prüfung der Voraussetzungen der Übermittlung der Daten an EU-Mitgliedstaaten oder Schengen-assoziierte 
Staaten nach den jeweils einschlägigen Fachgesetzen obliegt den datenbesitzenden Stellen. Sofern es der Über-
mittlung an EU-Mitgliedstaaten und Schengen-assoziierte Staaten entgegenstehende Gründe gibt, muss die da-
tenbesitzende Stelle auf diese hinweisen. Übermittelt die datenbesitzende Stelle im Rahmen des Direktverkehrs 
Daten direkt an EU-Mitgliedstaaten und Schengen-assoziierte Staaten, erfolgt dies nach Befugnissen zur Über-
mittlung personenbezogener Daten des jeweils einschlägigen Fachgesetzes. Das Bundeskriminalamt ist als zent-
rale Kontaktstelle stets in Kopie zu setzen. 

Lässt das deutsche Recht eine innerstaatliche Übermittlung von Daten an das Bundeskriminalamt nicht zu, bei-
spielsweise weil diese dem Steuergeheimnis unterfallen, handelt es sich nicht um dem Bundeskriminalamt als 
zentraler Kontaktstelle mittelbar zugängliche Informationen. Auch Informationen, die bei der anderen Stelle nur 
durch das Ergreifen von Zwangsmaßnahmen eingeholt werden können, stehen dem Bundeskriminalamt nicht zur 
Verfügung. Dies lässt die Möglichkeit unberührt, auch solche Informationen, zum Beispiel unter Einbindung und 
mit Zustimmung der Justizbehörden, zu erheben und zu übermitteln, soweit dies nach innerstaatlichem Recht 
möglich ist.  

Die Pflicht zur fristgerechten Beantwortung von Ersuchen besteht nach Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 
2023/977 Satz 2 ausschließlich für Ersuchen, die von zentralen Kontaktstellen oder benannten Strafverfolgungs-
behörden im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/977 gestellt wurden. Diese Konkretisierung 
regelt Satz 2. 

Gemäß Satz 3 beginnen die Fristen mit dem Eingang des Ersuchens beim Bundeskriminalamt. 

Die Sätze 4 bis 6 enthalten eine Ausnahme von den in Satz 1 geregelten Fristen für Fälle, in denen die Datenüber-
mittlung die Einholung einer Erlaubnis durch eine Justizbehörde erfordert (vgl. Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 
(EU) 2023/977). Soweit für die Einholung der Erlaubnis erforderlich, kann von den Fristen abgewichen werden. 
Das Bundeskriminalamt, als zentrale Kontaktstelle, sollte bei Anforderung der ersuchten Information die daten-
besitzende nationale Dienststelle auch auf die selbstständige Einholung einer Erlaubnis gemäß Absatz 2 hinwei-
sen. Die Justizbehörden haben hierfür gemäß Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2023/977 eine 
permanente Erreichbarkeit zu gewährleisten. Zudem ist, sofern das Bundeskriminalamt aufgrund der erforderli-
chen Mitwirkung anderer Stellen Kenntnis darüber hat, die ersuchende Stelle unter Angabe von Gründen über die 
Dauer der zu erwartenden Verzögerung zu unterrichten und die Daten sind unverzüglich zu übermitteln, sobald 
die Erlaubnis vorliegt. 

In den Richtlinien für den Verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten (RiVASt) ist zudem in 
Nummer 13 festgelegt, dass vor der Ausführung eines eingehenden Ersuchens bzw. der Weiterleitung eines aus-
gehenden Ersuchens von besonderer Bedeutung der obersten Justizbehörde zu berichten und deren Äußerung 
abzuwarten ist. Die jeweils zuständigen Strafverfolgungsbehörden müssen daher in den festgelegten Fällen von 
besonderer Bedeutung den jeweiligen obersten Justizbehörden zu berichten und deren Äußerung abwarten. Dies 
gilt auch für das Bundeskriminalamt in den Fällen, in denen es selbst Bewilligungsbehörde im Sinne von Num-
mer 13 RiVASt ist.  

Zu Absatz 9 
Absatz 9 regelt eine Pflicht zur Übermittlung von Daten durch das Bundeskriminalamt aus eigener Initiative (sog. 
Spontanübermittlung), wenn objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Daten für den anderen Mitglied-
staat zum Zweck der Aufdeckung von schweren Straftaten im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 
2023/977 relevant sein könnten (vgl. Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/977). Das Bundeskriminalamt 
trifft die in Absatz 9 geregelte Pflicht zur Datenübermittlung nur in der Wahrnehmung der Aufgaben nach den 
§§ 5 bis 8 und bezogen auf solche Daten, die es aus Primäreingriffen im Rahmen seiner Aufgabenwahrnehmung 
selbst erhoben hat. Die Übermittlungspflicht ist nicht verbunden mit einer übergreifenden Prüfpflicht des Bun-
deskriminalamtes, sondern es besteht bei der Aufgabenerfüllung im jeweiligen Einzelfall eine Pflicht zur Prüfung, 
ob die Voraussetzungen des Absatzes 9 vorliegen. Im Rahmen der Einzelfallsachbearbeitung ist dementsprechend 
zum einen zu prüfen, ob tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Daten zum Zwecke der Verhütung 
von Straftaten im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2023/977 für einen anderen Mitgliedstaat 
relevant sein können. Zum anderen ist im Rahmen der Einzelfallsachbearbeitung zu prüfen, ob die Daten dem 



Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 39 – Drucksache 21/2996 
 
 
Mitgliedstaat nicht bereits anderweit übermittelt oder bereitgestellt wurden beziehungsweise zur Verfügung ste-
hen. Dies kann etwa der Fall sein, wenn die Daten durch Nutzung bestehender Informationsaustauschplattformen 
auf EU-Ebene wie dem Europol-Informationssystem schon zur Verfügung stehen. Die Pflicht zur Übermittlung 
von Daten besteht nicht, sofern entweder die Voraussetzungen einer Datenübermittlung nach § 26 in Verbindung 
mit § 25 nicht vorliegen oder diese gemäß § 28 unzulässig wäre. 

Zu Nummer 5 (§ 28) 

Zu Buchstabe a 
Die Änderung erfolgt aufgrund der Einführung des § 26a. Auch bei der Datenübermittlung an Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und Schengen-assoziierte Staaten gemäß der Richtlinie (EU) 2023/977 finden die in § 28 
Absatz 2 normierten Übermittlungsverbote und Verweigerungsgründe Anwendung. Die Anwendbarkeit der in 
§ 28 Absatz 1, 2 geregelten Übermittlungsverbote und Verweigerungsgründe steht in Einklang mit dem in Arti-
kel 3 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2023/977 festgeschriebenen Grundsatz des gleichwertigen Zugangs. Nach 
diesem Grundsatz sollen die zentralen Kontaktstellen und zuständigen Strafverfolgungsbehörden anderer Mit-
gliedstaaten grundsätzlich denselben, also weder einen strengeren noch einen weniger streng geregelten Zugang 
zu einschlägigen Informationen haben wie die deutschen Behörden (vgl. Erwägungsgrund 15 der Richtlinie (EU) 
2023/977). 

Zu Buchstabe b 
Die Richtlinie (EU) 2023/977 erkennt an, dass es in bestimmten Fällen notwendig oder gerechtfertigt ist, die 
Übermittlung von Daten an Strafverfolgungsbehörden oder zentrale Kontaktstellen anderer Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder anderer Schengen-assoziierter Staaten abzulehnen (vgl. Artikel 6 Absatz 1 und Erwä-
gungsgründe 20 und 21 der Richtlinie (EU) 2023/977). Der in § 28 neu eingefügte Absatz 2a regelt daher spezielle 
Gründe für die Ablehnung bzw. Verweigerung von Datenübermittlungen gemäß § 26a. Die Ablehnungsgründe 
ergänzen die bereits in § 28 Absatz 1 und 2 enthaltenen Übermittlungsverbote. § 28 Absatz 2a differenziert zwi-
schen Übermittlungsverboten in Satz 1 und fakultativen Ablehnungsgründen in Satz 2. Satz 1 und 2 ist jedoch 
gemeinsam, dass eine Ablehnung der Datenübermittlung nur insoweit erfolgen kann oder muss, als der Übermitt-
lung einer Information ein Ablehnungsgrund entgegensteht. Das setzt voraus, dass das Ersuchen bzw. die Daten-
übermittlung nach der Art der Informationen teilbar ist. Die Informationen, für die kein Ablehnungsgrund vor-
liegt, sind zu übermitteln. 
Satz 1 regelt Ablehnungsgründe, bei deren Vorliegen die Datenübermittlung zu unterbleiben hat. Diese gelten 
sowohl für die Übermittlung von Daten auf Basis von Ersuchen als auch für die Übermittlung von Daten aus 
eigener Initiative. Hierdurch wird ein weitgehend einheitlicher Umgang mit jeglichen Datenübermittlungen ge-
mäß der Richtlinie (EU) 2023/977 sichergestellt und der Umsetzungsspielraum, den die Richtlinie für Regelungen 
betreffend den Direktverkehr und Spontanübermittlungen vorsieht, genutzt (vgl. Erwägungsgrund 21 der Richtli-
nie (EU) 2023/977, nach dem die Richtlinie nur Mindeststandards für den Direktverkehr und Spontanübermitt-
lungen enthält). 

Satz 1 Nummer 1 regelt, dass die Datenübermittlung abzulehnen ist, soweit die hierfür nach deutschem Recht 
erforderliche Erlaubnis einer Justizbehörde verweigert wurde (vgl. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 
(EU) 2023/977). Justizbehörden sind Staatsanwaltschaften und Gerichte. 

Gemäß Satz 1 Nummer 2 ist die Datenübermittlung abzulehnen, soweit die angeforderten Informationen andere 
personenbezogene Daten enthalten, als die in Artikel 10 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2023/977 genannten 
Kategorien personenbezogener Daten (vgl. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie (EU) 2023/977). Arti-
kel 10 der Richtlinie (EU) 2023/977 sieht wiederum einen dynamischen Verweis auf die in Anhang II Abschnitt B 
zu der Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Agen-
tur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur Er-
setzung und Aufhebung der Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des 
Rates genannten Kategorien von personenbezogenen Daten vor. Aufgrund des Verweises sind die personenbezo-
genen Daten, die auf Ersuchen nach dieser Vorschrift übermittelt werden können, auf die in Anhang II Ab-
schnitt B zu der Verordnung (EU) 2016/794 genannten Kategorien von Daten beschränkt. Das Bundeskriminal-
amt hat im Einzelfall zu überprüfen, ob die verfügbaren Informationen, die personenbezogene Daten darstellen, 
unter diese Kategorien fallen. Soweit dies nicht der Fall ist, dürfen die weitergehenden Informationen nicht her-
ausgegeben werden. 
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Satz 1 Nummer 3 regelt zum einen, dass die Datenübermittlung abzulehnen ist, soweit die Daten ursprünglich 
von einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittstaat erlangt wurden und dieser Staat der Übermittlung der 
Daten nicht zugestimmt hat (vgl. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe h der Richtlinie (EU) 2023/977). Die Zustimmung 
muss weder von dem ursprünglich übermittelnden Staat ausdrücklich erklärt worden sein noch aktiv durch das 
Bundeskriminalamt eingeholt werden. Kann das Bundeskriminalamt etwa aufgrund der bei der ursprünglichen 
Übermittlung festgelegten Voraussetzungen erkennen, dass der übermittelnde Staat eine weitere Verarbeitung der 
Daten, auch in Form der Weiterleitung an einen anderen Staat, zulässt, liegt eine konkludente Zustimmung vor. 
Liegt keine Zustimmung vor, unterbleibt die Übermittlung der Daten. Es steht dem Bundeskriminalamt jedoch 
beispielsweise im Falle eines Ersuchens frei, den ersuchenden Staat an den ursprünglich übermittelnden Staat zu 
verweisen. Zum anderen stellt Satz 1 Nummer 3 sicher, dass die von einem Mitgliedstaat oder einem Drittstaat 
erlangten Daten nur unter den von diesem Staat festgelegten Voraussetzungen für die Verwendung der Informa-
tionen zur Verfügung gestellt werden (vgl. Artikel 3 Buchstabe d der Richtlinie (EU) 2023/977). 

Während Satz 1 zwingende Ablehnungsgründe enthält, regelt Satz 2 die Gründe, aus denen die Datenübermittlung 
im Falle eines an das Bundeskriminalamt gerichteten Informationsersuchen abgelehnt werden darf. Gemäß Satz 2 
Nummer 1 darf ein Ersuchen abgelehnt werden, soweit die Daten dem Bundeskriminalamt als zentraler Kontakt-
stelle und den deutschen zuständigen Strafverfolgungsbehörden nicht zur Verfügung stehen (vgl. Artikel 6 Ab-
satz 1 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2023/977). Zur Verfügung stehen Daten, die unmittelbar und mittelbar 
zugänglich sind (vgl. Artikel 2 Absatz 5 bis 7 der Richtlinie (EU) 2023/977). Unmittelbar zugängliche Daten sind 
solche, die in einer Datenbank verfügbar sind, auf die die zentrale Kontaktstelle oder die deutsche zuständige 
Strafverfolgungsbehörde unmittelbar zugreifen kann. Mittelbar zugänglich sind Daten, die – soweit das deutsche 
Recht dies zulässt – von anderen Behörden oder privaten Parteien, die in Deutschland ansässig sind, ohne Zwangs-
maßnahmen eingeholt werden können. Daten, die bei der ersuchten Behörde nur durch das Ergreifen von Zwangs-
maßnahmen eingeholt werden können, stehen dieser nicht zur Verfügung. Dies lässt die Möglichkeit unberührt, 
auch solche Daten, über die Instrumente der justiziellen Zusammenarbeit zu erheben und zu übermitteln.  

Gemäß Satz 2 Nummer 2 können Informationsersuchen, die nicht den inhaltlichen und formalen Anforderungen 
des § 26a Absatz 3 entsprechen, abgelehnt werden (vgl. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 
2023/977).  

Satz 2 Nummer 3 regelt, dass ein Ersuchen abgelehnt werden kann, soweit die ersuchten Informationen eine Straf-
tat betreffen, die nach deutschem Recht mit einer Freiheitsstrafe von höchstens einem Jahr oder weniger geahndet 
werden kann (vgl. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie (EU) 2023/977). 

Nach Satz 2 Nummer 4 kann ein Ersuchen abgelehnt werden, soweit die ersuchten Informationen eine Angele-
genheit betreffen, die nach deutschem Recht keine Straftat darstellt, also lediglich eine Ordnungswidrigkeit wäre 
(vgl. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie (EU) 2023/977). 

Gemäß Satz 3 sollen von der ersuchenden ausländischen Stelle bei Bedarf Klarstellungen oder Präzisierungen 
angefordert werden, die für die Bearbeitung eines Informationsersuchens erforderlich sind, das andernfalls abge-
lehnt werden müsste (vgl. Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2023/977). Der Grad an möglicher Präzisierung 
ist dabei vom Einzelfall, insbesondere dem Umfang und dem Kontext des Ersuchens abhängig zu machen. Eine 
Rückfrage bei der ersuchenden Stelle ist nur dann erforderlich ist, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass ein 
ermittelter Ablehnungsgrund durch eine Präzisierung oder Klarstellung aufgelöst werden kann.  

Satz 4 regelt die Pflicht zur Information der ersuchenden Stelle nach Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 
2023/977 über die Ablehnung sowie die Ablehnungsgründe. Nach Satz 5 soll die Ablehnung innerhalb der Fristen 
nach § 26a Absatz 7 erfolgen. Die Sätze 4 und 5 gelten auch für teilweise Ablehnungen. 

Zu Nummer 6 (§ 77) 

Durch die Regelung im neuen § 77 Absatz 7 wird Artikel 16 Absatz 3 und 4 der Richtlinie (EU) 2023/977 in 
nationales Recht umgesetzt, der Aussonderungsprüffristen für die Übermittlung personenbezogener Daten gemäß 
der Richtlinie (EU) 2023/977 enthält. Artikel 16 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2023/977 sieht vor, dass eine Aus-
sonderungsprüfung erstmals spätestens sechs Monate nach Abschluss des Informationsaustauschs erfolgt. Hier-
unter ist gemäß Erwägungsgrund 34 der Richtlinie (EU) 2023/977 der Zeitpunkt zu verstehen, zu dem die letzte 
Information übermittelt oder die letzte diesbezügliche Mitteilung ausgetauscht wurde.  
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Zu Artikel 2 (Änderung des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 
Es handelt sich um Folgeänderungen der Inhaltsübersicht zur Einführung des neuen Abschnitts 3 im Zehnten Teil 
des IRG. 

Zu Nummer 2 (§ 74) 
Es handelt sich um Folgeänderungen zur Einführung des neuen Abschnitts 4 im Zehnten Teil des IRG.  

Zu Nummer 3 (§ 91) 
Es handelt sich um Folgeänderungen des neuen Abschnitts 3 im Zehnten Teil des IRG.  

Zu Nummer 4 (Zehnter Teil Abschnitt 3) 
Es handelt sich um Folgeänderungen durch die Einführung des neuen Abschnitts 3 im zehnten Teil des IRG.  

Zu Abschnitt 3 (Informationsübermittlung nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2023/977) 
Dieser Abschnitt betrifft den sonstigen Informationsaustausch, welcher in den Artikeln 4, 7, 8, 9 und 10 der Richt-
linie geregelt ist, soweit dieser Zwecken der Strafverfolgung dient. Die Vorgaben der Richtlinie zur Informations-
übermittlung durch die zentrale Kontaktstelle sowie der sonstige Informationsaustausch zu präventiven Zwecken 
werden in anderen Bundes- und Landesgesetzen umgesetzt. Soweit eine Bundesbehörde sowohl Aufgaben als 
zentrale Kontaktstelle im Sinne von Artikel 14 der Richtlinie als auch eigene Zuständigkeiten im Bereich der 
Strafverfolgung wahrnimmt, gilt dieser Abschnitt nur für den Informationsaustausch als Strafverfolgungsbehörde 
und nicht für die Tätigkeit als zentrale Kontaktstelle.  

Der Begriff der Strafverfolgungsbehörde ist im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977 zu 
verstehen, das heißt, dass die Umsetzungsvorschriften im Inland die Polizei-, Finanz- oder Zollbehörde (und nicht 
die Staatsanwaltschaften) adressieren (dazu näher unten).  

Gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/977 findet diese keine Anwendung auf den Informationsaus-
tausch zwischen den zuständigen Strafverfolgungsbehörden zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung oder Un-
tersuchung von Straftaten, der ausdrücklich durch andere Rechtsakte der Union verbindlich geregelt ist. Der In-
formationsaustausch auf Grundlage solcher Rechtsakte fällt daher auch nicht in den Anwendungsbereich der Re-
gelungen dieses Abschnitts zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/977. Für das Übereinkommen aufgrund von 
Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union über gegenseitige Amtshilfe und Zusammenarbeit der Zoll-
verwaltungen (Neapel II) stellt die Richtlinie dies in Erwägungsgrund 12 ausdrücklich klar.  

Zu Unterabschnitt 1 (Übermittlung von Informationen an einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union) 
Dieser Unterabschnitt betrifft die Übermittlung von Informationen an einen anderen Mitgliedstaat. Erfasst ist so-
wohl die Übermittlung von Informationen auf ein eingehendes Ersuchen als auch die Informationsübermittlung 
ohne Ersuchen (sogenannte Spontanübermittlung). 

Zu § 92 (Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener Daten auf Ersuchen an einen 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union) 
Die Vorschrift ersetzt den bisherigen § 92 IRG, der zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2006/960/JI des Rates 
diente. Dieser wird mit der Richtlinie (EU) 2023/977 aufgehoben. Die Regelung dient der Umsetzung von Arti-
kel 8 der Richtlinie (EU) 2023/977. Gegenstand ist die Erledigung von Ersuchen auf Informationsübermittlung 
aus anderen Mitgliedstaaten, die an die Polizei-, Finanz- oder Zollbehörden gerichtet sind. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 sieht vor, dass Ersuchen um Informationsübermittlung, die durch Strafverfolgungsbehörden der anderen 
Mitgliedstaaten unmittelbar an Polizei-, Finanz- oder Zollbehörden in Deutschland gestellt werden, von diesen 
auch unmittelbar bearbeitet werden dürfen. Das Ersuchen muss dafür die Richtlinie nicht ausdrücklich benennen. 
Es genügt, dass in diesem Unterabschnitt genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 
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Absatz 1 erfasst die Übermittlung von „verfügbaren Informationen einschließlich personenbezogener Daten“. 
Diese Begriffe sind im Einklang mit den Definitionen der Richtlinie (EU) 2023/977 auszulegen. Artikel 2 Ab-
satz 4 der Richtlinie (EU) 2023/977 definiert den Begriff der Information als „alle Inhalte, die eine oder mehrere 
natürliche oder juristische Personen, Tatsachen oder Umstände betreffen, die für die zuständigen Strafverfol-
gungsbehörden zum Zweck der Erfüllung ihrer Aufgaben nach nationalem Recht zur Verhütung, Aufdeckung 
oder Untersuchung von Straftaten relevant sind, einschließlich kriminalpolizeilicher Erkenntnisse“. Personenbe-
zogene Daten sind entsprechend Artikel 2 Absatz 8 der Richtlinie (EU) 2023/977 personenbezogene Daten im 
Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 auszulegen. Welche Informationen als „verfügbar“ 
gelten, ist in Absatz 2 geregelt. 

Als Adressat eines eingehenden Ersuchens nennt § 92 Absatz 1 IRG allgemein Polizeibehörden. Absatz 1 stellt 
insofern lediglich konkretisierend auf Polizei-, Finanz- oder Zollbehörde ab. Dies steht in Einklang mit Artikel 2 
Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977, wonach Strafverfolgungsbehörden im Sinne der Richtlinie (EU) 2023/977 
Polizeibehörden und ähnliche Behörden sind, die zur Verhütung, Aufdeckung und Untersuchung von Straftaten 
zuständig sind. Deutsche Staatsanwaltschaften sollen von dieser Definition nicht erfasst sein.  

In Bezug auf die Stelle, von der ein Ersuchen nach Absatz 1 ausgehen kann, wird demgegenüber zum einen – wie 
ebenfalls bereits in § 92 Absatz 1 IRG – der allgemeine Begriff der Strafverfolgungsbehörde im Sinne der Richt-
linie (EU) 2023/977 verwendet. Welche Stellen hiervon im jeweils ersuchenden Mitgliedstaat erfasst sind, bleibt 
damit den dortigen behördlichen Strukturen vorbehalten. Zum anderen dürfen die deutschen Polizei-, Finanz- oder 
Zollbehörden  auch Ersuchen bearbeiten, die durch eine zentrale Kontaktstelle eines anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union im Sinne von Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 erfolgen.  

Anders als Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2023/977, der die Beantwortung von Informationsersuchen durch die im 
ersuchten Mitgliedstaat benannten zentralen Kontaktstellen betrifft, folgt aus Artikel 8 und Erwägungsgrund 21 
der Richtlinie (EU) 2023/977 grundsätzlich keine Verpflichtung der Polizei-, Finanz- oder Zollbehörden, ein di-
rekt an sie gerichtetes Ersuchen zu erledigen, daher ist in Absatz 1 auch zunächst nur vorgesehen, dass diese 
Informationen übermitteln „dürfen“. Nach Artikel 3 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2023/977 ist allerdings der 
Grundsatz des gleichwertigen Zugangs zu beachten, vergleiche hierzu die Erläuterungen zu Absatz 3.  

Zu Absatz 2 
Absatz 2 setzt die Definition aus Artikel 2 Absatz 5 bis 7 der Richtlinie (EU) 2023/977 um, in denen festgelegt 
wird, welche Informationen als verfügbar gelten. 

Zu Nummer 1 
Nummer 1 setzt die Definition der unmittelbar zugänglichen Information aus Artikel 2 Absatz 6 der Richtlinie 
(EU) 2023/977 um. 

Zu Nummer 2 
Nummer 2 setzt die Definition der mittelbar zugänglichen Information aus Artikel 2 Absatz 7 der Richtlinie (EU) 
2023/977 um. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 übernimmt § 92 Absatz 1 Satz 2 und 3 IRG. Wie bereits nach Artikel 3 Absatz 3 des Rahmenbeschlusses 
2006/960/JI enthält auch Artikel 3 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2023/977 die Anforderung, dass Informatio-
nen auf Ersuchen der Mitgliedstaaten unter den gleichen Bedingungen übermittelt werden, wie der nationale In-
formationsaustausch erfolgt („Grundsatz des gleichwertigen Zugangs“). Ausnahmen davon sind die von der 
Richtlinie (EU) 2023/977 vorgesehenen oder zugelassenen Ablehnungsgründe. Dieser Grundsatz des gleichwer-
tigen Zugangs wird durch Satz 1 sichergestellt. Hierbei sind gegebenenfalls auch die jeweils für die Erhebung der 
betroffenen Informationen geltenden Voraussetzungen zu beachten. Sofern die jeweiligen Informationen bereits 
aus anderem Anlass, also nicht spezifisch zum Zweck der Übermittlung erhoben wurden, sind zudem die allge-
meinen Voraussetzungen für die verfahrensübergreifende Verwendung zu beachten, für Informationen aus straf-
rechtlichen Ermittlungen also insbesondere diejenigen nach den § 474 ff. der Strafprozessordnung (StPO). 
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Satz 2 stellt klar, dass die Regelung des § 3 BKAG über den internationalen Dienstverkehr der Polizeien des 
Bundes und der Länder unberührt bleibt. In Abgrenzung hierzu schafft § 92 IRG-E allein eine Rechtsgrundlage 
für die sonstige Informationsübermittlung durch Polizei-, Finanz- oder Zollbehörden als Strafverfolgungsbehör-
den nach Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977 zum Zweck der Strafverfolgung. § 92 trifft keine Ent-
scheidung darüber, ob das Ersuchen auf dem jeweils einschlägigen polizeilichem Dienstweg vermittelt oder von 
den Polizei-, Finanz- und Zollbehörden direkt an die ausländische Strafverfolgungsbehörde übermittelt werden 
soll. Die hierzu vorgesehenen innerstaatlichen Regelungen sollen unberührt bleiben. Vorgaben, die § 3 BKAG zu 
den Übermittlungswegen macht, sind einzuhalten.  

Zu Absatz 4 
Absatz 4 übernimmt den bisherigen § 92 Absatz 2. Die Richtlinie (EU) 2023/977 sieht in Artikel 1 Absatz 4 vor, 
dass die Richtlinie (EU) 2023/977 kein Recht auf Nutzung der Informationen als Beweismittel in gerichtlichen 
Verfahren begründet, sondern der jeweilige Mitgliedstaat der Europäischen Union zustimmen kann. Diese Rege-
lung war schon im Rahmenbeschluss 2006/960/JI des Rates enthalten. An den dort getroffenen Zuständigkeiten 
zur Zustimmung der Verwendung im gerichtlichen Verfahren soll zunächst nichts geändert werden. Aus diesem 
Grund wird weiterhin auf die Bewilligungszuständigkeiten im Fünften Teil verwiesen. Erst mit der Neufassung 
des IRG im Rahmen der IRG-Reform sollen die Zuständigkeiten für die Rechtshilfe innerhalb der EU von der 
Bewilligungszuständigkeit entkoppelt und eigene Zuständigkeitsregelungen auch für die hier gegenständliche Zu-
stimmung geschaffen werden.  

Zu Absatz 5 
Absatz 5 stellt in seinem Satz 1 klar, dass die erbetenen Informationen grundsätzlich in der Sprache übermittelt 
werden, in der das Ersuchen gestellt wurde. Für die Antwort auf Ersuchen durch Polizei-, Finanz- oder Zollbe-
hörden sieht die Richtlinie (EU) 2023/977 keine verbindlichen Vorgaben zur Sprache des Ersuchens vor. Nach 
Erwägungsgrund 21 der Richtlinie (EU) 2023/977 sieht diese für Ersuchen, die nicht über die zentrale Kontakt-
stelle, sondern direkt an eine zuständige Strafverfolgungsbehörde nach Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 
2023/977 gerichtet werden, jedoch nur Mindestanforderungen vor. Absatz 5 geht daher über die Vorgaben der 
Richtlinie (EU) 2023/977 hinaus, indem regelmäßig die Informationen in der Sprache bereitgestellt werden sollen, 
in der das Ersuchen übermittelt wurde, sofern es sich um eine Sprache handelt, die von der Bundesrepublik 
Deutschland nach Artikel 11 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannt wurde. Unter diesen benannten Sprachen muss 
Englisch sein; zudem ist geplant, dass die Bundesrepublik Deutschland Deutsch als Sprache benennt.  

In der bisherigen Praxis werden Informationsersuchen an die Polizeibehörden bereits jetzt regelmäßig in engli-
scher Sprache beantwortet, so dass die Neufassung weitgehend die Praxis abbildet. 

Die Regelung ermöglicht daher, dass das Ersuchen im Regelfall unmittelbar in der Sprache beantwortet wird, in 
welcher es gestellt wurde, wenn nicht beispielsweise der Übersetzungsaufwand aufgrund der Dringlichkeit, des 
Umfangs, der fehlenden Verfügbarkeit von Übersetzungskapazitäten oder der Kosten eine Übermittlung auf 
Deutsch erfordert.  

Satz 2 erlaubt auch die Übermittlung in anderen Sprachen, die der ersuchende Mitgliedstaat der Europäischen 
Union nach Artikel 11 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannt hat, wenn dies für die Polizeibehörde aufgrund der 
Umstände des Einzelfalles vorzugswürdig ist. Das erlaubt beispielsweise in grenzüberschreitender Zusammenar-
beit vorhandene Sprachkenntnisse der Polizei-, Finanz- oder Zollbehörden zu nutzen und damit die effektive 
Kommunikation zu beschleunigen, ohne dass dazu eine Verpflichtung besteht. Bei der Ermessensausübung, in 
welcher Sprache geantwortet wird, sind Vorgaben zur Sprachverwendung, die sich aus der Verwendung eines 
bestimmten Kommunikationskanals für das Ersuchen – beispielsweise SIENA – ergeben, zu berücksichtigen. 

Satz 3 ergänzt, dass auch andere Kommunikation über das Ersuchen, einschließlich der Ablehnung oder Bitten 
um Präzisierungen und weiterer Mitteilungen zum Ersuchen nach  behandelt werden. 

Zu § 92a (Inhalt des Ersuchens) 
Die Vorschrift greift die Voraussetzungen von Artikel 4 Absatz 4 und 5 der Richtlinie (EU) 2023/977 auf. Diese 
gelten zwar ihrem Wortlaut nach nur für Ersuchen, die unmittelbar an die zentralen Kontaktstellen der Mitglied-
staaten gerichtet werden. Dennoch sollen die Voraussetzungen weitgehend an diejenigen angeglichen werden, die 
an die zentrale Kontaktstelle gerichtete Ersuchen gelten. Es besteht auch bei Nichterfüllung dieser Voraussetzun-
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gen immer die Möglichkeit, um Präzisierungen oder Ergänzungen zu bitten. Der Grad an möglicher Präzisierung 
ist dabei vom Einzelfall, insbesondere dem Umfang und dem Kontext der Anfrage abhängig zu machen. 

Die Vorschrift sieht dabei vor, dass ein Ersuchen grundsätzlich die inhaltlichen Vorgaben erfüllen soll, die sich 
aus Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2023/977 ergeben. Soweit sich diese Vorgaben mit dem bisherigen 
§ 92a IRG decken, kann auf die hierzu bestehenden praktischen Erfahrungen zurückgegriffen werden. Der jeweils 
zuständigen Behörde ist durch den Ablehnungsgrund in § 92b Absatz 2 Nummer 3  IRG-E Ermessen eröffnet, 
auch Ersuchen, die nicht alle Anforderungen des § 92a IRG-E erfüllen, dennoch ganz oder teilweise zu beantwor-
ten. 

Zu Nummer 1 
Nummer 1 implementiert Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie, um sicherzustellen, dass regelmäßig auch Angaben 
zur Dringlichkeit des Ersuchens enthalten sind. Eine Aufnahme der detaillierten Vorgaben der Richtlinie (EU) 
2023/977 zur Dringlichkeit ist nicht erforderlich, da diese sich grundsätzlich als Anforderungen an ausgehende 
Ersuchen richten. Bei der Ermessensausübung nach § 92b Absatz 2 Nummer 3 IRG-E kann einbezogen werden, 
ob sich die Darstellung der Dringlichkeit an der Richtlinie (EU) 2023/977 orientiert. Für zuständige Behörden, 
die keine zentrale Kontaktstelle sind, ergeben sich aus der Angabe der Dringlichkeit keine unmittelbaren Rechts-
folgen. 

Zu Nummer 2 
Nummer 2 setzt den Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe a um und dient der Vorgabe, dass die ersuchten Informationen 
hinreichend präzise beschrieben werden müssen. Der Grad an Präzisierung ist abhängig von den Umständen der 
Anfrage. 

Zu Nummer 3 
Nummer 3 setzt den dritten Teil des Artikels 4 Absatz 5 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2023/977 um und erfor-
dert die Angabe der Straftat, zu deren Verfolgung die Daten benötigt werden. Dies wird, angelehnt an die Glie-
derung des bisherigen § 92a IRG, vorangestellt, um zu verdeutlichen, dass der Anwendungsbereich dieser Vor-
schriften die Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten ist. Um diesem Zweck gerecht zu werden, ist ein Bezug 
zu Straftaten im Ersuchen erforderlich. 

Zu Nummer 4 
Nummer 4 setzt den zweiten Teil des Artikels 4 Absatz 5 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2023/977 um und 
erfordert die Beschreibung des Sachverhaltes der dem Ersuchen zugrunde liegenden Straftat. 

Zu Nummer 5 
Nummer 5 setzt den ersten Teil des Artikels 4 Absatz 5 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2023/977 um und erfor-
dert die Angabe des Zwecks, zu dem die Informationen erbeten werden. 

Zu Nummer 6 
Nummer 6 übernimmt den bisherigen § 92a Nummer 6 IRG. Dieser ist als Präzisierung des Artikels 4 Absatz 5 
Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2023/977 zu betrachten, soweit das Ermittlungsverfahren gegen eine bekannte 
Person geführt wird. 

Zu Nummer 7 
Nummer 7 setzt Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe d der Richtlinie (EU) 2023/977 um. Die Regelung stellt sicher, dass 
zu natürlichen oder juristischen Personen, auf die sich die ersuchten Informationen beziehen, soweit möglich 
klargestellt wird, in welcher Rolle sie in den Ermittlungen erfasst werden. Dies dient auch der Umsetzung des 
Informationsumfangs nach Nummer 4. 

Zu Nummer 8 
Nummer 8 setzt Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe f der Richtlinie (EU) 2023/977 um. Dabei kann regelmäßig davon 
ausgegangen werden, dass Verwendungsbeschränkungen positiv angegeben werden, sofern sie sich nicht bereits 
aus geltenden Vorgaben ergeben. 
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Zu § 92b (Ablehnungsgründe) 
Die Regelung sieht Gründe für die Ablehnung eines Ersuchens vor. Die Ablehnungsgründe orientieren sich an 
Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2023/977. Dieser ist zwar nicht auf Ersuchen anwendbar, die direkt an Strafverfol-
gungsbehörden gerichtet werden. Ausweislich des Erwägungsgrundes 21 sieht die Richtlinie (EU) 2023/977 für 
die hier gegenständlichen Ersuchen, die nicht an die zentralen Kontaktstellen gerichtet werden, nur Mindestan-
forderungen vor. Daher sollen die Ablehnungsgründe aus Artikel 6 im Wesentlichen auch hier vorgesehen wer-
den, um einen weitgehend einheitlichen Umgang mit Ersuchen an die zentralen Kontaktstellen und mit Ersuchen, 
die direkt an Polizei-, Finanz- oder Zollbehörden gerichtet sind, sicherzustellen.  

Zudem können mit Blick auf den zusätzlichen Umsetzungsspielraum, der aufgrund von Erwägungsgrund 21 für 
nicht an die zentralen Kontaktstellen der Mitgliedstaaten, sondern unmittelbar an Polizei-, Finanz- oder Zollbe-
hörden gerichtete Ersuchen besteht, über Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2023/977 hinausgehende Ablehnungs-
gründe normiert werden.  

Darüber hinaus gilt für alle Ersuchen, dass die Erledigung zu den in Artikel 6 des Vertrages über die Europäische 
Union enthaltenen Grundsätzen nicht im Widerspruch stehen darf. Die Richtlinie (EU) 2023/977 nimmt hierauf 
in Artikel 6 nicht ausdrücklich Bezug. Aufgrund des Vorrangs des Vertrages über die Europäische Union bedarf 
es dieses Verweises jedoch nicht. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 regelt die zwingenden Ablehnungsgründe für an Polizei-, Finanz- oder Zollbehörden gerichtete Ersuchen 
und orientiert sich dafür an den in Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2023/977 vorgesehenen Ablehnungsgründen. 

Ausweislich der Formulierung, dass die Ablehnung erfolgt, soweit der Ablehnungsgrund vorliegt, werden Ersu-
chen nur insoweit abgelehnt, als die Informationen unter den Ablehnungsgrund fallen. Im Übrigen kann das Er-
suchen auch teilweise erledigt werden. Das setzt jedoch voraus, dass das Ersuchen nach der Art der ersuchten 
Informationen teilbar ist. Dies entspricht Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Richtlinie.  

Zu Nummer 1 
§ 92b Absatz 1 Nummer 1 setzt den in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2023/977 vorgesehe-
nen Ablehnungsgrund um, der vorsieht, dass ein Ersuchen abgelehnt wird, soweit die für die Übermittlung der 
Informationen zu polizeilichen Zwecken erforderliche Zustimmung einer Justizbehörde verweigert wurde. Ent-
sprechend der Zuständigkeitsabgrenzung für diesen Abschnitt sind Justizbehörden im Sinne der Vorschrift die 
Staatsanwaltschaften und Gerichte. Die deutschen Regelungen zur Informationserteilung finden sich insbesondere 
in Abschnitt 1 des Achten Buches der Strafprozessordnung. Insbesondere sieht § 479 StPO Übermittlungsverbote 
und Verwendungsbeschränkungen vor. § 480 StPO legt die innerstaatlichen Zuständigkeiten für die Auskunftser-
teilung fest, die wegen § 92 Absatz 3 IRG-E für die Antwort auf Ersuchen entsprechend gelten. Die Genehmigung 
der Justizbehörde ist dabei von der Zustimmung zur Verwendung der Information im justiziellen Verfahren zu 
unterscheiden.  

Der Rückgriff auf die Regelungen der Strafprozessordnung ist mit der Richtlinie (EU) 2023/977 vereinbar. Erwä-
gungsgrund 22 sieht ausdrücklich vor, dass die Richtlinie (EU) 2023/977 nicht so verstanden werden dürfte, dass 
sie die im nationalen Recht festgelegten Vorschriften und Voraussetzungen für vorherige Genehmigungen durch 
eine Justizbehörde berühre. Es seien lediglich Verfahren innerhalb des Mitgliedstaates der Europäischen Union 
und nach der Richtlinie (EU) 2023/977 inhaltlich und verfahrensrechtlich gleichwertig zu behandeln. Artikel 9 
der Richtlinie (EU) 2023/977 verankert dies ausdrücklich in dessen Absatz 1, wonach keine Genehmigung durch 
eine Justizbehörde verlangt werde, wenn für die Bereitstellung ähnlicher Informationen nach nationalem Recht 
innerhalb dieses Mitgliedstaates der Europäischen Union ebenfalls keine Genehmigung durch eine Justizbehörde 
verlangt wird. Artikel 9 Absatz 3 überlässt auch das Verfahren und die Entscheidung dem nationalen Recht. Wei-
terhin fallen Ersuchen nach diesem Unterabschnitt ohnehin nur in den Anwendungsbereich von Artikel 8 der 
Richtlinie, weshalb nach Erwägungsgrund 21 allein Mindeststandards vorgesehen werden. 

Zu Nummer 2 
Nach Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2023/977 sind die Mitgliedstaaten nicht zur Einholung 
von Informationen durch Zwangsmaßnahmen verpflichtet. Entsprechend ist gemäß Nummer 2 ein eingehendes 
Ersuchen abzulehnen, soweit die angeforderten Informationen bei der ersuchten Polizei-, Finanz- und Zollbehörde 
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nicht nach § 92 Absatz 2 IRG-E verfügbar sind und nur durch das Ergreifen von Zwangsmaßnahmen erlangt 
werden können. Die Regelung übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 92 Absatz 3 Nummer 2 IRG. 

Zu Nummer 3 
Gemäß Artikel 10 Buchstabe b zweite Alternative der Richtlinie (EU) 2023/977 dürfen Informationen, die perso-
nenbezogene Daten darstellen, nur übermittelt werden, sofern die Übermittlung für den Zweck der Strafverfol-
gung erforderlich und verhältnismäßig ist. Erwägungsgrund 20 der Richtlinie (EU) 2023/977 bringt dies ebenfalls 
zum Ausdruck. Zwar ist die Voraussetzung der Verhältnismäßigkeit auch bereits durch den Verweis auf die ge-
setzlichen Voraussetzungen für inländische Übermittlungen erfasst; sie soll wegen ihrer besonderen Hervorvor-
hebung durch den Wortlaut der Richtlinie (EU) 2023/977 hier jedoch ebenfalls (klarstellend) hervorgehoben wer-
den. Nummer 3 formuliert daher ausdrücklich einen entsprechenden Ablehnungsgrund und übernimmt damit zu-
gleich den Regelungsgehalt des bisherigen § 92 Absatz 3 Nummer 3 IRG. 

Unter diesen Ablehnungsgrund lassen sich auch Fälle erfassen, die unter den nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe 
f (iii) der Richtlinie (EU) 2023/977 vorgesehenen Ablehnungsgrund fallen würden, wonach ein Ersuchen abge-
lehnt wird, soweit es geschützten wichtigen Interessen einer juristischen Person ungebührlich schaden würde. 
Diese Regelung dient dazu, die Interessen juristischer Personen zusammenfassend zu berücksichtigen. 

Zu Nummer 4 
Nummer 4 setzt den in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie (EU) 2023/977 vorgesehenen Ablehnungs-
grund um, der vorsieht, dass ein Ersuchen abgelehnt wird, soweit es sich bei den angeforderten Informationen um 
andere personenbezogene Daten handelt als jene die unter die in Anhang II Abschnitt B zu der Verordnung (EU) 
2016/794 genannten Kategorien von personenbezogenen Daten fallen.  

Die ersuchte Polizei-, Finanz- oder Zollbehörde wird im Einzelfall zu überprüfen haben, ob die verfügbaren In-
formationen unter die in Anhang II Abschnitt B, Nummer 2 der Verordnung (EU) 2016/794 genannten Kategorien 
fallen. Soweit dies nicht der Fall ist, dürfen die Informationen nicht übermittelt werden. 

Zu Nummer 5 
Nummer 5 setzt den in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie (EU) 2023/977 vorgesehenen Ablehnungs-
grund um, der vorsieht, dass ein Ersuchen abgelehnt wird, soweit sich die Informationen als unrichtig, unvoll-
ständig oder nicht mehr aktuell erwiesen haben. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie (EU) 2023/977 
verweist insofern darauf, dass diese Informationen nach Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/680 nicht 
mehr übermittelt werden dürfen. Das Übermittlungsverbot ergibt sich für darauf bezogene Ersuchen hier unmit-
telbar aus Nummer 3 und den nationalen datenschutzrechtlichen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/680. 

Zu Nummer 6 
Nummer 6 setzt den in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f Ziffer i und ii der Richtlinie (EU) 2023/977 vorgesehenen 
Ablehnungsgrund um, der vorsieht, dass ein Ersuchen abgelehnt wird, soweit die in Buchstaben a und b genann-
ten, besonderen Interessen gefährdet würden. Der Ablehnungsgrund des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe f Ziffer 
iii der Richtlinie (EU) 2023/977 wird in § 92b Absatz 2 Nummer 3IRG-E umgesetzt. 

Als grundlegende Interessen der nationalen Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland sind hier die grundlegen-
den Sicherheitsinteressen des Bundes oder der Länder zu verstehen, an die in ähnlicher Form auch bereits an 
anderer Stelle im IRG angeknüpft wird (§ 91e Absatz 1 Nummer 1). Im Übrigen ist die Regelung möglichst nah 
am Wortlaut des Artikels gestaltet worden. Bei der Auslegung ist zu beachten, dass die Formulierung darauf 
abzielt, dass die Übermittlung der Informationen nicht den genannten Interessen selbst, sondern deren Ausübung 
oder Wahrnehmung zuwiderlaufen oder sie schädigen würden.  

Zu Buchstabe a 
Buchstabe a sieht vor, dass ein Ersuchen abgelehnt wird, soweit es den grundlegenden Sicherheitsinteressen des 
Bundes oder der Länder zuwiderlaufen oder sie schädigen würde. Die Regelung ist damit weitgehend deckungs-
gleich mit dem bisherigen § 92 Absatz 3 Nummer 1 IRG.  
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Zu Buchstabe b 
Buchstabe b sieht vor, dass ein Ersuchen abgelehnt wird, soweit es den Erfolg laufender Ermittlungen zu einer 
Straftat oder die Sicherheit einer Person gefährden würde. Die Regelung übernimmt damit § 92 Absatz 4 Num-
mer 2 erste Alternative IRG. 

Die Zweite Alternative schützt die Sicherheit einer Person. Der Begriff umfasst insbesondere die von § 92 Ab-
satz 4 Nummer 2 zweite Alternative IRG geschützten Rechtsgüter Leib, Leben oder Freiheit einer Person, so dass 
keine Verschlechterung im Vergleich zur geltenden Rechtslage eintritt.  

Zu Nummer 7 
Nummer 7setzt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe h der Richtlinie (EU) 2023/977 um, wonach ein Ersuchen abzu-
lehnen ist, soweit die ersuchten Informationen ursprünglich von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem Drittstaat erlangt wurden und dieser Staat der Bereitstellung der Informationen nicht zuge-
stimmt hat. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 sieht ergänzend zu Absatz 1 fakultative Ablehnungsgründe vor, die zum Teil auf Artikel 6 Absatz 1 der 
Richtlinie (EU) 2023/977 fußen und zum Teil darüber hinausgehen, vergleiche hierzu die jeweilige Einzelbegrün-
dung. Zur Teilbarkeit von Ersuchen gilt das Gleiche wie für Absatz 1. 

Zu Nummer 1 
Nummer 1 setzt den in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2023/977 vorgesehen Ablehnungs-
grund um, dass ein Ersuchen abgelehnt werden kann, soweit die Informationen der ersuchten Polizeibehörde nicht 
unmittelbar, sondern nur mittelbar verfügbar sind, also nach § 92 Absatz 2 Nummer 2 IRG-E eingeholt werden 
müssten.  

Der Ablehnungsgrund ist fakultativ ausgestaltet, um der Behörde einerseits zu ermöglichen, im eigenen Ermessen 
über die Beschaffung der Information zu entscheiden, wenn dies rechtlich und tatsächlich möglich ist. Anderer-
seits kann die tatbestandliche Abgrenzung, ob eine Information verfügbar ist, gerade bei mittelbar verfügbaren 
Informationen mitunter schwierig sein. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 
Buchstabe a setzt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie (EU) 2023/977 um, wonach ein Ersuchen abzu-
lehnen ist, soweit die ersuchten Informationen eine Straftat betreffen, die nach deutschem Recht mit einer Frei-
heitsstrafe von höchstens einem Jahr oder weniger geahndet werden kann. 

Zu Buchstabe b 
Buchstabe b setzt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie (EU) 2023/977 um, wonach ein Ersuchen abge-
lehnt werden kann, soweit die ersuchten Informationen eine Angelegenheit betreffen, die nach deutschem Recht 
keine Straftat darstellt. 

Zu Nummer 3 
Nummer 3 setzt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2023/977 um, wonach ein Ersuchen abgelehnt 
werden kann, wenn es nicht den Anforderungen an ein Ersuchen entspricht, wie sie in § 92a IRG-E bestimmt 
sind. Damit soll den zuständigen Behörden ermöglicht werden, bei Abweichungen von den Angaben abhängig 
vom Einzelfall und der Bedeutung des Ersuchens individuell zu beurteilen, wie weit das Ersuchen abgelehnt wird. 
Dabei wird der Spielraum für Abweichungen umso größer sein, desto stärker es sich um Massenanfragen handelt, 
bei denen eine vertiefte Darstellung nicht zu erwarten ist. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 sieht als fakultativen Ablehnungsgrund vor, dass ein Ersuchen abgelehnt werden kann, das in einer an-
deren Sprache als denen, die von der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 11 der Richtlinie (EU) 2023/977 
benannt werden, abgefasst ist. Nach Artikel 11 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977 muss eine der Sprachen 
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Englisch sein. Den Polizei-, Finanz- oder Zollbehörden soll das Ermessen eröffnet werden, Ersuchen im Einzelfall 
auch in nicht benannten Sprachen zu beantworten, wenn dies aufgrund der Umstände des Einzelfalls, beispiels-
weise aufgrund bestimmter Sprachbefähigungen und Zusammenarbeit mit den ersuchenden Behörden, angemes-
sen erscheint. Bei der Ausübung dieses Ermessens sind Vorgaben zur Sprachverwendung, die sich aus anderen 
Grundlagen wie dem verwendeten Kommunikationskanal ergeben können, zu beachten. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 sieht vor, dass die ersuchte Polizei-, Finanz- oder Zollbehörde der ersuchenden Stelle grundsätzlich 
Gelegenheit geben soll, ergänzende Klarstellungen oder Präzisierungen beizubringen, bevor sie ein Ersuchen ab-
lehnt. Für diese Kommunikation gilt § 92 Absatz 5 Satz 3 IRG-E. 

Zu Absatz 5 
Absatz 5 sieht vor, dass die nach § 92 Absatz 1 IRG-E zuständige Polizei- Finanz- oder Zollbehörde unverzüglich 
alle erforderlichen Schritte unternimmt, um eine für die Übermittlung von Informationen erforderliche Genehmi-
gung der Staatsanwaltschaft oder eines Gerichtes so schnell wie möglich einzuholen. Hierdurch werden die Vor-
gaben aus Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/977 umgesetzt. 

Zu § 92c (Zusammenarbeit mit zentralen Kontaktstellen) 
Die Vorschrift enthält Regelungen zur Zusammenarbeit von Polizei-, Finanz- und Zollbehörden, an welche Ersu-
chen nach diesem Abschnitt gerichtet werden, mit der nach Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 einzurich-
tenden zentralen Kontaktstelle. Die Regelungen betreffen also nicht die Beantwortung von Ersuchen durch die 
zentrale Kontaktstelle selbst, legen den Polizei-, Finanz- und Zollbehörden jedoch Pflichten zur Zusammenarbeit 
auf, soweit sie im Rahmen des Informationsaustauschs nach der Richtlinie (EU) 2023/977 beteiligt sind.  

Zu Absatz 1 
Absatz 1 setzt die verbindliche Vorgabe aus Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/977 um, wonach die 
übermittelten Informationen in Kopie auch den zentralen Kontaktstellen zu übermitteln sind. 

Die Regelung sieht in Satz 1 vor, dass die nach § 92 IRG-E ersuchte Polizei-, Finanz- oder Zollbehörde die über-
mittelten Informationen zugleich auch der von der Bundesrepublik Deutschland benannten zentralen Kontakt-
stelle übermittelt. Nach Satz 2 wird zudem bei einer Antwort unmittelbar an eine ersuchende Strafverfolgungsbe-
hörde eine Kopie der übermittelten Informationen auch der von dem ersuchenden Mitgliedstaat der Europäischen 
Union nach Artikel 14 benannten zentralen Kontaktstelle übermittelt. 

So soll sichergestellt werden, dass die jeweiligen zentralen Kontaktstellen ausreichend über die Informationsüber-
mittlung informiert sind.  

Regelungen zum Übermittlungsweg sind nicht enthalten. Diese richten sich nach § 92 Absatz 3 IRG-E, welcher 
auf die innerstaatlichen Regelungen in § 3 BKAG verweist. Damit soll klargestellt werden, dass die Frage, ob 
eine Direktübermittlung oder eine Übermittlung über den Dienstweg erfolgen soll, sich nach den innerstaatlichen 
Vorgaben richtet.  

Zu Absatz 2 
Absatz 2 setzt Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2023/977 um, wonach den unmittelbar ersuchten Polizei-, 
Finanz- oder Zollbehörden gestattet werden kann, von der Übermittlung der Kopien der übermittelten Information 
nach Absatz 1 abzusehen, wenn die im Folgenden vorgesehenen Ausnahmen erfüllt sind. 

Diese Möglichkeit soll mit Blick auf die zentrale Kontaktstelle des ersuchenden Mitgliedstaates der Europäischen 
Union im Sinne der Datensparsamkeit genutzt werden, um sicherzustellen, dass übermittelte Informationen nicht 
dupliziert werden, wenn besondere Umstände vorliegen.  

Diese Ausnahmen gelten nur für Ersuchen, die im Übrigen von der ersuchten Polizei-, Finanz- oder Zollbehörde 
für zulässig befunden wurden. Soweit das Ersuchen bereits unzulässig ist, wird das Ersuchen abgelehnt bezie-
hungsweise kann es abgelehnt werden. 
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Zu Nummer 1 
Nummer 1 sieht vor, dass eine Übermittlung von Kopien im Sinne von Absatz 1 unterbleibt, wenn eine laufende 
hochsensible Ermittlung, bei der die Verarbeitung von Informationen ein angemessenes Maß an Vertraulichkeit 
erfordert, gefährdet würde. 

Zu Nummer 2 
Nummer 2 sieht vor, dass eine Übermittlung von Kopien im Sinne von Absatz 1 unterbleibt, wenn das Ersuchen 
Terrorismusfälle, bei denen es sich nicht um Not- oder Krisenmanagementsituationen handelt, betrifft. Hiermit 
soll der hohen Vertraulichkeit des Informationsaustauschs bei Sachverhalten im Bereich der politisch motivierten 
Kriminalität Rechnung getragen werden. Von der in der Richtlinie (EU) 2023/977 eingeräumten Möglichkeit, 
auch auf eine Inkopiesetzung der von der Bundesrepublik Deutschland benannten zentralen Kontaktstelle zu ver-
zichten, soll kein Gebrauch gemacht werden, da hiesige spezialisierte Staatsschutzdienststelle ohnehin der zent-
ralen Kontaktstelle angehört und die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen diesbezüglich gewahrt ist. 
Zu beachten ist, dass Nummer 2 zur besseren sprachlichen Anpassung vom Wortlaut des Artikels 8 Absatz 3 der 
Richtlinie (EU) 2023/977 abweicht. Eine inhaltliche Abweichung ist damit nicht beabsichtigt. Bei der Auslegung 
ist daher unionsrechtskonform der Wortlaut der Richtlinie (EU) 2023/977 zu beachten. 

Zu Nummer 3 
Nummer 3 sieht vor, dass eine Übermittlung von Kopien im Sinne von Absatz 1 unterbleibt, wenn die Übermitt-
lung die Sicherheit einer Person gefährden würde. Relevant ist die spezifisch in der Übermittlung von Kopien 
liegende Gefahr, soweit das Ersuchen nicht ohnehin schon als unzulässig abgelehnt wurde. 

Zu § 92d (Informationsübermittlung ohne Ersuchen) 
Die Vorschrift setzt Artikel 7 der Richtlinie (EU) 2023/977 um. Artikel 7 der Richtlinie (EU) 2023/977 sieht für 
die Übermittlung ohne Ersuchen gewisse Mindestanforderungen vor (vergleich Erwägungsgrund 21 der Richtli-
nie). Dies betrifft insbesondere Regelungen zum Sprachenregime sowie die Einbindung der zentralen Kontakt-
stellen (Artikel 7 Absatz 3 bis 5 der Richtlinie (EU) 2023/977). Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 977/2023 
sieht zusätzlich eine Pflicht zur Informationsübermittlung in bestimmten Fällen vor, die nur auf Grundlage aus-
drücklich genannter Umstände unterbleiben kann. Diese Fälle sollen daher gesondert in § 92e IRG-E umgesetzt 
werden. Bei der Umsetzung von Artikel 7 der Richtlinie (EU) 2023/977 im Übrigen besteht, vorbehaltlich der 
nach Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2023/977 zu beachtenden Grundsätze, ein vergleichsweise größerer gesetzge-
berischer Spielraum. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 setzt Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie um und regelt den Grundsatz, dass Informationen, einschließlich 
personenbezogener Daten, die einer Polizei-, Finanz oder Zollbehörde im Sinne von § 92 Absatz 2 IRG-E zur 
Verfügung stehen, auch ohne Ersuchen an die zuständigenStrafverfolgungsbehörden anderer Mitgliedstaaten 
übermittelt werden dürften. Nach Satz 2 gilt dies auch für die Übermittlung von Informationen durch eine Poli-
zeibehörde unmittelbar an eine zentrale Kontaktstelle, die ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen Union nach 
Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannt hat.  

Voraussetzung für die spontane Übermittlung von Informationen ist, dass objektive Anhaltspunkte dafür vorlie-
gen, dass die Daten für den anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Zweck der Aufdeckung oder 
Untersuchung von Straftaten relevant sein könnten und die empfangende Stelle für die zutreffenden Maßnahmen 
zuständig oder eine nach Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannte zentrale Kontaktstelle ist.  

Zu Absatz 2 
Satz 1 normiert klarstellend den Grundsatz des gleichwertigen Zugangs nach Artikel 3 Buchstabe b der Richtlinie 
(EU) 2023/977 auch für die Informationsübermittlung ohne Ersuchen gemäß § 92d Absatz 1 IRG-E.  

Danach ist die Bereitstellung der Informationen zulässig ist, soweit deren Übermittlung auch innerstaatlich ohne 
Ersuchen an deutsche Polizei-, Finanz- und Zollbehörden, ein deutsches Gericht oder eine deutsche Staatsanwalt-
schaft zulässig wäre. Hierbei sind die jeweils für die Erhebung geltenden Voraussetzungen zu beachten. Sofern 
die jeweiligen Informationen bereits aus anderem Anlass, also nicht spezifisch zum Zwecke der Übermittlung 
erhoben wurden, sind zudem die allgemeinen Voraussetzungen für die verfahrensübergreifende Verwendung zu 
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beachten, für Informationen aus strafrechtlichen Ermittlungen also insbesondere diejenigen nach den §§ 474 ff. 
StPO – und hier speziell auch § 477 StPO.  

Satz 2 erklärt die Ablehnungsgründe des § 92b Absatz 1 und 2 IRG-E für entsprechend anwendbar. Die Bereit-
stellung von Informationen unterbleibt, soweit ein auf die Informationen gerichtetes Ersuchen nach § 92b Ab-
satz 1 IRG-E unzulässig wäre oder unter den Voraussetzungen der fakultativen Ablehnungsgründe nach 
§ 92b Absatz 2 IRG-E unterbleiben könnte (die Ausführungen zur Vereinbarkeit der Regelung dieser Ableh-
nungsgründe mit den Vorgaben der Richtlinie (EU) 2023/977 zu § 92b Absatz 1 und 2 IRG-E gelten entspre-
chend).  

Zu Absatz 3 
Satz 1 verweist auf § 3 BKAG. Dies stellt klar, dass die Regelungen über den internationalen Dienstverkehr der 
Polizeibehörden des Bundes und der Länder unberührt bleiben. Wenn die Übermittlung unmittelbar an die zent-
rale Kontaktstelle eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union erfolgt, sind die Informationen in einer 
der Sprachen zu übermitteln, die von diesem Mitgliedstaat der Europäischen Union nach Artikel 11 der Richtlinie 
(EU) 2023/977 benannt wurden. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 erklärt § 92c IRG-E für entsprechend anwendbar, der eine Übermittlung von Kopien der übermittelten 
Informationen an die beteiligten zentralen Kontaktstellen und Ausnahmen davon regeln. 

Zu § 92e (Verpflichtung zur Informationsübermittlung ohne Ersuchen) 
Die Vorschrift setzt Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/977 um. Dieser enthält für bestimmte Fälle eine 
Verpflichtung zur Bereitstellung von Informationen ohne Ersuchen. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 dient der Umsetzung von Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/977, wonach Informationen, ein-
schließlich personenbezogener Daten, an die zentrale Kontaktstelle nach Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 
oder den zuständigen Strafverfolgungsbehörden anderer Mitgliedstaaten aus eigener Initiative zu übermitteln sind, 
wenn objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Daten für den anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union zum Zweck der Aufdeckung oder Untersuchung von schweren Straftaten im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 
der Richtlinie (EU) 2023/977 relevant sein könnten. Um die Verpflichtung zur Bereitstellung der Informationen 
mit Blick auf die Unterscheidung der Richtlinie (EU) 2023/977 zwischen unmittelbar und mittelbar verfügbaren 
Informationen zu strukturieren, wird klargestellt, dass sich die Verpflichtung auf von der Behörde selbst erhobene 
Daten bezieht. Dadurch wird im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2023/977 sichergestellt, dass jede Behörde die 
Weitergabe der von ihr selbst erhobenen Daten prüfen muss, ohne dass es mit Blick auf mittelbar verfügbare 
Daten oder Daten, die sie nicht selbst erhoben haben, zu einer vielfachen und wiederholten Prüfung durch jede 
Behörde, die diese Daten erhält, kommen würde. 

Die Richtlinie (EU) 2023/977 sieht keine weitergehenden Einschränkungen vor, in welchem Verfahrensstand die 
jeweilige Verpflichtung besteht. Vorbehaltlich von Präzisierungen durch Empfehlungen der Europäischen Kom-
mission oder Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs dürfte davon auszugehen sein, dass die Verpflich-
tung keine aktive Pflicht zur Durchsicht bestehender oder abgeschlossener Vorgänge nur zum Zweck der sponta-
nen Informationsübermittlung etabliert, sondern in jedem Verfahrensstand, in dem die jeweilige Strafverfolgungs-
behörde selbst den Vorgang betreibt, auch zu prüfen ist, ob eine verpflichtende Spontaninformation im Sinne von 
§ 92e IRG-E veranlasst sein könnte. 

Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2023/977 verweist in Buchstabe a auf Straftaten nach Artikel 2 Absatz 2 
des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI. Diese Liste ist in der Gesetzesbegründung zur Umsetzung des Rahmenbe-
schlusses in § 81 Nummer 4 IRG enthalten.  

Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2023/977 verweist in Buchstabe b auf Straftaten nach Artikel 3 Absatz 1 
oder 2 der Verordnung (EU) 2016/794, der auf Kriminalitätsformen verweist, die in Anhang I der Verordnung 
enthalten sind. Dieser Anhang ist im Amtsblatt der Europäischen Union vom 24.5.2016, L135/53, S. 108 enthal-
ten. 
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Nach Absatz 2 der Verordnung sind auch Straftaten umfasst, die begangen werden, um die Mittel zur Begehung 
der vorgenannten Handlungen zu beschaffen, zu erleichtern, durchzuführen oder dafür zu sorgen, dass die Hand-
lungen straflos bleiben. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 erklärt klarstellend den Grundsatz des gleichwertigen Zugangs nach Artikel 3 Buchstabe b der Richtlinie 
(EU) 2023/977 auch für die Informationsübermittlung ohne Ersuchen gemäß § 92e Absatz 1 IRG-E für anwend-
bar, sofern nicht Absatz 3 Ausnahmen enthält. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 setzt die Vorgaben gemäß Artikel 7 Absatz 2 Satz 2 und Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2023/977 um, 
indem er zwingende Ablehnungsgründe gemäß § 92 Absatz 1 IRG-E für entsprechend anwendbar erklärt. Dane-
ben regelt Absatz 3, dass §§ 92c und § 92d IRG-E entsprechende Anwendung finden.  

Zu Unterabschnitt 2 (Übermittlung von Informationen aus einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union ) 

Zu § 92f (Ausgehende Ersuchen um Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener 
Daten von benannten Strafverfolgungsbehörden an eine zentrale Kontaktstelle eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union) 
Diese Vorschrift setzt die zwingenden Vorgaben gemäß Artikel 4 der Richtlinie (EU) 2023/977 für ausgehende 
Ersuchen einer benannten Strafverfolgungsbehörde an die zentrale Kontaktstelle eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union um.  

Zu Absatz 1 
Absatz 1 regelt Ersuchen um Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener Daten zum 
Zweck der Verfolgung von Straftaten an eine nach Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannte zentrale 
Kontaktstelle eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union von nach Maßgabe des Artikels 4 Absatz 1 
Unterabsatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannten Strafverfolgungsbehörden. Die Ermächtigung der jeweili-
gen Strafverfolgungsbehörde zur Einholung der entsprechenden Information ergibt sich einerseits aus den jeweils 
auf die entsprechende Behörde anwendbaren Rechtsgrundlagen nach dem auch für inländische Fälle geltenden 
Strafverfahrensrecht; die Regelungen dieses Unterabschnittes legen nur die Rahmenbedingungen für die Einho-
lung im Wege eines grenzüberschreitenden Ersuchens auf Grundlage der Richtlinie (EU) 2023/977 als benannte 
Strafverfolgungsbehörde fest.  

Die Festlegung, welche Strafverfolgungsbehörden von Deutschland nach Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 der 
Richtlinie (EU) 2023/977 benannt werden, ist im Zusammenhang mit der Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2023/977 auch für die Stellung von Ersuchen an andere Mitgliedstaaten zu präventiven Zwecken zu treffen und 
erfolgt daher außerhalb dieses Gesetzgebungsverfahrens.  

Zu Absatz 2 
Absatz 2 setzt Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2023/977 um, wonach Informationsersuchen nur dann an 
die zentrale Kontaktstelle eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union gerichtet werden, wenn objek-
tive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die angeforderten Informationen zur Strafverfolgung erforderlich und 
verhältnismäßig sind und dem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zur Verfügung stehen.  

Die Richtlinie (EU) 2023/977 definiert den Maßstab für objektive Anhaltspunkte selbst nicht. Aus Erwägungs-
grund 19 lässt sich jedoch entnehmen, dass Informationen nicht ungerechtfertigt oder unverhältnismäßig umfang-
reiche Mengen an Informationen bereitgestellt werden. Die Anforderungen an diese Voraussetzung aus der Richt-
linie (EU) 2023/977 sollen daher in der praktischen Umsetzung nicht überspannt werden. Die Gründe aus denen 
die Voraussetzungen nach Absatz 2 angenommen wurden, sind jedoch im Ersuchen darzulegen. 

Zu Nummer 1 
Nummer 1 setzt voraus, dass die Erhebung der Information zum Zweck der Verfolgung einer Straftat erforderlich 
und verhältnismäßig ist. 
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Zu Nummer 2 
Nummer 2 setzt voraus, dass die angeforderten Informationen dem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
zur Verfügung stehen. Dies ist als verfügbare Informationen im Sinne von § 92 Absatz 2 IRG-E zu verstehen. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 setzt die Vorgabe des Artikels 4 Absatz 4 um, wonach anzugeben ist, ob ein Ersuchen dringend ist. Die 
Angabe der Dringlichkeit ist erforderlich, weil daran für die ersuchte zentrale Kontaktstelle die Fristvorgaben des 
Artikels 5 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977 geknüpft sind. Die Gründe, warum ein Ersuchen als dringend 
gestellt wird, sind im Ersuchen anzugeben. Für die Bewertung eines Ersuchens als dringend kommt es darauf an, 
dass unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände des betreffenden Sachverhaltes objektive 
Anhaltspunkte für Tatsachen im Sinne einer der folgenden Nummern vorliegen, welche unmittelbar Artikel 4 
Absatz 4 Buchstaben a bis d der Richtlinie (EU) 2023/977 nachgebildet sind.  

Zu Satz 2 

Zu Nummer 1 
Nummer 1 setzt Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2023/977 um. Obschon die Regelungen des 
IRG grundsätzlich nur für die Zusammenarbeit zum Zwecke der Strafverfolgung gelten, wird diese Nummer zur 
zuverlässigen Erfassung von Fällen, in denen eine Abgrenzung zum Bereich der Gefahrenabwehr nicht trenn-
scharf möglich ist oder sich erst im Laufe der Ermittlungen eine Gefahr herausstellt, mit aufgenommen. Informa-
tionsersuchen zur Gefahrenabwehr sind jedoch ausschließlich über geeignete gefahrenabwehrrechtliche Rechts-
grundlagen zu stellen. Eines Rückgriffes auf Nummer 1 bedarf es daher zu diesen Zwecken nicht.  

Zu Nummer 2 
Nummer 2 setzt Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2023/977 um. Informationsersuchen zur Ge-
fahrenabwehr sind jedoch ausschließlich über geeignete gefahrenabwehrrechtliche Rechtsgrundlagen zu stellen. 
Eines Rückgriffes auf Nummer 2 bedarf es daher zu diesen Zwecken nicht. 

Zu Nummer 3 
Nummer 3 setzt Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2023/977 um. Es müssen Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass die angeforderten Informationen erforderlich sind für den Erlass eines Beschlusses, der die Auf-
rechterhaltung restriktiver Maßnahmen bis hin zu einem Freiheitsentzug umfassen könnte.  

Wenngleich der Wortlaut der Richtlinie (EU) 2023/977 nur die Aufrechterhaltung von restriktiven Maßnahmen 
umfasst, erscheint es zweckmäßig auch Informationen, die zum erstmaligen Erlass eines Haftbefehls zur Straf-
verfolgung erforderlich sind, darunter zu erfassen. Allerdings wäre dabei zur Dringlichkeit des Ersuchens um 
Informationsübermittlung im Einzelfall besonders zu begründen, warum ein Haftbefehl basierend auf den ersuch-
ten Informationen erlassen werden soll. 

Zu Nummer 4 
Nummer 4 setzt Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe d der Richtlinie (EU) 2023/977 um. Es müssen Anhaltspunkte für 
die unmittelbare Gefahr vorliegen, dass die Informationen an Relevanz verlieren, wenn sie nicht umgehend zur 
Verfügung gestellt werden, und die Informationen als wichtig für die Untersuchung von Straftaten anzusehen 
sind. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 setzt die Vorgabe des Artikels 4 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2023/977 um, welche inhaltlichen Min-
destangaben ein Ersuchen einer benannten Strafverfolgungsbehörde an eine zentrale Kontaktstelle enthalten muss. 
Ausweislich des Artikels 4 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2023/977 handelt es sich dabei um Anforderungen, die 
von den Behörden des ersuchenden Mitgliedstaates der Europäischen Union einzuhalten sind. Diese sind in 
§ 92a Nummer 2 bis 8 IRG-E geregelt.  

Zu Absatz 5 
Absatz 5 stellt klar, dass die Regelungen des § 3 BKAG unberührt bleiben und dortige Übermittlungswege ein-
zuhalten sind.  
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Zu Absatz 6 
Absatz 6 setzt die Vorgabe des Artikels 4 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2023/977 um, dass ein Ersuchen in einer 
der Sprachen zu übermitteln ist, die in der von diesem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union gemäß 
Artikel 11 erstellten Liste aufgeführt sind.  

Zu Absatz 7 
Absatz 7 setzt Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Richtlinie (EU) 2023/977 um, wonach eine Kopie eines an 
die zentrale Kontaktstelle gerichteten Ersuchens an die eigene zentrale Kontaktstelle im ersuchenden Mitglied-
staat zu übermitteln ist. 

Zu § 92g (Ausgehende Ersuchen um Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener 
Daten von Polizei-, Finanz- und Zollbehörden an Strafverfolgungsbehörden eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Union) 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 regelt die Befugnis der zuständigen Polizei-, Finanz- und Zollbehörden, Ersuchen an die Strafverfol-
gungsbehörden eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union um Übermittlung von Informationen, ein-
schließlich personenbezogener Daten, zum Zweck der Verfolgung von Straftaten richten zu dürfen. Die Ermäch-
tigung der jeweiligen Strafverfolgungsbehörde zur Einholung der jeweiligen Information ergibt sich aus dem auch 
für inländische Fälle geltenden Strafverfahrensrecht; die Regelungen dieses Unterabschnittes legen nur die Rah-
menbedingungen für die Stellung grenzüberschreitender Ersuchen auf Grundlage der Richtlinie (EU) 2023/977 
fest. Dies entspricht daher den Möglichkeiten der jeweiligen Behörden nach geltendem Recht. 

Absatz 1 Satz 2 verweist auf die Dienstwegeregelung nach § 3 des Bundeskriminalamtgesetzes. Sofern die Über-
mittlung von Daten über das Bundeskriminalamt erfolgt, obliegt die Prüfung der Voraussetzungen für das Stellen 
eines ausgehenden Ersuchens an EU-Mitgliedstaaten oder Schengen-assoziierte Staaten den nach Satz 1 zustän-
digen Polizei-, Finanz- und Zollbehörden. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 setzt die Vorgaben aus Artikel 8 Richtlinie (EU) 2023/977 zur Übermittlung von Kopien um.  

Zu Absatz 3 
Absatz 3 sieht vor, dass die Ersuchen nach Absatz 1, soweit möglich, die Vorgaben des § 92f IRG-E einhalten.  

Mit Blick auf die hier gegenständlichen Informationsersuchen der zuständigen Polizei-, Finanz- und Zollbehör-
den, die weder benannte Strafverfolgungsbehörden noch die zentrale Kontaktstelle sind, stellt die Richtlinie (EU) 
2023/977 zwar nur Mindestanforderungen auf. Im Sinne einer möglichst einheitlichen Handhabung von Informa-
tionsersuchen sollen die Anforderungen an Ersuchen an die zentrale Kontaktstelle jedoch grundsätzlich auch bei 
anderen Ersuchen erfüllt werden. Spielraum besteht dabei jedoch für die jeweilige Behörde im Einzelfall, insbe-
sondere danach, ob das Ersuchen nach seinem Inhalt, seiner Art und dem Verfahrensstand des jeweiligen Verfah-
rens zur Strafverfolgung die Angaben überhaupt zulässt – beispielsweise wird für in großer Zahl auftretende, 
gleichförmige Ersuchen ein geringerer Grad an Details zu fordern sein. 

Zu § 92h (Verwendung von nach der Richtlinie (EU) 2023/977 übermittelten Informationen) 
Die Vorschrift entspricht weitgehend dem bisherigen § 92b IRG. Danach dürfen Informationen nur für die Zwe-
cke, für die sie übermittelt wurden, oder zur Abwehr einer gegenwärtigen und erheblichen Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit verwendet werden. Für einen anderen Zweck oder als Beweismittel in einem Gerichtsverfahren 
dürfen sie nur verwendet werden, wenn der übermittelnde Staat zugestimmt hat. Von dem übermittelnden Staat 
für die Verwendung der Daten gestellte Bedingungen sind zu beachten.  

Zu Nummer 5 (Zehnter Teil Abschnitt 4) 
Diese Nummer setzt die Vorgaben aus der Richtlinie (EU) 2023/977 im Gesetz über die internationale Rechtshilfe 
in Strafsachen um, soweit diese für die Verfolgung von Straftaten im IRG erfolgen soll.  
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Zu Nummer 6 
Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen. Die §§ 92 bis 92c IRG werden neu gefasst und deshalb ge-
löscht.  

Zu Nummer 7 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Artikel 3 (Änderung der Abgabenordnung) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 
Die Änderungen vollziehen die Neufassungen der §§ 117a ff. AO sowie die Neufassung des § 383a AO-E in der 
Inhaltsübersicht der AO nach. 

Zu Nummer 2 

Zu § 117a (Umsetzung innerstaatlich anwendbarer völkerrechtlicher Vereinbarungen zur Förderung der 
Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten; Verordnungsermächtigung) 
Der neue § 117a AO-E entspricht dem bisherigen § 117c AO. Die neue Verortung erfolgt lediglich aus rechtssys-
tematischen Gründen. Inhaltliche Änderungen wurden lediglich im Hinblick auf den bestehenden § 117c Absatz 1 
Nummer 5 AO vorgenommen, der aufgrund der Neuregelung des Bußgeldtatbestands in § 383a AO-E gestrichen 
werden soll. 

Zu § 117b (Besondere Formen der Amtshilfe mit Drittstaaten) 
Der neue § 117b AO-E entspricht dem bisherigen § 117e AO. Die neue Verortung erfolgt ohne inhaltliche Ände-
rungen und lediglich aus rechtssystematischen Gründen.  

Zu § 117c (Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener Daten auf Ersuchen an 
einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zur Verhütung von Straftaten) 
§ 117c AO-E soll künftig die Voraussetzungen der Übermittlung von Informationen im Falle eines eingegangenen 
Ersuchens eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union regeln. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 regelt die Übermittlung von Informationen auf ein Ersuchen, das nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 
2023/977 gestellt wurde. 

Ersuchen nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2023/977 können entweder von einer zentralen Kontaktstelle im 
Sinne des Artikels 14 dieser Richtlinie oder unmittelbar von einer Strafverfolgungsbehörde eines anderen Mit-
gliedstaates eingehen. Diese Ersuchen können bei der für die Bundesrepublik Deutschland benannten nationalen 
zentralen Kontaktstelle im Sinne des Artikels 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 oder unter anderem unmittelbar 
bei einer mit der Steuerfahndung betrauten Dienststelle der Finanzbehörde eingehen.  

Das Ersuchen muss sich auf Informationen über natürliche oder juristische Personen, Tatsachen oder Umstände 
beziehen, die für Zwecke der Verhütung von Straftaten relevant sein können (vergleiche Artikel 2 der Richtlinie 
(EU) 2023/977). Der Begriff der Verhütung von Straftaten umfasst auch die Aufdeckung von Straftaten, da dies 
dem präventiven Bereich zuzuordnen ist (Aufdeckung und Ermittlung unbekannter Steuerfälle im Sinne des § 208 
Absatz 1 Nummer 3 AO). 

Der Begriff der Informationen umfasst auch personenbezogene Daten im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der 
Richtlinie (EU) 2016/680. Nach Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2023/977 ist sicherzustellen, dass personenbezo-
gene Daten richtig, vollständig und aktuell sind. Außerdem müssen sie in die in Anhang II Abschnitt B zu der 
Verordnung (EU) 2016/794 genannten Kategorien personenbezogener Daten fallen. Hierbei handelt es sich um 
folgende Kategorien: 

– Angaben zur Person, 

– Personenbeschreibung, 

– Identifizierungsmittel, 
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– Beruf und Fähigkeiten, 

– Informationen über die wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse, 

– Informationen zum Verhalten, 

– Kontakte und Begleitpersonen einschließlich Art und Beschaffenheit der Kontakte und Verbindungen, 

– verwendete Kommunikationsmittel wie Telefon (Festverbindung/Mobiltelefon), Fax, Funkrufdienst, E-
Mail, Postadressen, Internetanschluss/-anschlüsse, 

– verwendete Verkehrsmittel wie Kraftfahrzeuge, Wasserfahrzeuge, Luftfahrzeuge, einschließlich Angaben 
zur Identifizierung dieser Verkehrsmittel (Registriernummern), 

– Informationen über kriminelles Verhalten, 

– Angabe anderer Informationssysteme, in denen Informationen über die betreffende Person gespeichert sind, 

– Informationen über juristische Personen, die mit den vorgenannten Angaben in Zusammenhang stehen. 

Zu Absatz 2 
In Absatz 2 sollen die verfügbaren Informationen definiert werden. Hierbei ist in Anlehnung an Artikel 2 Absatz 5 
bis 8 der Richtlinie (EU) 2023/977 zwischen unmittelbar und mittelbar zugänglichen Informationen zu unter-
scheiden. Informationen, die nur durch das Ergreifen von Zwangsmaßnahmen erlangt werden können, gelten nicht 
als verfügbare Informationen.  

Zu Nummer 1 
In Nummer 1 sollen die unmittelbar verfügbaren Informationen definiert werden. 

Zu Nummer 2 
In Nummer 2 sollen die mittelbar verfügbaren Informationen definiert werden. 

Zu Absatz 3 
Satz 1 soll regeln, dass für die Übermittlung der Informationen die gleichen gesetzlichen Voraussetzungen gelten, 
wie sie für eine innerstaatliche Weitergabe dieser Informationen gelten würde („Inlandsstandard“). Hierdurch 
wird Artikel 3 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2023/977 umgesetzt. Danach ist sicherzustellen, dass die Bedin-
gungen für die Bereitstellung von Informationen an die ersuchenden Stellen den Bedingungen gleichwertig sind, 
die für Ersuchen um ähnliche Informationen und die Bereitstellung ähnlicher Informationen innerhalb des jewei-
ligen Mitgliedstaates gelten. Eine Übermittlung von Informationen an den ersuchenden Mitgliedstaat ist demnach 
nur zulässig, wenn dies nach nationalem Recht gegenüber einer ersuchenden inländischen Strafverfolgungsbe-
hörde möglich wäre. Hierbei ist von den mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Finanzbehörden ins-
besondere das Steuergeheimnis nach § 30 AO zu beachten. Geschützte Informationen dürfen nur übermittelt wer-
den, wenn die Absätze 4 und 5 des § 30 AO eine Offenbarung erlauben. Der verwendete Begriff der „Informati-
onen“ orientiert sich am Sprachgebrauch der Richtlinie (EU) 2023/977 und ist entsprechend der Definition in 
Artikel 2 Absatz 4 der Richtlinie auszulegen. 

Satz 2 soll klarstellen, dass eine Anhörung des inländischen Beteiligten nicht zu erfolgen hat. Dadurch soll sicher-
gestellt werden, dass mögliche strafprozessuale Maßnahmen insbesondere im ersuchenden Mitgliedstaat nicht 
gefährdet werden. 

Satz 3 soll klarstellen, dass die Regelung nicht für Ersuchen gilt, deren Beantwortung nach der die Zentralstellen-
funktion betreffenden Norm des § 3 BKAG oder nach den Gesetzen zu den Polizeien des Bundes und der Länder 
erfolgt. In Abgrenzung hierzu dient § 117c AO-E allein als Rechtsgrundlage für die direkte Informationsübermitt-
lung durch die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Finanzbehörden als Strafverfolgungsbehörden 
nach Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977 zum Zweck der Verhütung von Straftaten. Absatz 3 trifft 
auch keine Entscheidung darüber, ob das Ersuchen auf dem Dienstweg oder direkt an die ausländische Strafver-
folgungsbehörde erledigt werden soll. Die hierzu vorgesehenen innerstaatlichen Regelungen sollen unberührt 
bleiben. Vorgaben die § 3 BKAG zu den Übermittlungswegen macht, sind einzuhalten. 
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Zu Absatz 4 
Zur Begründung wird auf die Begründung zu § 26a Absatz 3 BKAG-E verwiesen, die sinngemäß gilt. 

Zu Absatz 5 
Nach Absatz 5 Satz 1 sind die ersuchten Informationen grundsätzlich in der Sprache zu übermitteln werden, in 
der das Ersuchen gestellt wurde, sofern es sich um eine Sprache handelt, die von der Bundesrepublik Deutschland 
nach Artikel 11 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannt wurde. 

Satz 2 erlaubt die Übermittlung in anderen Sprachen, die der ersuchende Mitgliedstaat nach Artikel 11 der Richt-
linie (EU) 2023/977 benannt hat, wenn dies für die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststelle der Finanzbe-
hörde aufgrund der Umstände des Einzelfalls vorzugswürdig ist. Dies erlaubt beispielsweise in grenzüberschrei-
tender Zusammenarbeit vorhandene Sprachkenntnisse zu nutzen und damit die effektive Kommunikation zu be-
schleunigen, ohne dass dazu eine Verpflichtung besteht. Bei der Ermessensausübung, in welcher Sprache geant-
wortet wird, sind Vorgaben zur Sprachverwendung, die sich aus der Verwendung eines bestimmten Kommunika-
tionskanals für das Ersuchen ergeben, zu berücksichtigen. 

Nach Satz 3 gilt diese Regelung auch für andere Mitteilungen, einschließlich der begründeten Ablehnung von 
Ersuchen, Bitten um ergänzende Informationen und Mitteilungen. 

Zu § 117d (Inhalt des Ersuchens) 
In § 117d AO-E soll der bisherige § 117a Absatz 2 AO im Hinblick auf die in Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie 
(EU) 2023/977 geregelten inhaltlichen Anforderungen an Ersuchen neu geregelt werden. Die Regelung des Arti-
kels 4 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2023/977 gilt dogmatisch zwar nur für Ersuchen, die nach Artikel 4 Absatz 1 
dieser Richtlinie an zentrale Kontaktstellen gerichtet werden, während für unmittelbar an zuständige Strafverfol-
gungsbehörden im Erwägungsgrund 21 lediglich Mindestanforderungen vorgesehen sind. Gleichwohl sollen ent-
sprechende Vorgaben für unmittelbar an zuständige Strafverfolgungsbehörden gerichtete Ersuchen normiert wer-
den. 

Zu Nummer 1 
Nummer 1 setzt den Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2023/977 um und soll bestimmen, dass 
die ersuchten Informationen hinreichend präzise beschrieben werden müssen. 

Zu Nummer 2 
Nummer 2 übernimmt die Formulierung aus Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2023/977. Da im 
präventiven Bereich eine konkrete Straftat noch nicht begangen wurde beziehungsweise die Tat im prozessualen 
Sinne noch nicht genau bestimmbar ist, ist insoweit der Sachverhalt darzulegen und die vermutete Straftat zu 
erläutern.  

Zu Nummer 3 
Nummer 3 übernimmt ebenfalls eine Formulierung aus Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 
2023/977 und erfordert die Benennung des Zwecks, zu dem die Informationen angefordert wurden. 

Zu Nummer 4 
Nach Nummer 4 sind Einzelheiten zur Identität der betroffenen Person anzugeben, sofern sich das Ersuchen auf 
eine bekannte Person bezieht. 

Zu Nummer 5 
Nach Nummer 5 sollen weitere Erläuterungen zum Zusammenhang zwischen dem Zweck, zu dem die Informati-
onen angefordert werden, und allen natürlichen oder juristischen Personen oder Organisationen, auf die sich die 
Informationen beziehen, angegeben werden, wenn im Einzelfall weitere Personen oder Organisationen betroffen 
sind. 
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Zu Nummer 6 
Nummer 6 soll Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe f der Richtlinie (EU) 2023/977 umsetzen. Dabei kann regelmäßig 
davon ausgegangen werden, dass Beschränkungen positiv angegeben werden, sofern sie sich nicht bereits aus 
geltenden Vorgaben ergeben. 

Zu § 117e (Ablehnungsgründe) 
§ 117e AO-E soll die Voraussetzungen regeln, unter denen die Übermittlung von Informationen nach § 117c AO-
E abzulehnen ist. 

Zu Absatz 1 
In Absatz 1 sollen die obligatorischen Ablehnungsgründe geregelt werden. 

Ausweislich der Formulierung, dass die Ablehnung erfolgt, soweit der Ablehnungsgrund vorliegt, werden Ersu-
chen nur insoweit abgelehnt, als die Informationen unter den Ablehnungsgrund fallen. Das setzt voraus, dass das 
Ersuchen nach der Art der ersuchten Informationen teilbar ist. Dies entspricht Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 3 
der Richtlinie (EU) 2023/977.  

Zu Nummer 1 
Absatz 1 Nummer 1 soll den in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2023/977 vorgesehenen Ab-
lehnungsgrund umsetzen, wonach ein Ersuchen abzulehnen ist, soweit die für die Übermittlung der Informationen 
erforderliche Zustimmung einer Staatsanwaltschaft oder eines Gerichts verweigert wurde.  

Zu Nummer 2 
Absatz 2 Nummer 2 soll den in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2023/977 vorgesehenen Ab-
lehnungsgrund umsetzen, wonach ein Ersuchen abzulehnen ist, soweit die Informationen der ersuchten, mit der 
Steuerfahndung betrauten Dienststelle der Finanzbehörde nicht verfügbar sind. Dies umfasst unmittelbar und mit-
telbar zugängliche Informationen nach § 117c Absatz 2 AO-E. Nur Informationen, die durch Ergreifen von 
Zwangsmaßnahmen erlangt werden können, gelten nicht als verfügbare Informationen.  

Zu Nummer 3 
Der Ablehnungsgrund nach Absatz 1 Nummer 3 entspricht der bereits bestehenden Regelung nach § 117a Ab-
satz 5 Nummer 4 AO. Die Regelung dient als Auffangtatbestand für unverhältnismäßige Ersuchen, insbesondere, 
wenn die ersuchten Informationen für die Zwecke, für die sie übermittelt werden sollen, nicht erforderlich sind. 

Zu Nummer 4 
Absatz 1 Nummer 4 soll den in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie (EU) 2023/977 vorgesehenen Ab-
lehnungsgrund umsetzen. Dieser sieht vor, dass ein Ersuchen abgelehnt wird, soweit die angeforderten Informa-
tionen andere personenbezogene Daten enthalten, als sie in die in Artikel 10 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 
2023/977 genannten Kategorien personenbezogener Daten fallen. Artikel 10 der Richtlinie (EU) 2023/977 sieht 
wiederum einen dynamischen Verweis auf die in Anhang II Abschnitt B zu der Verordnung (EU) 2016/794 ge-
nannten Kategorien von personenbezogenen Daten vor. Zur Vereinfachung der Anwendung wird unmittelbar auf 
Anhang II Abschnitt B zu der Verordnung (EU) 2016/794 verwiesen. 

Die ersuchte mit der Steuerfahndung betraute Dienststelle einer Finanzbehörde wird im Einzelfall zu überprüfen 
haben, ob die verfügbaren Informationen, die personenbezogene Daten sind, die Voraussetzungen des Artikel 10 
Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2023/977 erfüllen. Soweit dies nicht der Fall ist, dürfen die weitergehenden 
Informationen nicht übermittelt werden. 

Zu Absatz 5 
Absatz 1 Nummer 5 soll den in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie (EU) 2023/977 vorgesehenen Ab-
lehnungsgrund umsetzen. Dieser sieht vor, dass ein Ersuchen abgelehnt wird, soweit sich die Informationen als 
unrichtig, unvollständig oder nicht mehr aktuell erwiesen haben. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie 
(EU) 2023/977 verweist insofern darauf, dass diese Informationen nach Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 
2016/680 nicht mehr übermittelt werden dürfen. 
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Zu Nummer 6 
Absatz 1 Nummer 6 soll den in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Richtlinie (EU) 2023/977 vorgesehenen Ab-
lehnungsgrund umsetzen, wonach ein Ersuchen abgelehnt wird, soweit die in den Buchstaben a und b genannten, 
besonderen Interessen gefährdet würden oder Bund und Ländern Schaden zugefügt würde. 

Zu Buchstabe a 
Nach Buchstabe a ist ein Ersuchen abzulehnen, soweit es den grundlegenden Sicherheitsinteressen der Bundesre-
publik Deutschland zuwiderlaufen oder sie schädigen würde. 

Zu Buchstabe b 
Nach Buchstabe b ist ein Ersuchen abzulehnen, soweit es den Erfolg eines laufenden strafrechtlichen Ermittlungs-
verfahrens oder die Sicherheit einer Person gefährden würde. 

Zu Nummer 7 
Absatz 1 Nummer 7 soll Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe h der Richtlinie (EU) 2023/977 umsetzen, wonach ein 
Ersuchen abzulehnen ist, soweit die ersuchten Informationen ursprünglich von einem anderen Mitgliedstaat oder 
einem Drittstaat erlangt wurden und dieser Staat der Übermittlung der Informationen nicht zugestimmt hat. 

Zu Absatz 2 
In Absatz 2 sollen ergänzend zu Absatz 1 die fakultativen Ablehnungsgründe geregelt werden. Zur Teilbarkeit 
von Ersuchen gilt das Gleiche wie für Absatz 1. 

Zu Nummer 1 
Sofern eine Information der ersuchten, mit der Steuerfahndung betrauten Dienststelle einer Finanzbehörde nicht 
unmittelbar im Sinne des § 117c Absatz 2 Nummer 1 AO-E vorliegt, kann die Übermittlung nach § 117e Absatz 2 
Nummer 1 AO-E unterbleiben. 

Der Ablehnungsgrund ist fakultativ ausgestaltet werden, um der Behörde einerseits im ei-genen Ermessen über 
die Beschaffung der Information zu entscheiden, wenn dies rechtlich und tatsächlich möglich ist und da die tat-
bestandliche Abgrenzung, ob eine Information verfügbar ist, gerade bei mittelbar verfügbaren Informationen mit-
unter schwierig sein kann. 

Zu Nummer 2 

Zu Buchstabe a 
Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a soll Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie (EU) 2023/977 umsetzen, 
wonach ein Ersuchen abgelehnt werden kann, soweit die die ersuchten Informationen eine Straftat betreffen, die 
nach deutschem Recht mit einer Freiheitsstrafe von höchstens einem Jahr oder weniger geahndet werden kann. 

Zu Buchstabe b 
Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b soll Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie (EU) 2023/977 umsetzen, 
wonach ein Ersuchen abgelehnt werden kann, soweit die ersuchten Informationen eine Angelegenheit betreffen, 
die nach deutschem Recht keine Straftat darstellt. 

Zu Nummer 3 
Absatz 2 Nummer 3 soll Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2023/977 umsetzen, wonach ein 
Ersuchen abgelehnt werden kann, wenn es nicht den Anforderungen an ein Ersuchen entspricht. Damit soll den 
zuständigen Behörden ermöglicht werden, bei Abweichungen von den Angaben abhängig vom Einzelfall und der 
Bedeutung des Ersuchens individuell zu beurteilen, wie weit das Ersuchen abgelehnt wird. Dabei wird der Spiel-
raum für Abweichungen umso größer sein, desto stärker es sich um Massenanfragen handelt, bei denen eine ver-
tiefte Darstellung nicht zu erwarten ist. 
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Zu Absatz 3 
Nach § 117e Absatz 3 AO-E kann ein Ersuchen abgelehnt werden, das in einer anderen Sprache als denen, die 
von der Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 11 der Richtlinie benannt werden, abgefasst ist. Bei der Aus-
übung dieses Ermessens sind Vorgaben zur Sprachverwendung, die sich aus anderen Grundlagen wie dem ver-
wendeten Kommunikationskanal ergeben können, zu beachten. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 sieht vor, der ersuchenden Stelle grundsätzlich Gelegenheit zu geben, ergänzende Klarstellungen oder 
Präzisierungen beizubringen, bevor ein Ersuchen abgelehnt wird.  

Zu Absatz 5 
Absatz 5 sieht vor, dass die zuständige, mit der Steuerfahndung betraute Dienststelle der Finanzbehörde alle er-
forderlichen Schritte unternimmt, um eine für die Übermittlung von Informationen erforderliche Genehmigung 
der Staatsanwaltschaft oder eines Gerichts so schnell wie möglich einzuholen. Hierdurch werden die Vorgaben 
aus Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/977 umgesetzt. 

Zu § 117f (Zusammenarbeit mit zentralen Kontaktstellen) 
§ 117f AO-E enthält Regelungen zur Zusammenarbeit der mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der 
Finanzbehörden mit der nach Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 einzurichtenden zentralen Kontaktstelle. 
Nach § 3 Absatz 2 Nummer 4 BKAG-E soll das Bundeskriminalamt die Aufgabe der zentralen Kontaktstelle für 
den Informationsaustausch nach Artikel 14 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977 wahrnehmen.  

Die Regelungen des § 117f AO-E sind gegenüber dem bisherigen Rahmenbeschluss 2006/960/JI und dessen Um-
setzung in den §§ 117a und 117b AO neu, da die Aufgabe und Funktion der zentralen Kontaktstelle nach der 
Richtlinie (EU) 2023/977 deutlich erweitert ist und die Richtline in Artikel 8 überdies verpflichtende Regelungen 
zu einer nachrichtlichen Beteiligung der Zentralstellen in allen Fällen, in denen sie nicht unmittelbar involviert 
ist, enthält. 

Zu Absatz 1 
§ 117f Absatz 1 AO-E soll mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Finanzbehörden verpflichten, in 
den Fällen, in denen ein Informationsersuchen von einer zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaates an 
das Bundeskriminalamt als nationale zentrale Kontaktstelle gerichtet wurde, auf deren Anforderung die für die 
Erledigung des Ersuchens notwendigen Informationen an das Bundeskriminalamt als nationale zentrale Kontakt-
stelle zu übermitteln, soweit diese Informationen für die ersuchte mit der Steuerfahndung betraute Dienststelle 
der Finanzbehörde verfügbar sind. 

Für die Prüfung, ob und inwieweit eine Übermittlung von Informationen an die nationale zentrale Kontaktstelle 
erfolgen kann, ist der sogenannte Inlandsstandard nach § 117c Absatz 3 AO-E zu beachten. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 setzt die verbindliche Vorgabe aus Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/977 um, wonach Ersu-
chen in Kopie auch den zentralen Kontaktstellen zu übermitteln sind. 

Die Regelung sieht in Satz 1 vor, dass die nach § 117c Absatz 1 AO-E ersuchte mit der Steuerfahndung betraute 
Dienststelle der Finanzbehörde die Antwort auf ein Ersuchen zugleich auch der von der Bundesrepublik Deutsch-
land benannten nationalen zentralen Kontaktstelle übermittelt. Nach Satz 2 wird zudem bei einer Antwort unmit-
telbar an eine ersuchende Strafverfolgungsbehörde eine Kopie der Antwort auch der von dem ersuchenden Mit-
gliedstaat nach Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannten zentralen Kontaktstelle übermittelt. 

So soll sichergestellt werden, dass die jeweiligen zentralen Kontaktstellen ausreichend über die Informationsüber-
mittlung informiert sind. 

Zu Absatz 3 
§ 117f Absatz 3 AO-E soll Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2023/977 umsetzen, wonach den unmittelbar 
ersuchten, mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Finanzbehörden gestattet werden kann, von der 
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Übermittlung der Kopien an die nationale zentrale Kontaktstelle oder die zentrale Kontaktstelle eines anderen 
Staates abzusehen, wenn die im Folgenden vorgesehenen Ausnahmen erfüllt sind. 

Diese Möglichkeit soll im Sinne der Datensparsamkeit geschaffen werden, um sicherzustellen, dass Ersuchen 
nicht dupliziert werden, wenn besondere Umstände im Sinne der Nummern 1 bis 3 vorliegen. 

Diese Ausnahmen gelten nur für Ersuchen, die im Übrigen von der ersuchten, mit der Steuerfahndung betrauten 
Dienststelle der Finanzbehörde für zulässig befunden wurden. Soweit das Ersuchen unzulässig ist, wird das Ersu-
chen abgelehnt (vergleiche Ablehnungsgründe nach § 117e AO-E). 

Zu Nummer 1 
Absatz 3 Nummer 1 soll vorsehen, dass eine Übermittlung unterbleibt, wenn eine laufende hochsensible Ermitt-
lung, bei der die Verarbeitung von Daten ein angemessenes Maß an Vertraulichkeit erfordert, gefährdet würde.  

Zu Nummer 2 
Absatz 3 Nummer 2 soll vorsehen, dass eine Übermittlung unterbleibt, wenn das Ersuchen Terrorismusfälle, bei 
denen es sich nicht um Not- oder Krisenmanagementsituationen handelt, betrifft. 

Zu Nummer 3 
Absatz 3 Nummer 3 soll vorsehen, dass eine Übermittlung unterbleibt, wenn die Übermittlung die Sicherheit einer 
oder mehrerer Personen gefährden würde. 

Zu § 117g (Informationsübermittlung ohne Ersuchen) 
§ 117g AO-E soll ebenso wie die bisherige Regelung des § 117a Absatz 3 AO sogenannte Spontanauskünfte be-
treffen. Die Weitergabe von Informationen, die für eine Verhütung von Straftaten in einem anderen Mitgliedstaat 
voraussichtlich von Bedeutung sein könnten, soll weiterhin eigeninitiativ fakultativ möglich sein. 

Zu Absatz 1 
§ 117g Absatz 1 AO-E soll den Grundsatz regeln, dass Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, 
die den mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Finanzbehörden zur Verfügung stehen, auch ohne 
Ersuchen an die Strafverfolgungsbehörden anderer Mitgliedstaaten übermittelt werden dürfen, wenn objektive 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Informationen für den anderen Mitgliedstaat zum Zweck der Verhütung 
von Straftaten relevant sein könnten. Die Übermittlung der Informationen darf hierbei nach Satz 1 entweder direkt 
an eine zuständige Strafverfolgungsbehörde im anderen Mitgliedstaat oder nach Satz 2 an die von diesem Mit-
gliedstaat nach Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannte zentrale Kontaktstelle erfolgen. 

Zu Absatz 2 
Artikel 3 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2023/977 sieht vor, dass auch die Bereitstellung von Informationen 
ohne Ersuchen gleichwertig zum innerstaatlichen Informationsaustausch (sogenannter „Inlandsstandard“) gere-
gelt werden muss. Dies soll in § 117g Absatz 2 Satz 1 AO-E geregelt werden. 

Im Einklang mit Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977 sollen nach § 117g Absatz 2 Satz 2 die Ableh-
nungsgründe des § 117e Absatz 1 und 2 AO-E nach § 117f Absatz 3 AO-E entsprechend anwendbar sein.  

Zu Absatz 3 
Satz 1 verweist auf § 3 BKAG. Dies stellt klar, dass die Regelungen zu den Übermittlungswegen nach nationalem 
Recht bestimmt werden. Wenn die Übermittlung unmittelbar an die zentrale Kontaktstelle eines anderen Mit-
gliedstaates oder eine zuständige Strafverfolgungsbehörde erfolgt, sind die Informationen in einer der Sprachen 
zu übermitteln, die von diesem Mitgliedstaat nach Artikel 11 der Richtlinie (EU) 2023/977 benannt wurden. 

Zu Absatz 4 
Nach Absatz 4 soll § 117c Absatz 3 Satz 2 AO-E entsprechend anwendbar sein, der regelt, dass eine Anhörung 
eines inländischen Beteiligten nicht zu erfolgen hat. Außerdem wird § 117f AO-E für entsprechend anwendbar 
erklärt, der die Zusammenarbeit mit zentralen Kontaktstellen regelt. 
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Nach Satz 2 soll § 117c Absatz 3 Satz 2 AO-E entsprechend anwendbar sein, der regelt, dass eine Anhörung eines 
inländischen Beteiligten nicht zu erfolgen hat. Außerdem wird § 117f AO-E für entsprechend anwendbar erklärt, 
der die Zusammenarbeit mit zentralen Kontaktstellen regelt. 

Zu § 117h (Verpflichtung zur Übermittlung von Informationen ohne Ersuchen) 
§ 117h AO-E soll Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/977 umsetzen. Nach Artikel 7 Absatz 2 der Richt-
linie (EU) 2023/977 sind Spontanauskünfte – außer in den in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c oder f der Richtlinie 
(EU) 2023/977 genannten Gründen – verpflichtend, wenn die Informationen für die Verhütung, Aufdeckung oder 
Untersuchung von schweren Straftaten im Sinne des Artikels 2 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2023/977 relevant 
sein könnten. Die Definition der „schweren Straftaten“ verweist hierbei auf den Straftatenkatalog zum Europäi-
schen Haftbefehl (Rahmenbeschluss 2002/584/JI) sowie den Straftatenkatalog zur Europol-Verordnung (Verord-
nung (EU) 2016/794). 

Artikel 2 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2023/977 verweist in Buchstabe b auf Straftaten nach Artikel 3 Absatz 1 
oder 2 der Verordnung (EU) 2016/794, der auf Kriminalitätsformen verweist, die in Anhang I der Verordnung 
(EU) 2016/794, enthalten sind. Nach Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/794 sind davon auch Strafta-
ten umfasst, die begangen werden, um die Mittel zur Begehung der vorgenannten Handlungen zu beschaffen, zu 
erleichtern, durchzuführen oder dafür zu sorgen, dass die Handlungen straflos bleiben.  

Zu Absatz 1 
Nach § 117h Absatz 1 AO-E sollen die mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Finanzbehörden ver-
pflichtet sein, auch ohne Ersuchen die von ihnen erhobenen Informationen an die zentrale Kontaktstelle nach 
Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 oder die zuständigen Strafverfolgungsbehörden anderer Mitgliedstaaten 
aus eigener Initiative zu übermitteln, wenn objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Informationen für 
den anderen Mitgliedstaat zum Zweck der Verhütung von schweren Straftaten im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 
der Richtlinie (EU) 2023/977 relevant sein könnten.  

Um die Verpflichtung zur Bereitstellung der Informationen mit Blick auf die Unterscheidung der Richtlinie zwi-
schen unmittelbar und mittelbar verfügbaren Informationen zu strukturieren, wird klargestellt, dass sich die Ver-
pflichtung auf von der Behörde selbst erhobene Daten bezieht. Dadurch wird im Einklang mit der Richtlinie 
sichergestellt, dass jede Behörde die Weitergabe der von ihr selbst erhobenen Informationen prüfen muss, ohne 
dass es mit Blick auf mittelbar verfügbare Informationen oder Informationen, die sie nicht selbst erhoben haben, 
zu einer vielfachen und wiederholten Prüfung durch jede Behörde, die diese Informationen erhält, kommen würde. 

Die Richtlinie sieht keine weitergehenden Einschränkungen vor, in welchem Verfahrensstand die jeweilige Ver-
pflichtung besteht. Vorbehaltlich von Präzisierungen durch Empfehlungen der Europäischen Kommission oder 
Rechtsprechung des EuGH dürfte davon auszugehen sein, dass die Verpflichtung keine aktive Pflicht zur Durch-
sicht bestehender oder abgeschlossener Vorgänge nur zum Zweck der spontanen Informationsübermittlung etab-
liert, sondern in jedem Verfahrensstand, in dem die jeweilige Strafverfolgungsbehörde selbst den Vorgang be-
treibt, auch zu prüfen ist, ob eine verpflichtende Spontaninformation veranlasst sein könnte. 

Zu Absatz 2 
Nach § 117h Absatz 2 AO-E soll für die verpflichtende Spontanauskunft ebenfalls der sogenannte Inlandsstandard 
gelten. Auf die Begründung zu § 117c Absatz 3 AO-E wird verwiesen. 

Zu Absatz 3 
§ 117h Absatz 3 AO-E soll die Ausnahmen von der Übermittlungsverpflichtung aus Artikel 7 Absatz 2 Satz 2 der 
Richtlinie (EU) 2023/977 umsetzen, wonach eine Übermittlung nicht erfolgen muss, wenn die in Artikel 6 Ab-
satz 1 Buchstaben c oder f der Richtlinie (EU) 2023/977 genannten Hinderungsgründe vorliegen. Aus diesem 
Grund gelten die Ablehnungsgründe nach § 117e Absatz 1 AO-E entsprechend. 

§ 117f und § 117g Absatz 3 AO-E gelten ebenfalls entsprechend. Auf die Begründung zu diesen Vorschriften 
wird verwiesen.  
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Zu § 117i (Informationsübermittlung an Schengen-assoziierte Staaten) 
In § 117i AO-E wird bestimmt, dass für die Übermittlung von Informationen an Schengen-assoziierte Staaten die 
§§ 117c bis 117h AO-E entsprechend anzuwenden sind. 

Zu § 117j (Ausgehende Ersuchen um Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener 
Daten an Strafverfolgungsbehörden eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union) 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 Satz 1 regelt die Befugnis der mit der Steuerfahndung betrauten Dienststellen der Finanzbehörden für 
Ersuchen an die Strafverfolgungsbehörden eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union um Übermitt-
lung von Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, zum Zweck der Verhütung von Straftaten. 
Nach Satz 2 bleibt § 3 BKAG unberührt. Es wird insoweit auf die Begründung zu § 117c Absatz 3 AO-E verwie-
sen. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 soll die Vorgaben aus Artikel 8 der Richtlinie (EU) 2023/977 zur Übermittlung von Kopien umsetzen. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 sieht vor, dass die Ersuchen nach Absatz 1, soweit möglich, die Vorgaben des § 117d AO-E einhalten.  

Zu § 117k (Verwendung von nach der Richtlinie (EU) 2023/977 übermittelten Informationen) 
§ 117k AO-E ist inhaltsgleich mit § 117b Absatz 1 AO. Danach dürfen Informationen nur für die Zwecke, für die 
sie übermittelt wurden, oder zur Abwehr einer gegenwärtigen und erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit verwendet werden. Für einen anderen Zweck oder als Beweismittel in einem gerichtlichen Verfahren dürfen 
sie nur verwendet werden, wenn der übermittelnde Staat zugestimmt hat. Von dem übermittelnden Staat für die 
Verwendung der Informationen gestellte Bedingungen sind zu beachten.  

Der Regelungsgehalt des bisherigen § 117b Absatz 2 AO soll entfallen, da die Richtlinie (EU) 2023/977 eine 
solche Regelung nicht mehr vorsieht. 

Zu § 117l (Statistiken über die zwischenstaatliche Amts- und Rechtshilfe) 
Der neue § 117l AO-E entspricht dem bisherigen § 117d AO. Die neue Verortung erfolgt ohne inhaltliche Ände-
rungen und lediglich aus rechtssystematischen Gründen. 

Zu Nummer 3 (§ 379) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der neuen Verortung der Bußgeldvorschriften in § 383a AO 
(vgl. Artikel 3 Nummer 4). 

Zu Nummer 4 (§ 383a) 
Verstöße gegen die Meldepflichten nach der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung stellen derzeit gemäß § 379 
Absatz 2 Nummer 1b i. V. m. Absatz 8 AO eine Steuergefährdung dar, die mit einem Bußgeld von bis zu 30 000 
Euro geahndet werden kann. Das Bußgeld, das Finanzinstituten bei Verstößen gegen Meldepflichten nach dem 
Common Reporting Standard (CRS) droht, beträgt hingegen nach § 28 Absatz 1a des Finanzkonten-Informati-
onsaustauschgesetzes bis zu 50 000 Euro. Der Bundesrechnungshof beanstandete dieses Auseinanderfallen auf-
grund der ähnlichen Meldepflichten der Verfahren FATCA und CRS wiederholt und forderte eine Angleichung 
durch Erhöhung des FATCA-Bußgeldrahmens.  

Mit der Einfügung eines neuen § 383a AO wird diese Forderung umgesetzt und das Bußgeld für Verstöße gegen 
die Meldepflichten nach der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung auf bis zu 50 000 Euro festgelegt.  

Zu Nummer 5 (§ 384) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Einfügung des neuen § 383a AO. 
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Zu Artikel 4 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 
In Artikel 101 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung soll eine Anwendungsvorschrift für die Bußgeld-
vorschriften (§ 379 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b AO und § 383a AO-E) geschaffen werden. 

Zu Artikel 5 (Änderung des Zollfahndungsdienstgesetzes) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 
Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zur Einführung der §§ 24 und 24a. 

Zu Nummer 2 (§ 3) 
Der bestehende Absatz 8, der die Aufgaben bei der Anwendung des Rahmenbeschlusses 2006/960/JI des Rates 
vom 18. Dezember 2006 regelt, wird durch den neu gefassten Absatz ersetzt.  

Artikel 14 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977 sieht vor, dass jeder Mitgliedstaat eine zentrale Kontaktstelle 
für den in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallenden Informationsaustausch einrichtet oder benennt (soge-
nannter Single Point of Contact). Artikel 15 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/23 bestimmt, dass sich die zentrale 
Kontaktstelle aus Mitarbeitern der zuständigen Strafverfolgungsbehörden zusammensetzt, deren Beteiligung für 
einen angemessenen und raschen Informationsaustausch erforderlich sind. Das Zollkriminalamt ist Zentralstelle 
für den Zollfahndungsdienst und der Zollverwaltung für das Auskunfts- und Nachrichtenwesen (§ 2 des Zollfahn-
dungsdienstgesetzes). Um dieser Funktion gerecht zu werden, können Bedienstete des Zollkriminalamts in der 
für die Bundesrepublik Deutschland benannten zentralen Kontaktstelle in geeigneter Weise vertreten sein. Ab-
satz 8 Satz 1 bestimmt zudem das Zollkriminalamt zur benannten Strafverfolgungsbehörde gemäß Artikel 2 Ab-
satz 2 der Richtlinie (EU) 2023/977. Damit hat das Zollkriminalamt im Einklang mit seiner Funktion als Zentral-
stelle für den Zollfahndungsdienst und die Zollverwaltung weiterhin die Befugnis, selbstständig und direkt Ersu-
chen an die zentralen Kontaktstellen anderer Staaten zu stellen. Satz 2 stellt klar, dass das Zollkriminalamt wei-
terhin seine Funktion als Zentralstelle für die internationale Amts- und Rechtshilfe gemäß § 3 Absatz 7 des Zoll-
fahndungsdienstgesetzes ausübt. Dieser Funktion wird bei den Regelungen Rechnung getragen, die das Verhältnis 
zwischen dem Zollkriminalamt und der für Deutschland gemäß der Richtlinie (EU) 2023/977 benannten nationa-
len zentralen Kontaktstelle betreffen. 

Geht ein Ersuchen beim Bundeskriminalamt als nationaler zentraler Kontaktstelle ein und fordert das Bundeskri-
minalamt aufgrund dessen Informationen beim Zollkriminalamt an, so muss zur vollständigen Umsetzung der 
Richtlinie die Möglichkeit bestehen, auch Daten die dem Steuergeheimnis unterliegen, an das Bundeskriminalamt 
zu übermitteln, soweit dieses die Daten, für die Erfüllung seiner Aufgaben als nationale Kontaktstelle benötigt. 
zu diesem Zweck normiert Absatz 8 Satz 3 eine Offenbarungsbefugnis gemäß § 30 Absatz 4 Nummer 2 der Ab-
gabenordnung. 

Die Sätze 4 und 5 beziehen sich auf die Befugnis des Zollkriminalamtes, als benannte Strafverfolgungsbehörde 
gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/977 Ersuchen um Übermittlung von Informationen einschließ-
lich personenbezogener Daten an die zentrale Kontaktstelle anderer Mitgliedstaaten zu richten. Für den repressi-
ven Bereich (Verfolgung von Straftaten wird hierfür wird auf die §§ 92f und 92g des Gesetzes über die internati-
onale Rechtshilfe in Strafsachen verwiesen. Die Vorgaben für Ersuchen des Zollkriminalamtes als benannte Straf-
verfolgungsbehörde im präventiven Bereich (Verhütung von Straftaten) werden in den §§ 24 und 24a des Zoll-
fahndungsdienstgesetzes geregelt. 

Zu Nummer 3 (§ 22a) 
Die Neufassung von § 23 (jetzt § 22a) Absatz 1 Satz 1 des Zollfahndungsdienstgesetzes dient dazu, eine neue 
Nummer 1 in diesen Satz einzufügen. Dies ist erforderlich, um einheitliche Möglichkeiten von Informationsüber-
mittlung ohne Ersuchen (sog. Spontanmitteilungen) an EU-Mitgliedstaaten und Schengen-assoziierte Staaten zu 
schaffen und somit. Artikel 7 der Richtlinie umzusetzen. Für den repressiven Bereich ist Artikel 7 in § 92 d des 
Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen umgesetzt. 

Spontanmitteilungen sind danach auch vertragslos zwischen den EU-Mitgliedstaaten nach § 22 Absatz 1 i.V.m. 
§ 21 Absatz 2 Nummer 1 des Zollfahndungsdienstgesetzes möglich. 

Beim Austausch mit den EFTA-Staaten, die auch zu den Schengen-assoziierten Staaten gehören, ist jedoch § 23 
des Zollfahndungsdienstgesetzes einschlägig. Dieser sieht bisher begrenztere Möglichkeiten für Spontanmittei-
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lungen an diese Staaten vor. Durch die Erweiterung der Möglichkeiten auf Fälle, in denen durch Rechtsvorschrif-
ten die Übermittlung von Informationen ohne Ersuchen vorgesehen ist, wird ein Gleichlauf zur Umsetzungsge-
setzgebung zur Richtlinie (EU) 2023/977 gewährleistet. Somit bestehen im Verhältnis zu allen vom Anwendungs-
bereich dieser Richtlinie umfassten Staaten dieselben Möglichkeiten für die Zollverwaltung, Informationen ohne 
Ersuchen zu übermitteln. 

Zu Nummer 4 
Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung der §§ 24 und 24a. 

Zu Nummer 5 
Es sind Vorgaben gemäß Artikel 4 der Richtlinie (EU) 2023/977 umzusetzen für die Fälle, in denen das Zollkri-
minalamt als benannte Strafverfolgungsbehörde selbst Ersuchen um die Übermittlung von Informationen an die 
zentralen Kontaktstellen anderer Mitgliedstaaten richtet. Hierfür wird ein neuer Unterabschnitt 3 geschaffen. 

Zu Unterabschnitt 3 (Ausgehende Ersuchen des Zollkriminalamtes als benannte Strafverfolgungsbehörde 
gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2023/977) 

Zu § 24 (Ersuchen an eine zentrale Kontaktstelle eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
um Übermittlung von Informationen einschließlich personenbezogener Daten) 
§ 24 normiert die Befugnis des Zollkriminalamtes, im präventiven Bereich (Verhütung von Straftaten) selbst Er-
suchen an die zentralen Kontaktstellen anderer Mitgliedstaaten zu stellen. Für den repressiven Bereich besteht 
eine solche Befugnis des Zollkriminalamtes aufgrund des Verweises in § 3 Absatz 8 des Zollfahndungsgesetzes 
auf die §§ 92f und 92g des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen. 

Zu Absatz 1 
Absatz 1 regelt Ersuchen des Zollkriminalamtes um Übermittlung von Informationen einschließlich personenbe-
zogener Daten zum Zweck der Verhütung von Straftaten an eine nach Artikel 14 der Richtlinie (EU) 2023/977 
benannte zentrale Kontaktstelle eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union. Die Ermächtigung des 
Zollkriminalamtes zur Einholung der entsprechenden Information ergibt sich einerseits aus den jeweils auf die 
entsprechende Behörde anwendbaren Rechtsgrundlagen nach dem auch für inländische Fälle geltenden Strafver-
fahrensrecht; die Regelungen dieser Nummer legen nur die Rahmenbedingungen für die Einholung im Wege eines 
grenzüberschreitenden Ersuchens auf Grundlage der Richtlinie (EU) 2023/977 als benannte Strafverfolgungsbe-
hörde fest.  

Die Festlegung, welche Strafverfolgungsbehörden von Deutschland nach Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 der 
Richtlinie (EU) 2023/977 benannt werden, ist im Zusammenhang mit der Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2023/977 auch für die Stellung von Ersuchen an andere Mitgliedstaaten zu präventiven Zwecken zu treffen und 
erfolgt daher außerhalb dieses Gesetzgebungsverfahrens. 

Zu Absatz 2 
Absatz 2 setzt Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2023/977 um, wonach Informationsersuchen nur dann an 
die zentrale Kontaktstelle eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union gerichtet werden, wenn objek-
tive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die angeforderten Informationen zur Verhütung von Straftaten erforder-
lich und verhältnismäßig sind und dem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zur Verfügung stehen.  

Die Richtlinie (EU) 2023/977 definiert den Maßstab für objektive Anhaltspunkte selbst nicht. Aus Erwägungs-
grund 19 lässt sich jedoch entnehmen, dass Informationen nicht ungerechtfertigt oder unverhältnismäßig umfang-
reiche Mengen an Informationen bereitgestellt werden. Die Anforderungen an diese Voraussetzung aus der Richt-
linie (EU) 2023/977 sollen daher in der praktischen Umsetzung nicht überspannt werden. Die Gründe aus denen 
die Voraussetzungen nach Absatz 2 angenommen wurden, sind jedoch im Ersuchen darzulegen. 

Zu Nummer 1 
Nummer 1 setzt voraus, dass die Übermittlung der Information zum Zweck der Verhütung einer Straftat erforder-
lich und verhältnismäßig ist. 
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Zu Nummer 2 
Nummer 2 setzt voraus, dass die angeforderten Informationen dem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
zur Verfügung stehen. Dies ist als verfügbare Informationen im Sinne von § 117c Absatz 2 AO-E zu verstehen. 

Zu Absatz 3 
Absatz 3 setzt die Vorgabe des Artikels 4 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2023/977 um, wonach anzugeben ist, ob 
ein Ersuchen dringend ist. Die Angabe der Dringlichkeit ist erforderlich, weil daran für die ersuchte zentrale 
Kontaktstelle die Fristvorgaben des Artikels 5 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2023/977 geknüpft sind. Die Gründe, 
warum ein Ersuchen als dringend gestellt wird, sind im Ersuchen anzugeben. Für die Bewertung eines Ersuchens 
als dringend kommt es darauf an, dass unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände des be-
treffenden Sachverhaltes objektive Anhaltspunkte für Tatsachen im Sinne einer der folgenden Nummern vorlie-
gen, welche unmittelbar Artikel 4 Absatz 4 Buchstaben a bis d der Richtlinie (EU) 2023/977 nachgebildet sind. 

Zu Nummer 1 
Nummer 1 setzt Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2023/977 um. 

Zu Nummer 2 
Nummer 2 setzt Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2023/977 um. 

Zu Nummer 3 
Nummer 3 setzt Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2023/977 um. Es müssen Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass die angeforderten Informationen erforderlich sind für den Erlass eines Beschlusses, der die Auf-
rechterhaltung restriktiver Maßnahmen bis hin zu einem Freiheitsentzug umfassen könnte. 

Zu Nummer 4 
Nummer 4 setzt Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe d der Richtlinie (EU) 2023/977 um. Es müssen Anhaltspunkte für 
die unmittelbare Gefahr vorliegen, dass die Informationen an Relevanz verlieren, wenn sie nicht umgehend zur 
Verfügung gestellt werden, und die Informationen als wichtig für die Verhütung von Straftaten anzusehen sind. 

Zu Absatz 4 
Absatz 4 setzt die Vorgabe des Artikels 4 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2023/977 um, welche inhaltlichen Min-
destangaben ein Ersuchen einer benannten Strafverfolgungsbehörde an eine zentrale Kontaktstelle haben soll. 
Ausweislich Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie (EU) 2023/977 handelt es sich dabei um Anforderungen, die von 
den Behörden des ersuchenden Mitgliedstaates der Europäischen Union positiv eingehalten werden sollen. 

Zu Nummer 1 
Nummer 1 setzt den Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe a der Richtlinie (EU) 2023/977 um und soll bestimmen, dass 
die ersuchten Informationen hinreichend präzise beschrieben werden müssen. 

Zu Nummer 2 
Nummer 2 übernimmt die Formulierung aus Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2023/977. Da im 
präventiven Bereich eine konkrete Straftat noch nicht begangen wurde beziehungsweise die Tat im prozessualen 
Sinne noch nicht genau bestimmbar ist, ist insoweit der Sachverhalt darzulegen und die vermutete Straftat zu 
erläutern. 

Zu Nummer 3 
Nummer 3 übernimmt ebenfalls eine Formulierung aus Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 
2023/977 und erfordert die Benennung des Zwecks, zu dem die Informationen angefordert wurden. 

Zu Nummer 4 
Nach Nummer 4 sind Einzelheiten zur Identität der betroffenen Person anzugeben, sofern sich das Ersuchen auf 
eine bekannte Person bezieht. 
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Zu Nummer 5 
Nach Nummer 5 sollen weitere Erläuterungen zum Zusammenhang zwischen dem Zweck, zu dem die Informati-
onen angefordert werden, und allen natürlichen oder juristischen Personen oder Organisationen, auf die sich die 
Informationen beziehen, angegeben werden, wenn im Einzelfall weitere Personen oder Organisationen betroffen 
sind. 

Zu Nummer 6 
Nummer 6 soll Artikel 4 Absatz 5 Buchstabe f der Richtlinie (EU) 2023/977 umsetzen. Dabei kann regelmäßig 
davon ausgegangen werden, dass Beschränkungen positiv angegeben werden, sofern sie sich nicht bereits aus 
geltenden Vorgaben ergeben. 

Zu Absatz 5 
Absatz 5 setzt die Vorgabe des Artikels 4 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2023/977 um, dass ein Ersuchen in einer 
der Sprachen zu übermitteln ist, die in der von diesem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union gemäß 
Artikel 11 erstellten Liste aufgeführt sind. 

Zu Absatz 6 
Absatz 6 setzt Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Richtlinie (EU) 2023/977 um, wonach eine Kopie eines an 
die zentrale Kontaktstelle gerichteten Ersuchens an die eigene zentrale Kontaktstelle im ersuchenden Mitglied-
staat zu übermitteln ist. 

Zu § 24a (Ersuchen um Informationsübermittlung an Schengen-assoziierte Staaten) 
§ 24a bestimmt, dass für die Übermittlung von Informationen an Schengen-assoziierte Staaten der § 24 entspre-
chend anzuwenden ist. 

Zu Nummer 6 
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Einführung des neuen Unterabschnitts 3. 

Zu Artikel 6 (Änderung des Zollverwaltungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 11) 

Zu Buchstabe a 
Mit der Neustrukturierung des § 11 ZollVG umfasst § 11 ZollVG nunmehr sowohl die Datenübermittlung als 
auch die Verwendung von Daten. Mit der Änderung der Überschrift wird dieser Änderung Rechnung getragen, 
so dass bereits die Überschrift den Anwendungsbereich des § 11 ZollVG verdeutlicht.  

Zu Buchstabe b 
Die §§ 117c bis 117l AO, mit denen die Richtlinie (EU) 2023/977 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 10. Mai 2023 über den Informationsaustausch zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten 
und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2006/960/JI des Rates (ABl. L 134 vom 22.5.2023) für die Steuer-
verwaltung in nationales Recht umgesetzt wird, gelten entsprechend für die in Absatz 1 genannten Dienststellen 
für die Verhütung von Straftaten. Für die Verfolgung von Straftaten gelten die §§ 92 bis 92 h des Gesetzes über 
die internationale Rechtshilfe in Strafsachen entsprechend für die in Absatz 1 benannten Dienststellen. Der Hin-
weis auf den Absatz 1 ist zur Klarstellung aufgenommen worden, um zu verdeutlichen, dass die Regelungen zum 
Datenaustausch neben dem Zollfahndungsdienst auch für andere mit der Verhütung und Verfolgung betraute 
Dienststellen der Zollverwaltung gelten. 

§ 3 Absatz 7 ZFdG regelt die Zentralstellenfunktion des Zollkriminalamts. Mit der Anpassung des Verweises in 
Absatz 4 wird der neuen Struktur des § 11 Rechnung getragen. Die Regelung stellt klar, dass das Zentralstellen-
prinzip für sämtliche Fälle der Datenübermittlung mit dem Ausland sowie an und von über- oder zwischenstaat-
liche Stellen Anwendung findet und zu beachten ist. 
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Zu Nummer 2 (§§ 11a und 11b) 
Die bisherigen §§ 11a und 11b ZollVG setzen den Rahmenbeschluss 2006/960/JI des Rates über die Vereinfa-
chung des Austauschs von Informationen und Erkenntnissen zwischen den Strafverfolgungsbehörden innerhalb 
der Europäischen Union (ABl. L 386, 89) um (sogenannte Schwedische Initiative).  

Die Richtlinie 2023/977 hebt den Rahmenbeschluss auf und schafft einen neuen Rechtsrahmen für die Datenüber-
mittlung. Die Umsetzung der Richtlinie 2023/977 erfolgt für die Zollverwaltung in § 11 Absatz 3 ZollVG. Daher 
sind die §§ 11a und 11b ZollVG aufzuheben. 

§ 11a normiert die Befugnis des Zollkriminalamtes, im präventiven Bereich (Verhütung von Straftaten) selbst 
Ersuchen an die zentralen Kontaktstellen anderer Mitgliedstaaten zu stellen. Für den repressiven Bereich besteht 
eine solche Befugnis des Zollkriminalamtes aufgrund des Verweises in § 3 Absatz 8 des Zollfahndungsdienstge-
setzes auf die §§ 92f und 92g des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen. 

Diese Vorschrift setzt die zwingenden Vorgaben gemäß Artikel 4 der Richtlinie (EU) 2023/977 für ausgehende 
Ersuchen einer benannten Strafverfolgungsbehörde an die zentrale Kontaktstelle eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union um.  

Zu Artikel 7 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 
Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der neuen Verortung des bisherigen § 117c AO in § 117a AO-E. 

Zu Artikel 8 (Folgeänderungen) 

Zu Absatz 1 (Änderung der FACTA-USA-Umsetzungsverordnung) 
Es handelt es sich um eine Folgeänderung aufgrund der Verschiebung des Bußgeldblanketts von § 379 Absatz 2 
Nummer 1b AO in § 383a AO. 

Zu Absatz 2 (Änderung des Jahressteuergesetzes 2024) 
Mit dem Jahressteuergesetz 2024 war beabsichtigt worden, die Bußgeldbewehrung für Verstöße gegen Melde-
pflichten nach der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung in ebendiese Verordnung zu verlagern. Nunmehr soll 
diese Bußgeldbewehrung stattdessen in § 383a AO vorgesehen werden. Die ursprünglich in Artikel 18 des Jah-
ressteuergesetzes 2024 vorgesehenen Änderungen, die gemäß Artikel 56 Absatz 8 desselben Gesetzes noch nicht 
in Kraft getreten sind, werden nun in Artikel 3 Nummer 3 dieses Gesetzes vorgenommen. Sie sind dementspre-
chend aus dem Jahressteuergesetz zu streichen. 

Zu Artikel 9 (Inkrafttreten) 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
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